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Vorwort

Der anhaltende Flüchtlingsstrom stellt derzeit die Bevöl-
kerung in ganz Deutschland vor große Herausforderun-
gen. Allein aus der großen Anzahl der Flüchtlinge erge-
ben sich zurzeit vor allem etliche Versorgungsfragen, die 
auch die zahnmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten 
für diese Menschen betreffen.

Die Anzahl der Asylbewerber in Deutschland ist weiter-
hin hoch. Täglich wird uns durch Berichte in den Medien, 
aber auch zum Teil in unseren Praxen deutlich vor Augen 
geführt, dass uns dieses Thema noch lange Zeit auch in 
der zahnärztlichen Versorgung begleiten wird. Dies stellt 
alle und damit auch die Zahnärzte und Zahnärztinnen in 
Nordrhein vor neue Aufgaben.

Wir möchten Ihnen daher für die zahnmedizinische Ver-
sorgung/Behandlung von Asylbewerbern Erläuterungen 
und vor allem eine Vielzahl an Hilfestellungen geben. 
Uns allen ist bewusst und wir erleben es selbst immer 
wieder, dass die Behandlungssituation im laufenden 
Praxisalltag oft nicht einfach ist. Häufig führen unklare 
Regelungen hinsichtlich des Behandlungsumfanges 
bzw. des Leistungsanspruches zu Unsicherheiten. Zu-
dem ist eine Verständigung mit den Patienten häufig 
sehr schwierig, so dass unter anderem die Aufklärung 
über Behandlungsrisiken und Therapiealternativen we-
sentlich erschwert wird.

Um Sie bei diesen Herausforderungen zu unterstützen, 
haben die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) und 
die Zahnärztekammer (ZÄK) Nordrhein für Sie in der 
vorliegenden Broschüre unter anderem die wichtigsten 
rechtlichen Vorgaben aufbereitet sowie die zentralen In-
formationen zur zahnärztlichen Behandlung von Asylbe-
werbern und die am häufigsten auftretenden Fragen 
– Letztere in Form einer FAQ-Liste – zusammengestellt.

Alle Informationen rund um die Behandlung von Asylbe-
werbern werden in Kürze über die Internetseiten der 
KZV Nordrhein unter www.mykzv.de abrufbar sein. Bitte 
beachten Sie, dass die Informationen auf den Websites 
beider Körperschaften fortlaufend aktualisiert werden.

Die nachfolgend aufgeführten Informationen und Hilfs-
mittel dienen bei der Versorgung von Asylbewerbern als 
Anleitung und zur Unterstützung bei den in den Praxen 
aufkommenden Fragen:

  Grundlagen zum Behandlungsvertrag, Aufklärung 
und Einwilligung des Patienten insbesondere bei 
Sprachbarrieren.

  Rechtliche Aspekte zu unaufschiebbaren Behandlun-
gen, zur Dokumentation der Behandlung und gege-
benenfalls Ablehnung der Behandlung.

  Informationen zur Behandlung von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen (umF).

  Ankreuzbogen zur Sprachermittlung – inklusive visu-
eller Hinweise für Analphabeten – in verschiedenen 
Sprachen.

  Fremdsprachige Patientenanschreiben als Informa-
tionen für Asylbewerber in 15 Sprachen, die den Un-
terkünften zur Aushändigung zur Verfügung stehen.

  Anamnese- und Aufklärungsbögen in verschiedenen 
Sprachen.

  Therapiepläne für die Gabe von Medikamenten in 
verschiedenen Sprachen.

  Patienteninformationen und eine Zahnputzanleitung 
in leichter Sprache.

  Piktogrammheft für die Zahnarztpraxis, ein Hilfsmit-
tel für die Kommunikation ohne Worte.

  Vertrag mit den Bezirksregierungen 2016 über die 
zahnärztliche Versorgung von Asylbewerbern in den 
Unterbringungseinrichtungen des Landes Nord-
rhein-Westfalen.

  Rahmenvertrag Nordrhein 2002 über die zahnärzt-
liche Versorgung der Leistungsberechtigten nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

  Rahmenvereinbarung NRW 2015 zwischen dem Land 
NRW und mehreren gesetzlichen Krankenkassen 
über die Einführung einer elektronischen Gesund-
heitskarte (eGK) für Asylbewerber.

  Informationsdienst der KZV Nordrhein 01/2016 mit 
Merkblatt zur zahnärztlichen Behandlung von Asyl-
bewerbern und Erstinformation über die elektroni-
sche Gesundheitskarte (eGK) mit Statuskennzei-
chen 9.
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  Informationsdienst der KZV Nordrhein 04/2016 mit 
Muster Zahnbehandlungsschein und Notfallschein 
sowie Erstinformation über Vertrag mit den Bezirks-
regierungen 2016. 

  Aktuelle Übersicht der 165 Gemeinden in Nordrhein 
und der fünf Bezirksregierungen und deren Status.

  Fragen und Antworten für Zahnärzte und Zahnärztin-
nen bei der Behandlung von Asylbewerbern (FAQ- 
Liste).

Zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes und der 
Rechnungslegungsproblematiken, die vereinzelt mittler-
weile zur Sprache kommen, haben die KZVen Westfa-
len-Lippe und Nordrhein in gemeinsamen Gesprächen 
mit den zuständigen Behörden, dem Ministerium und 
Krankenkassen eine gemeinsame Lösung angestrebt. 
Um auch für den Personenkreis, der noch in Unterbrin-
gungseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen 
untergebracht ist, die Versorgung und die Abrechnung 
verfahrenstechnisch zu erleichtern, hatte die KZV Nord-
rhein in Zusammenarbeit mit der KZV Westfalen-Lippe 
sehr zügig einen Vertragsentwurf ausgearbeitet und die-
sen der bis Dezember 2015 allein zuständigen Bezirks-
regierung Arnsberg bereits im Herbst 2015 vorgelegt.

Erfreulicherweise konnten die Vertragsverhandlungen 
mit den fünf Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, 
Düsseldorf, Köln und Münster erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Der Vertrag ist am 01.04.2016 in Kraft ge-
treten. Er führt dazu, dass Ihnen in Nordrhein die Be-
handlung dieser Patienten ein wenig erleichtert wird und 
die zuletzt als regelrechter „Flickenteppich“ zu bezeich-
nende Rechtslage im gesamten Bundesgebiet bei der 
zahnärztlichen Versorgung von Asylbewerbern über-
sichtlicher wird.  

Bei aller ethischen Verpflichtung, auch eine angemesse-
ne Versorgung für die zahlreichen Asylbewerber durch 
unseren Berufsstand sicherzustellen, muss aber ebenso 
gewährleistet sein, dass die Zahnärzteschaft für diese 
weitere Aufgabe zeitnah und der Leistung entsprechend 
entlohnt wird. Mit den bereits bestehenden und neuen 
Verträgen wurde im Sinne aller Betroffenen der Grund-
stein gelegt. 

Bei weiter gehenden Fragen oder auch Anregungen ste-
hen Ihnen die  

  KZV Nordrhein zu Fragen insbesondere der Abrech-
nung (Tel.: 0211/9684-190) sowie die 

  ZÄK Nordrhein zu Fragen rund um das Berufsrecht 
(Tel.: 0211/44704-206) und die Informationsmittel 
(Tel.: 0211/44704-210)

gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

ZA rAlf wAgNer Dr. JohANNes 
sZAfrANiAK

Dr. rAlf hAusweilerZA MArtiN heNDges

Dr. JohANNes 
sZAfrANiAK

Dr. rAlf hAusweiler
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A.  Asylverfahren und Anspruch auf medizinische Versorgung

Baden-Württemberg  12,97 %
Bayern  15,33 %
Berlin  5,05 %
Brandenburg  3,08 %
Bremen  0,94 %
Hamburg  2,53 %
Hessen  7,32 %
Mecklenburg-Vorpommern  2,04 %
Niedersachsen  9,36 %
Nordrhein-Westfalen  21,24 %
Rheinland-Pfalz  4,83 %
Saarland  1,22 %
Sachsen  5,10 %
Sachsen-Anhalt  2,86 %
Schleswig-Holstein  3,39 %
Thüringen  2,75 %
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i. Asylbewerber in Nordrhein-westfalen 

Die Verteilung von Asylbewerbern auf die einzelnen 
Bundesländer erfolgt nach dem sogenannten „König-
steiner Schlüssel“; maßgeblich sind das Steuerauf-
kommen (2/3 Anteil bei der Bewertung) und die Be-
völkerungszahl (1/3 Anteil bei der Bewertung) des 
jeweiligen Bundeslandes. Die Quote wird jährlich neu 
ermittelt. Im Jahr 2015 lag der Anteil für das Land 
Nordrhein-Westfalen (NRW) bei 21,24 %. Entspre-
chend dieser Quote verteilt das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) Asylbewerber nach 
NRW. Innerhalb NRW erfolgt eine Verteilung auf die 
Gemeinden nach Aufnahmequoten, die sich aus der 
Einwohnerzahl und Fläche der jeweiligen Gemeinde 
zusammensetzen.

Die Verteilungsquoten für die Bundesländer fielen für 
2015 insgesamt wie folgt aus:  

NRW muss mithin die mit Abstand höchste Vertei-
lungsquote tragen. 

Hat das BAMF Flüchtlinge dem Land NRW zugeord-
net, werden diese zunächst in einer Unterbringungs-
einrichtung untergebracht. Die Zuteilung zu einer 
Unterbringungseinrichtung hängt zum einen von der 
aktuellen Kapazität ab. Zum anderen spielt aber 
auch eine Rolle, in welcher Außenstelle des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge das Heimatland 
des Asylsuchenden bearbeitet wird. Nicht jede Au-
ßenstelle bearbeitet jedes Herkunftsland. 

In den Unterbringungseinrichtungen werden die Asyl-
suchenden registriert, erkennungsdienstlich erfasst, 
ärztlich untersucht und ein Asylgesuch beim BAMF 
gestellt. Nach § 62 des Asylverfahrensgesetzes (kurz: 
AsylVfG) ist eine Gesundheitsuntersuchung als vor-
geschriebene Erstuntersuchung für Asylbewerber 
verpflichtend. Die ärztliche Untersuchung erfolgt da-

Verteilungsquoten für die Bundesländer 2015
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bei im Hinblick auf übertragbare Erkrankungen, ver-
bunden mit einer Röntgenuntersuchung zum Aus-
schluss einer vorhandenen Tuberkulose. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchung sind der zuständi-
gen Behörde mitzuteilen.

Im Anschluss werden die Asylbewerber einer Zen-
tralen Unterbringungseinrichtung der jeweiligen 
Bezirksregierung zugewiesen. Von dort werden die 
Menschen sodann auf die kommunalen Einrichtun-
gen weiterverteilt. Derzeit ist ausschließlich die Be-
zirksregierung Arnsberg für die Koordination und 
Verteilung von Asylbewerbern auf die Unterkünfte 
für das ganze Land NRW zuständig, also für die fünf 
Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, 
Münster und Köln. 

Der Aufenthalt in der ersten Unterbringungseinrich-
tung dauert in der Regel nur wenige Tage. Nach Zu-
weisung zu der Zentralen Unterbringungseinrichtung 
der jeweiligen Bezirksregierung verbleiben die Men-
schen dort bis zu drei Monaten. Danach erfolgt die 
Verteilung auf die Gemeinden.

Den Bereich der Krankenbehandlung für Flüchtlinge, 
die bisher noch nicht auf die Gemeinden verteilt wur-
den, hatte bis zum 31.08.2015 zentral für das Land 
NRW allein die Bezirksregierung Arnsberg übernom-
men. Seit dem 01.09.2015 ist durch Erlass des Mi-
nisteriums für Inneres und Kommunales NRW vom 
28.08.2015 unter anderem auch dieser Aufgabenbe-
reich ebenfalls auf die Bezirksregierungen Detmold, 
Düsseldorf, Münster und Köln übertragen worden.

Die Asylverfahren selbst werden über das zuständige 
BAMF durchgeführt; die Dauer der einzelnen Verfah-
ren ist – je nach Herkunftsland – sehr unterschiedlich 
und variiert zwischen wenigen Wochen und mehreren 
Jahren. 

Für die Betreuung der Menschen in den Unterkünften 
werden von der Bezirksregierung Betreuungsverbän-
de beauftragt. Hierzu gehören ehrenamtliche Anbie-
ter wie z. B. das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter, 
die Malteser und der Arbeiter-Samariter-Bund, aber 
auch Organisationen wie European Homecare. Die 
Betreuung erfolgt rund um die Uhr, so dass auch 
nachts Ansprechpartner in den Einrichtungen ver-
bleiben. 

Flüchtlinge, die einen Antrag auf Asyl gestellt haben, 
gelten als Asylbewerber. Sie haben Anspruch auf ge-
sundheitliche Versorgung nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz (§ 1 AsylbLG i. V. m. dem AsylVfG).

Grundsätzlich besteht bei Asylbewerbern in den ers-
ten 15 Monaten ihres Aufenthaltes ein im Vergleich 
zu GKV-Versicherten eingeschränkter Anspruch auf 
medizinische Leistungen gemäß § 4 AsylbLG:

„(1)  Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerz-
zustände sind die erforderliche ärztliche und zahn-
ärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung 
mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur 
Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von 
Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen 
Leistungen zu gewähren. […] Eine Versorgung mit 
Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus 
medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. […]“

Soweit auf dieser Grundlage von den nordrheinischen 
Zahnärzten und Zahnärztinnen Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz erbracht werden, rich-
tet sich die Vergütung hierfür gemäß § 4 Abs. 3 
Satz 3 AsylbLG grundsätzlich nach dem am Ort der 
Niederlassung des Zahnarztes geltenden Gesamtver-
trag gemäß § 72 Abs. 2 SGB V, im Bereich der KZV 
Nordrhein also nach den nordrheinischen Vergü-
tungsverträgen. 

Zuständig für die Krankenbehandlung sind grund-
sätzlich die jeweilige Bezirksregierung oder die 
entsprechende Gemeinde. Die konkrete örtliche Zu-
ständigkeit richtet sich regelmäßig nach dem Aufent-
haltsort des Asylbewerbers. Der Kostenträger ergibt 
sich daher – außer bei Vorlage einer eGK aufgrund 
der Rahmenvereinbarung NRW 2015 – in der Regel 
aus dem durch den Patienten in Ihrer Praxis vorge-
legten Anspruchsnachweis.

Der jeweilige Behandlungsanspruch wird nach Vor-
lage des entsprechenden Anspruchsnachweises ent-
weder durch den zwischen der KZV Nordrhein und 
dem Landkreistag NRW, dem Städtetag NRW und 
dem Städte- und Gemeindebund NRW geschlossenen 
Rahmenvertrag über die zahnärztliche Versorgung 
der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz (kurz: Rahmenvertrag Nord rhein 
2002) oder durch die zwischen dem Land NRW und 
mehreren Krankenkassen geschlossene Rahmen-
vereinbarung NRW 2015 weiter konkretisiert. In der 
Rahmenvereinbarung NRW 2015 ist durch das Land 
NRW mit mehreren Krankenkassen vereinbart wor-
den, dass die Gesundheitsversorgung für bestimm-
te Asylbewerber gegen Kostenerstattung der Kom-
munen durch die Krankenkassen übernommen wird. 
Hierbei handelt es sich um die Asylbewerber, die in 
den ersten 15 Monaten ihres Aufenthalts im Bun-
desgebiet bereits auf die Gemeinden verteilt wurden 
und sich damit nicht mehr in den Unterbringungsein-
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richtungen der Bezirksregierungen befinden. Hierfür 
wird seit dem 01.01.2016 eine eGK auch für Asylbe-
werber eingeführt.

 Vgl. Kap. C. II. (S. 23), Kap. D. IV. (S. 35)

Von 396 Gemeinden beteiligten sich mit Stand 
17.06.2016 im Land NRW lediglich 20 an der Rah-
menvereinbarung NRW 2015. 

Von insgesamt 165 Gemeinden (14 kreisfreie Städte 
und 151 kreisangehörige Kommunen) waren am 
17.06.2016 im Bereich der KZV Nordrhein lediglich 
11 beigetreten. 

Dagegen waren zu diesem Zeitpunkt dem bereits 
2002 geschlossenen Rahmenvertrag der KZV Nord-
rhein von 165 Gemeinden insgesamt 104 beigetre-
ten. 

Weitere 50 Gemeinden im Bereich der KZV Nord-
rhein sind weder dem Rahmenvertrag Nordrhein von 
2002 noch der neuen Rahmenvereinbarung NRW 
2015 beigetreten. Hier muss die Abrechnung unmit-
telbar mit der jeweiligen Gemeinde vorgenommen 
werden. 

Für Asylbewerber, die sich seit 15 Monaten ohne we-
sentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten 
und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmiss-
bräuchlich selbst beeinflusst haben, wird die Kran-
kenbehandlung gegen Kostenerstattung von der 
Krankenkasse übernommen, vgl. § 264 Abs. 2 Satz 1, 
Abs. 7 SGB V. Diese Personengruppe erhält daher 
eine eGK nach § 291 SGB V.

Im Ergebnis können deshalb in der Personengruppe 
der Asylbewerber unterschiedliche Anspruchsnach-
weise zum Einsatz kommen:

  Behandlungsschein einer Bezirksregierung,

  Behandlungsschein einer Gemeinde, 

  Anspruchsnachweis bzw. eGK einer Krankenkasse 
(ausgestellt auf Grundlage der Rahmenvereinba-
rung NRW 2015 innerhalb der ersten 15 Monate 
des Aufenthalts).

Der konkrete Behandlungsanspruch des einzelnen 
Patienten und die konkrete Abwicklung des Behand-
lungsfalles in der zahnärztlichen Praxis richten sich 
daher zunächst nach den verschiedenen Behand-
lungsanspruchsnachweisen. Da die zahnmedizini-
sche Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz durch die Bezirksregierungen auf Landesebene 
sowie die Gemeinden auf kommunaler Ebene sicher-

gestellt wird, es eine bundeseinheitliche Auslegung 
des Gesetzes indes nicht gibt, ist eine Vereinheitli-
chung des Verfahrens zurzeit leider nicht absehbar.  

ii. Allgemeine vertragszahnärztliche 
grundlagen

Grundlage der Versorgung sind immer die Regelun-
gen des Fünften Sozialgesetzbuches, des BMV-Z 
bzw. EKV-Z sowie die Richtlinien nach § 92 Abs. 1 
SGB V i. V. m. § 14 BMV-Z (Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit) und die Richtlinien des Gemeinsamen Bun-
desausschusses für die vertragszahnärztliche Ver-
sorgung i. V. m. den Regelungen des Asylrechts. Da 
der Asylbewerber grundsätzlich einen eingeschränk-
ten Leistungsanspruch hat, ist insbesondere der 
Rahmenvertrag Nordrhein 2002, die Rahmenverein-
barung NRW 2015 sowie der Vertrag mit den Bezirks-
regierungen 2016 von Bedeutung.  

 Vgl. Kap. C. V. (S. 25)

iii. Asylbewerber ist nicht gleich 
Asylbewerber!

Wichtig ist, zwischen den verschiedenen Personen-
gruppen zu differenzieren, um daraus insbesondere 
deren Behandlungsansprüche ableiten zu können:

Asylbewerber in unterbringungseinrichtungen 
des landes Nrw

Eine Unterbringungseinrichtung wird vom Land be-
trieben. Sie dient der Registrierung und Verteilung 
der Flüchtlinge innerhalb des Landes NRW. Daher 
bleiben die Flüchtlinge in der Unterbringungseinrich-
tung i. d. R. nur wenige Tage. 

Für die Sicherstellung der zahnärztlichen Versorgung 
der Asylbewerber in den Unterbringungseinrichtun-
gen der Länder sind im Land NRW die Bezirksregie-
rungen als zuständige Behörden verantwortlich (§ 4 
Abs. 3 AsylbLG). 

Die zuständige Bezirksregierung gibt als Grundlage 
für die zahnärztliche Behandlung einen Zahnbehand-
lungsschein für die zahnärztliche Behandlung nach 
§ 4 AsylbLG heraus. 

Die Abrechnung der erbrachten zahnärztlichen Leis-
tungen erfolgt für ab dem 01.04.2016 erbrachte Leis-
tungen mit der KZV Nordrhein.  

 Vgl. Kap. F. VI. (S. 60)
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Asylbewerber mit Aufenthalt bis 15 Monate bei einer 
gemeinde

Hingegen werden in städtischen Unterkünften aus-
schließlich die Flüchtlinge während der Durchfüh-
rung ihres Asylverfahrens untergebracht, die das 
Land NRW einer Gemeinde zugewiesen hat. Nach 
Verteilung der Asylbewerber aus den Unterbrin-
gungseinrichtungen ist nicht mehr das Land NRW für 
die zahnärztliche Behandlung zuständig, sondern die 
Gemeinden. 

Zu unterscheiden sind drei Konstellationen: 

Im ersten und zweiten Fall stellt die Gemeinde einen 
Behandlungsschein aus. Zu unterscheiden ist hier 
aber zwischen Behandlungsscheinen, in denen un-
mittelbar mit der Gemeinde abgerechnet wird, und 
Behandlungsscheinen, bei denen die Abrechnung 
über die KZV Nordrhein erfolgen kann. Letzteres ist 
der Fall, wenn die Gemeinde dem Rahmenvertrag 
Nordrhein 2002 beigetreten ist. 

Der Beitritt der Gemeinden im Bereich der KZV Nord-
rhein ist überwiegend der Fall. 

 Vgl. Kap. G. II. 3. (S. 67)

Im dritten Fall können Asylbewerber ab dem 
01.01.2016 aufgrund der im August 2015 unterzeich-
neten Rahmenvereinbarung NRW 2015 bereits vor 
Ablauf von 15 Monaten eine eGK erhalten.  

 Vgl. Kap. C. II. (S. 23), Kap. D. IV. (S. 35)  

Asylbewerber nach Aufenthalt von über 15 Monaten

Für Asylbewerber, die sich seit 15 Monaten ohne we-
sentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten 
und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmiss-
bräuchlich selbst beeinflusst haben, wird die Kran-
kenbehandlung gegen Kostenerstattung von der 
Krankenkasse übernommen (§ 264 Abs. 2 Satz 1, 
Abs. 7 SGB V). Diese Personengruppe erhält daher 
eine eGK nach § 291 SGB V.  

 Vgl. Kap. D. V. (S. 35)

Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht die im land Nrw bestehende Vertragslage zur zahnmedizinischen 
Versorgung von Asylbewerbern:  

Asylbewerber in unterbringungseinrichtung Asylbewerber bei einer gemeinde

Behandlungsschein der Bezirks regierung  
(bis 31.03.2016 kein Vertrag/ab 01.04.2016 
Vertrag mit den Bezirksregierungen)

Behandlungsschein der Gemeinde, welche dem 
Rahmenvertrag Nordrhein 2002 beigetreten ist 
(104 Kommunen)

Behandlungsschein der Gemeinde, welche  weder 
dem Rahmenvertrag Nordrhein 2002 noch der 
Rahmenvereinbarung NRW 2015 beigetreten ist  
(50 Kommunen)

eGK mit Statuskennzeichen 9, da die Gemeinde der 
Rahmenvereinbarung NRW 2015 beigetreten ist 
(11 Kommunen)
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B.  Zivil- und berufsrechtliche Aspekte der Behandlung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern

i. Der Behandlungsvertrag zwischen 
Zahnarzt und patient

Bei der zahnärztlichen Behandlung von Flüchtlingen 
und Asylbewerbern gelten die zivilrechtlichen Vorga-
ben des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) gleicher-
maßen – wie bei jedem anderen Patienten in der 
Zahnarztpraxis auch.

 Vgl. Kap. F. III. (S. 45)

1. rechte und pflichten aus dem Behandlungs-
vertrag

Zu Beginn einer jeden zahnärztlichen Behandlung 
kommt – ungeachtet des Versicherungsverhältnis-
ses des Patienten und ungeachtet einer etwaigen 
Leistungsberechtigung nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz – ein zivilrechtlicher Behandlungsver-
trag gemäß §§ 630a ff. BGB zwischen Zahnarzt und 
Patient zustande. Aus dem Vertrag ergeben sich für 
beide Parteien Rechte und Pflichten. Der Zahnarzt 
ist zunächst zur Leistung der versprochenen zahn-
medizinischen Behandlung und der Patient zur Zah-
lung der vereinbarten Vergütung verpflichtet, soweit 
nicht ein Dritter zur Zahlung verpflichtet ist (Näheres 
unter Ziffer 4).

Zu den wichtigsten Pflichten des Zahnarztes  gehören:

  die Anamneseerhebung,

  die Befunderhebung,

  die Aufklärung des Patienten,

  die Einholung der Einwilligung des Patienten,

  die Durchführung der Behandlung nach dem ak-
tuellen und anerkannten Stand der zahnmedizini-
schen Wissenschaft und

  die Dokumentation der Behandlung.

Vor der Durchführung der zahnärztlichen Behand-
lung haben daher auch bei Asylbewerbern regelmä-
ßig eine Anamneseerhebung und Befunderhebung 
durch den Zahnarzt zu erfolgen. Das Ziel einer Anam-
neseerhebung besteht unter anderem darin, zu er-
fahren, ob der Patient beispielsweise Vorerkrankun-
gen hat und, soweit dies bejaht werden kann, welche 
Medikamente er einnimmt, um gegebenenfalls Risi-
ken im Rahmen der Behandlung oder Wechselwir-

kungen bei der Medikamentenverabreichung auszu-
schließen. Des Weiteren hat der Zahnarzt den 
Patienten verständlich und umfassend aufzuklären, 
um die Einwilligung des Patienten in die geplante Be-
handlung zu erhalten. Die Behandlung selbst ist nach 
dem aktuellen und anerkannten Stand der zahnme-
dizinischen Wissenschaft durchzuführen. Schließlich 
hat der Zahnarzt die Behandlung ordnungsgemäß zu 
dokumentieren.

2. Aufklärung und einwilligung

Vor Durchführung einer zahnmedizinischen Maßnah-
me ist der Zahnarzt verpflichtet, die Einwilligung des 
Patienten zu dem geplanten Eingriff einzuholen. Dies 
ist zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des 
Patienten und zur Rechtfertigung der zahnmedizini-
schen Maßnahme als Eingriff in den Körper oder die 
Gesundheit des Patienten zwingend erforderlich.

Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt wiederum 
eine ordnungsgemäße Aufklärung des Patienten 
voraus. Der Zahnarzt ist demnach verpflichtet, den 
Patienten über sämtliche für die Einwilligung we-
sentlichen Umstände aufzuklären. Inhaltlich gehören 
dazu insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu 
erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme so-
wie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und 
Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder 
die Therapie. Bei der Aufklärung ist auch auf echte 
Behandlungsalternativen hinzuweisen; dies ist ge-
geben, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen 
indizierte und übliche Methoden zu wesentlich un-
terschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungs-
chancen führen können. 

Die Aufklärung muss mündlich erfolgen und für den 
Patienten verständlich sein. Die Aushändigung von 
Unterlagen kann das Aufklärungsgespräch regelmä-
ßig nicht ersetzen. Lediglich ergänzend kann auf 
schriftliche Unterlagen Bezug genommen werden, 
die dem Patienten sodann in Textform zu überlassen 
sind. Weiterhin hat die Aufklärung so rechtzeitig zu 
erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über 
die Einwilligung wohlüberlegt treffen kann. Sofern 
der Patient im Zusammenhang mit der Aufklärung 
oder Einwilligung Unterlagen unterzeichnet hat, sind 
ihm Abschriften der Unterlagen auszuhändigen.
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Des Weiteren hat der Zahnarzt die in § 630c Abs. 2 
und Abs. 3 BGB normierten Informationspflichten zu 
beachten. Demnach muss der Zahnarzt dem Patien-
ten in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung 
und, soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche 
für die Behandlung wesentlichen Umstände erläu-
tern, insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche 
gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und die zu 
und nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen. 
Weiterhin muss der Zahnarzt den Pa tienten vor Be-
ginn der Behandlung über die voraussichtlichen Kos-
ten der Behandlung in Textform informieren, wenn er 
weiß, dass eine vollständige Übernahme der Behand-
lungskosten durch einen Dritten nicht gesichert ist 
oder sich nach den Umständen hierfür hinreichende 
Anhaltspunkte  ergeben.

Diese rechtlichen Verpflichtungen des Zahnarztes 
sind zwingend auch bei der Behandlung von Asylbe-
werbern zu berücksichtigen. Die Besonderheiten we-
gen der oftmals bestehenden Sprachprobleme und 
auch bei unaufschiebbaren Behandlungen sind unter 
Ziffer II und Ziffer III beschrieben.

3. Behandlungsumfang

Der Behandlungsumfang richtet sich grundsätzlich 
nach den medizinischen Notwendigkeiten im Einzel-
fall.

Bei der Behandlung von Asylbewerbern hat der Zahn-
arzt weiterhin die Vorgaben nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG) zu beachten. Er muss auf 
Grund der individuellen Situation entscheiden, ob die 
bei dem Asylbewerber geplanten Maßnahmen im 
Sinne der §§ 4 und 6 des Asylbewerberleistungsge-
setzes notwendig und daher vom Leistungsanspruch 
des Asylbewerbers abgedeckt sind.  

 Vgl. Kap. F. I. (S. 44)

Der Leistungsanspruch von Asylbewerbern ist regel-
mäßig nicht vergleichbar mit dem Leistungsanspruch 
von Versicherten der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen; es besteht insofern nur ein eingeschränkter 
Anspruch auf zahnmedizinische Gesundheitsleistun-
gen. Die Einzelheiten richten sich danach, in wessen 
Zuständigkeit sich der Asylbewerber aktuell befindet, 
d.h. ob Kostenträger eine Bezirksregierung oder eine 
Gemeinde ist; sofern ein Asylbewerber bereits eine 
elektronische Gesundheitskarte (eGK) bzw. vorüber-
gehend einen Abrechnungsschein einer Krankenkas-
se erhalten hat, ist der Leistungsanspruch – mit Aus-
nahme von Zahnersatzversorgungen – vergleichbar 
mit den Leistungen in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung.

 Vgl. Kap. C. V. (S. 25)

Zahnärztliche Leistungen, die über den gesetzlichen 
Anspruch aus dem Asylbewerberleistungsgesetz hin-
ausgehen, kann der Patient nach freier Entscheidung 
ebenfalls in Anspruch nehmen. Sofern echte Behand-
lungsalternativen bestehen, hat der Zahnarzt nach 
den allgemeinen Vorgaben des BGB die Pflicht, den 
Patienten im Rahmen der Aufklärung auf die beste-
henden Möglichkeiten hinzuweisen. Wünscht der Pa-
tient eine weitergehende Behandlung, dann hat der 
Zahnarzt den Patienten vor Beginn der Behandlung 
in Textform darüber zu informieren, dass eine Über-
nahme der Behandlungskosten nicht erfolgt.

Die Besonderheiten wegen der oftmals bestehenden 
Sprachprobleme sind unter Ziffer II beschrieben.

4. Vergütung 

Ein Patient ist im Rahmen des Behandlungsvertrages 
nach dem BGB grundsätzlich zur Zahlung der verein-
barten Vergütung verpflichtet, soweit die Zahlungs-
pflicht nicht einem Dritten obliegt. Werden Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erbracht, 
steht dem Patienten diese zahnmedizinische Versor-
gung als Sachleistung zu; der Patient ist nicht selbst 
zur Zahlung verpflichtet. 

 Vgl. Kap. C. V. (S. 25)

Medizinisch notwendige Behandlungen, die über den 
eingeschränkten Anspruch hinausgehen, sind von 
dem Asylbewerber selbst zu zahlen. 

ii. sprachbarrieren

Oftmals besteht die Problematik, dass der Asylbe-
werber nicht oder nur unzureichend die Sprache des 
behandelnden Zahnarztes spricht oder versteht. Dies 
lässt allerdings die Pflicht, eine ordnungsgemäße 
Anamnese zu erheben und den Patienten persönlich 
– insbesondere über mögliche Risiken – umfassend 
aufzuklären, nicht entfallen. Die notwendige Einwilli-
gung des Patienten in die Behandlung kann nur dann 
wirksam erteilt werden, wenn er ordnungsgemäß und 
verständlich aufgeklärt wurde; dies bedingt wieder-
um, dass der Patient die Aufklärung auch verstanden 
hat. Als Hilfestellung stehen auf der Homepage der 
Zahnärztekammer Nordrhein Anamnese- und Aufklä-
rungsbögen in verschiedenen Sprachen zur Verfü-
gung. Die Aufklärungsbögen stellen zwar keinen Er-
satz für das mündliche Aufklärungsgespräch dar, 
liefern jedoch eine erste Grundlage für die Verständi-
gung zwischen Zahnarzt und Patient. 
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 Vgl. Kap. G. III. (S. 71)

Kann der Patient die zahnärztlichen Erläuterungen 
nicht umfassend verstehen, ist eine sofortige Be-
handlung aufgrund der fehlenden Aufklärung und 
Einwilligung nicht möglich, sofern es sich nicht um 
eine unaufschiebbare Behandlung handelt (siehe Zif-
fer III). Der Patient ist darauf hinzuweisen und dazu 
anzuhalten, sich mit einer sprachkundigen Person 
wiedervorzustellen. Hierbei ist nicht zwingend, dass 
es sich bei der sprachkundigen Person um einen aus-
gebildeten Dolmetscher handelt. Selbstverständlich 
können auch Angehörige oder Bekannte des Patien-
ten oder auch Mitarbeiter der Zahnarztpraxis als so-
genannte Sprachmittler hinzugezogen werden, um 
das Gespräch zu übersetzen. Aus Sicht des Zahnarz-
tes ist zu berücksichtigen, dass er im Zweifelsfalle 
die Beweislast für eine ordnungsgemäße Aufklärung 
des Patienten und dessen Einwilligung trägt; im eige-
nen Interesse ist daher – wie bei jedem anderen Pa-
tienten, der der deutschen Sprache nicht hinreichend 
mächtig ist – ein besonderes Augenmerk auf die Hin-
zuziehung sprachkundiger Personen zu legen. 

Die Kosten für die Beauftragung eines Dolmetschers 
oder einer sprachkundigen Person sind grundsätzlich 
von dem Patienten zu tragen. Sofern die Beauftra-
gung eines Dolmetschers bei der Behandlung eines 
Asylbewerbers erforderlich ist, sollte die Kosten-
übernahme zuvor mit der Unterkunft, in welcher sich 
der Patient derzeit aufhält, geklärt werden. 

Sollte eine ausreichende Verständigung mit dem Pa-
tienten nicht möglich und ein Aufschub der Behand-
lung zahnmedizinisch vertretbar und dem Patienten 
zumutbar sein, ist die Untersuchung und Behand-
lung zu verschieben. Ausnahmen bestehen bei un-
aufschiebbaren Behandlungen (siehe Ziffer III).

Um einem Asylbewerber trotz der Sprachbarrieren 
verständlich zu machen, dass bei ihm im Vorfeld der 
Behandlung eine Anamnese durchgeführt werden 
muss, gegebenenfalls ein Dolmetscher benötigt wird 
und daher eine sofortige Behandlung aufgrund der 
Sprachbarrieren nicht möglich ist, stehen entspre-
chende Patientenanschreiben in 15 Sprachen auf der 
Homepage der Zahnärztekammer Nordrhein zur Ver-
fügung. Auch diese können dem Patienten sodann in 
seiner Muttersprache überreicht werden.

 Vgl. Kap. G. III. (S. 71)

Ist für den Zahnarzt nicht erkennbar, welche Sprache 
der Asylbewerber in Wort und Schrift versteht, kann 
ein Ankreuzbogen zur Sprachermittlung, welchem 

auch ein visueller Hinweis für Analphabeten zu ent-
nehmen ist, zu Hilfe genommen werden. 

 Vgl. Kap. G. III. (S. 71)

Für den Fall, dass der Asylbewerber weder lesen 
noch schreiben kann, dient das auch auf der Home-
page der Zahnärztekammer Nordrhein eingestellte 
Piktogrammheft der Bundeszahnärztekammer zur 
visuellen Unterstützung. 

 Vgl. Kap. G. III. (S. 71)

Mithilfe von Grafiken können dem Asylbewerber so 
die einzelnen Behandlungsabläufe anschaulich er-
läutert werden. Selbstverständlich stehen die an-
gesprochenen Informationsmaterialien auch in der 
deutschen Sprache auf der Homepage der Zahn-
ärztekammer Nordrhein zur Verfügung.

 Vgl. Kap. G. III. (S. 71)

Sämtliche Informationen der Zahnärztekammer 
Nordrhein zur zahnärztlichen Behandlung von Flücht-
lingen und Asylbewerbern sind im Kapitel G (S. 65) 
aufgeführt und im Internet auf der Seite 

http://www.zahnaerztekammernordrhein.de/ 
fuer-zahnaerzte/behandlung-von-asylbewerbern.html

eingestellt. Die eingestellten Unterlagen dienen der 
Veranschaulichung und sollen den Zahnarzt bei der 
Behandlung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die 
der deutschen Sprache nicht oder nur unzureichend 
mächtig sind, unterstützen. Die Verwendung ersetzt 
somit nicht die Pflicht des Zahnarztes aus dem Be-
handlungsvertrag zur umfassenden verständlichen 
Aufklärung des Patienten. Es gehört zur Pflicht des 
Zahnarztes, sich davon zu überzeugen, dass der Pa-
tient dem Aufklärungsgespräch folgen kann, um die 
Gefahr von Missverständnissen auszuschließen.

iii. unaufschiebbare Behandlungen

Besonders problembehaftet sind diejenigen Fälle, in 
denen ein Asylbewerber dringend eine sofortige 
zahnärztliche Behandlung benötigt, allerdings eine 
Verständigung und somit die ordnungsgemäße Auf-
klärung und Einwilligung wegen der Sprachschwierig-
keiten unmöglich sind.

Wie bereits mehrfach erörtert, bedarf es grundsätz-
lich der Einwilligung des Patienten in die Behandlung 
nach entsprechender Aufklärung. Duldet eine zahn-
ärztliche Maßnahme allerdings keinen Aufschub und 
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drohen anderenfalls erhebliche Gefahren für die Ge-
sundheit des Asylbewerbers (hier ist eine ganz enge 
Auslegung geboten!), darf die Maßnahme ohne Ein-
willigung des Patienten durchgeführt werden, wenn 
sie dem mutmaßlichen Willen des Patienten ent-
spricht. Der Zahnarzt muss hier nach bestem Wissen 
und Gewissen beurteilen, wie sich der Patient in der 
bestehenden Situation entscheiden würde, wenn er 
es könnte. Der mutmaßliche Wille ist primär aus den 
persönlichen Umständen des Betroffenen und seinen 
individuellen Interessen, Wünschen, Bedürfnissen 
und Wertvorstellungen zu ermitteln. Von einer mut-
maßlichen Einwilligung sollte bei Verständigungs-
schwierigkeiten nur dann ausgegangen werden, wenn 
bei absoluter Indikation ein Unterlassen der Behand-
lung zahnmedizinisch nicht mehr vertretbar ist. Zu-
dem sollte beurteilt werden, ob bei einer Ablehnung 
der Behandlung eine erhebliche Verschlechterung 
des Gesundheitszustands bzw. weitere oder Folge-
schäden drohen und dem Patienten eine Behandlung 
zu einem späteren Zeitpunkt noch zuzumuten ist. 
Dies muss der Zahnarzt aus fachmännischer Sicht 
beurteilen, indem er das Für und Wider der Behand-
lung gegeneinander abwägt. Sowohl das Für und Wi-
der der Entscheidung als auch der Gesamtzustand 
des Patienten sollten in der Dokumentation aufge-
zeichnet werden. 

Ist nicht nur die Aufklärung und Einwilligung, son-
dern auch die Anamneseerhebung wegen der Sprach-
probleme unvollständig/nicht vorhanden, so muss 
zusätzlich eine Abwägung der Risiken der Behand-
lung bzw. Nichtbehandlung erfolgen. Denn ohne vor-
herigen Austausch zwischen dem Zahnarzt und dem 
Patienten über die für die Behandlung möglicherwei-
se notwendigen Informationen wie die Medikamenten-
einnahme oder auch bestehende Krankheiten birgt in 
diesen Fällen die zahnärztliche Behandlung erhebli-
che gesundheitliche Risiken für den Patienten und 
gegebenenfalls haftungsrechtliche Konsequenzen für 
den Zahnarzt. 

Da diese rechtlichen Vorgaben für den Zahnarzt im 
Einzelfall schwierig einzuschätzen sind, sollte diese 
Ausnahme restriktiv gehandhabt und daher nur in 
dringenden Notfällen eine Behandlung durchgeführt 
werden.

iV. Ablehnung der Behandlung

Nach der Berufsordnung der Zahnärztekammer 
Nordrhein kann eine Behandlung nur dann abgelehnt 
werden, wenn eine Behandlung nicht gewissenhaft 
und sachgerecht durchgeführt werden kann, die Be-
handlung dem Zahnarzt nach pflichtgemäßer Inter-

essenabwägung nicht zugemutet werden kann oder 
der Zahnarzt der Überzeugung ist, dass das notwen-
dige Vertrauensverhältnis zwischen ihm und dem 
Patienten nicht besteht. Die Verpflichtung, in Notfäl-
len zu helfen, bleibt davon unberührt. 

Daher besteht grundsätzlich für den Zahnarzt die 
berufsrechtliche Pflicht, einen jeden Patienten und 
somit auch Asylbewerber zahnmedizinisch zu be-
handeln. Diese dürfen nicht abgewiesen oder zur 
Behandlung an einen zahnärztlichen Kollegen ver-
wiesen werden. 

Die Notwendigkeit der – vorübergehenden – Behand-
lungsablehnung bei aufschiebbaren Maßnahmen in-
folge von Verständigungsschwierigkeiten bleibt da-
von unberührt.

V. Behandlung von unbegleiteten 
minderjährigen flüchtlingen

Als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) 
werden diejenigen Kinder und Jugendlichen bezeich-
net, die noch nicht volljährig sind und sich nach ihrer 
Flucht aus ihrem Heimatland ohne Begleitung eines 
für sie verantwortlichen Erwachsenen in der Euro-
päischen Union aufhalten. Gründe für die fehlende 
Begleitung können beispielsweise der Verlust der An-
gehörigen im Krieg/auf der Flucht oder die alleinige 
Flucht ohne die im Heimatland verbleibenden Ange-
hörigen sein.

Zur Abklärung, wie mit unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen, welche sich in eine zahnärztliche Be-
handlung begeben, umzugehen und wer deren Ver-
treter ist, hat die Zahnärztekammer Nordrhein eine 
schriftliche Anfrage an die Landeshauptstadt Düssel-
dorf gestellt. Diese hat ergeben, dass die unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlinge von dem Jugendamt, 
in dessen Bezirk sie ankommen, zunächst vorläufig 
in Obhut genommen werden. Während dieser vorläu-
figen Inobhutnahme durch das zuständige Ju-
gendamt wird keine Vormundschaft eingerichtet; das 
örtliche Jugendamt ist während der vorläufigen Inob-
hutnahme berechtigt und verpflichtet, alle Rechts-
handlungen vorzunehmen, die zum Wohle der Kinder 
und Jugendlichen notwendig sind. Sollten ärztliche 
Behandlungen in dieser Zeit notwendig werden, er-
teilt das Jugendamt auf dieser Grundlage eine Einwil-
ligung.

Nach entsprechender Meldung werden die Jugendli-
chen, denen das zumutbar ist, durch das Landesju-
gendamt nach Kapazitäten auf die „Zuweisungsäm-
ter“ verteilt und dort in Obhut genommen. Das 
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Zuweisungsjugendamt leitet unverzüglich eine Vor-
mundschaft ein; dieser Vormund ist dann der gesetz-
liche Vertreter des Jugendlichen an Eltern statt und 
für die Einwilligung in ärztliche Behandlungen zu-
ständig. 

 Vgl. Kap. G. III. (S. 71)

Sofern in der Praxis ein unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtling vorstellig wird, muss das Jugendamt hier-
über informiert und die erforderliche Einwilligung 
eingeholt werden. Anderenfalls kann – mit Ausnahme 
von unaufschiebbaren Behandlungen – keine zahn-
ärztliche Versorgung durchgeführt werden.

Vi. Besonderheiten bei der zahnärztlichen 
Dokumentation

Hinsichtlich der Dokumentation, der Aufbewahrung 
der Dokumentation und der Einsichtnahme in die Do-
kumentation gelten die allgemeinen Vorgaben. Die 
zahnärztliche Dokumentation dient in erster Linie 
dem Zweck, durch die Aufzeichnung des Behand-
lungsgeschehens eine sachgerechte therapeutische 
Behandlung und Weiterbehandlung zu gewährleis-
ten. Der Umfang der zu dokumentierenden Maßnah-
men richtet sich somit grundsätzlich nach zahnme-
dizinischen Erfordernissen. Nach den Vorgaben des 
Patientenrechtegesetzes sind gemäß § 630f Abs. 2 
BGB auch die Aufklärung und die Einwilligung des 
Patienten zu dokumentieren. 

Bei der Behandlung von Asylbewerbern kann es im 
Zusammenhang mit der Aufklärung und Einwilligung 
wegen der bestehenden Sprachschwierigkeiten zu 
Besonderheiten kommen, die der Zahnarzt zu seiner 
eigenen Absicherung ebenfalls in die Dokumentation 
aufnehmen sollte, auch wenn insoweit keine rechtli-
che Verpflichtung besteht. So sollten insbesondere 
Angaben zu der Person eines hinzugezogenen 
Sprachmittlers in die Patientenkartei aufgenommen 
werden, um bei etwaigen nachträglichen Zweifeln 
insbesondere zu der Aufklärung und Einwilligung auf 
diese Person zurückgreifen zu können. Gleiches gilt 
für den Umstand, dass keine Verständigung möglich 
ist und eine Behandlung zu unterbleiben hat. Insbe-
sondere im Falle der Durchführung einer unauf-
schiebbaren Maßnahme ohne entsprechende Aufklä-
rung und Einwilligung bedarf es einer entsprechenden 
Dokumentation aller maßgeblichen Umstände.
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C.  Asylbewerber in der Praxis: Leistungsanspruchsnachweis 
und Leistungsanspruch

i. Behandlungsschein aus papier

Ein Behandlungsschein aus Papier kann für ein gan-
zes Quartal ausgestellt sein. In einigen Fällen ist die 
Gültigkeitsdauer jedoch auf einen sehr kurzen Zeit-
raum, manchmal nur auf einen einzelnen Tag be-
schränkt. Leistungen, die über diesen Zeitraum hin-
aus erbracht werden, können nicht abgerechnet 
werden, es sei denn, der Leistungsempfänger kann 
einen neuen Behandlungsschein oder eine Verlänge-
rung vorweisen. Achten Sie zudem darauf, dass ein 
Behandlungsschein für die zahnärztliche und nicht 
für die ärztliche Behandlung ausgestellt wurde und 
nicht den Namen einer anderen Praxis benennt. 

Zu unterscheiden ist zwischen Behandlungsscheinen 
einer Bezirksregierung und Behandlungsscheinen ei-
ner Gemeinde.

 Vgl. Kap. G. II. 4. (S. 70)

1. Asylbewerber in einer unterbringungseinrich-
tung des landes Nrw 

Für die Sicherstellung der zahnärztlichen Versorgung 
der Asylbewerber in den Unterbringungseinrichtun-
gen des Landes NRW ist seit Januar 2016 nicht mehr 
allein die Bezirksregierung Arnsberg zuständig, son-
dern alle fünf Bezirksregierungen (Arnsberg, Det-
mold, Düsseldorf, Köln, Münster).

Seit dem 01.04.2016 gilt für die zahnärztliche Versor-
gung der „Vertrag über die zahnärztliche Versorgung 
von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG) in Unterbringungseinrich-
tungen des Landes NRW“ (kurz: Vertrag mit Bezirks-
regierungen 2016). 

 Vgl. Kap. F. VI. (S. 60)

Die jeweils zuständige Bezirksregierung, d. h. die Be-
zirksregierung, in deren Unterbringungseinrichtung 
sich der Asylbewerber befindet, stellt für die zahn-
ärztliche Behandlung einen Zahnbehandlungsschein 
nach § 4 AsylbLG aus. Der Zahnbehandlungsschein 
trägt eine Kostenträger-Abrechnungsnummer.

Leistungen im Rahmen des organisierten zahnärztli-
chen Notfalldienstes können auf einem besonderen 
Notfallbehandlungsschein abgerechnet werden. Die 

Unterbringungseinrichtung ist verpflichtet, dem Pa-
tienten einen Notfallschein auszustellen. Ist dies aus-
nahmsweise nicht der Fall, so kann gegebenenfalls 
auch ein bevorrateter Notfallschein in Abstimmung 
mit dem zuständigen Kostenträger (also der für die 
Unterbringungseinrichtung zuständigen Bezirksre-
gierung) ausgestellt werden. 

 Vgl. Kap. F. VI. (S. 60)

Im Unterschied zu GKV-Versicherten besteht bei 
Asylbewerbern ein grundsätzlich nur eingeschränk-
ter Anspruch auf medizinische Versorgung nach § 4 
AsylbLG: 

„(1)  Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerz-
zustände sind die erforderliche ärztliche und zahn-
ärztliche Behandlung einschließlich der Versor-
gung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie 
sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur 
Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen 
erforderlichen Leistungen zu gewähren. […] Eine 
Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies 
im Einzelfall aus medizinischen Gründen unauf-
schiebbar ist. […]“

Diese gesetzliche Regelung beinhaltet somit, dass 
Behandlungskosten durch die zuständige Bezirksre-
gierung grundsätzlich nur dann übernommen wer-
den, wenn sie der

  Behebung eines akuten Krankheitszustandes 
oder

  der Beseitigung von Schmerzzuständen 

dienen.

Hiernach kann zur Behandlung akuter Erkrankungen 
und Schmerzzustände die erforderliche ärztliche 
und zahnärztliche Behandlung einschließlich der 
Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie 
sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Lin-
derung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erfor-
derlichen Leistungen durchgeführt werden. Dieses 
Behandlungsspektrum richtet sich daher primär auf 
die Erbringung von KCH-Leistungen. Eine Versorgung 
mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall 
aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. 

Vor Beginn einer KG-/KB-, KFO-, PAR- oder Zahn-
ersatz-Behandlung muss ein Behandlungsplan er-
stellt und dem zuständigen Kostenträger zur Ent-
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scheidung über die Zuschussfestsetzung gemäß den 
Regelungen in der GKV vorgelegt werden. 

Dies gilt grundsätzlich auch bei Zahnersatz-Repara-
turen. Ausnahmsweise ist bei unaufschiebbaren Re-
paraturen die Vorlage des Heil- und Kostenplanes 
erst bei Rechnungslegung erforderlich. Die Unauf-
schiebbarkeit ist bei Rechnungslegung zu begrün-
den. Hierzu empfehlen wir, das Bemerkungsfeld des 
Heil- und Kostenplanes zu nutzen. 

Die Abrechnung der ab dem 01.04.2016 erbrachten 
zahnärztlichen Leistungen erfolgt unter Beifügung 
des jeweiligen Zahnbehandlungsscheines im Original 
mit der KZV Nordrhein. Der Zahnarzt, der Leistungen 
auf Überweisungen erbringt, fügt der Abrechnung 
eine Kopie des Behandlungsscheines bei. Somit be-
steht für den Überweiser die Verpflichtung, eine Ko-
pie des Behandlungsscheines zu erstellen. 

Leistungen für einen Patienten, der sich in einer Un-
terbringungseinrichtung in NRW, also im Bereich der 
KZV Nordrhein oder aber der KZV Westfalen aufhält, 
können unter Angabe der entsprechenden Kostenträ-
gernummer der für diese Unterbringungseinrichtung 
zuständigen Bezirksregierung mit der KZV Nordrhein 
abgerechnet werden. 

2. Asylbewerber mit Aufenthalt bis 15 Monate 
bei einer gemeinde 

Sind Asylbewerber bereits vom Land einer Gemeinde 
zugewiesen und während der Durchführung ihres 
Asylverfahrens in städtischen Unterkünften unterge-
bracht worden, ist nicht mehr das Land NRW, son-
dern die jeweilige Gemeinde für die zahnärztliche 
Behandlung zuständig. 

In diesem Fall sind verschiedene Konstellationen 
möglich.

 Vgl. Kap. G. II. (S. 65)

Es ist daher zwischen Behandlungsscheinen zu un-
terscheiden, die unmittelbar mit der Gemeinde abge-
rechnet werden, und über die KZV Nordrhein abzu-
rechnenden Behandlungsscheinen sowie besonderen 
Abrechnungsscheinen bis zum Zeitpunkt der Versor-
gung des Patienten mit der eGK, wenn die Gemeinde 
der Rahmenvereinbarung NRW 2015 beigetreten ist. 

Entscheidend ist, ob der Behandlungsschein (vom 
Sozialamt ausgegeben) von einer Gemeinde ist und 
ob ein Beitritt zum Rahmenvertrag Nordrhein 2002 
erfolgt ist. In der Regel ist der Beitritt der Gemeinde 

bereits aus dem Behandlungsschein durch Angabe 
einer Kassennummer erkennbar. 

In diesem Fall gilt unverändert der Rahmenvertrag 
Nordrhein 2002 fort. 

 Vgl. Kap. F. IV. (S. 48)

Bestehen Zweifel, ob die Gemeinde beigetreten ist, 
kann dies mit der Liste der beigetretenen Gemeinden 
abgeglichen werden. 

 Vgl. Kap. G. II. 3. (S. 67)

a) Beitritt zum rahmenvertrag Nordrhein 2002 

Nach dieser Vereinbarung wirkt die KZV Nordrhein 
an der zahnärztlichen Versorgung der Asylbewerber 
mit. Leistungserbringer sind die niedergelassenen 
nordrheinischen Zahnärzte. 

Nach § 3 dieses Vertrages sind die Zahnärzte und 
Zahnärztinnen verpflichtet, alle Hilfesuchenden, die 
einen von der Gemeinde ausgestellten gültigen Be-
handlungsschein vorlegen, zu behandeln (Behand-
lungsverpflichtung). 

§ 3 dieses Vertrages verdeutlicht noch einmal den 
grundsätzlich eingeschränkten Versorgungsrahmen 
auf die medizinische Versorgung nach § 4 AsylbLG: 

„(1)  […] Die Leistungen sind im Wesentlichen auf die 
erforderliche, nach den Umständen des Einzelfal-
les unabweisbare, zahnärztliche Behandlung aku-
ter Krankheiten und Schmerzzustände einschließ-
lich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln 
begrenzt. 

(2)  Der Umfang der zahnärztlichen Leistungen richtet 
sich im Einzelnen danach, welche Behandlung im 
Einzelfall geboten ist. Dies ist unter medizinischen 
Gesichtspunkten zu entscheiden. Im Hinblick auf 
den Leistungsumfang gilt, dass der Umfang der 
zahnärztlichen Behandlung immer zu der unab-
weisbar gebotenen Hilfe gehört und somit nicht 
weiter reduziert werden kann. Keine Leistungs-
pflicht lösen solche Behandlungen aus, die nicht 
eindeutig medizinisch indiziert sind oder langfristi-
ge Behandlungen, die wegen der voraussichtlich 
nur noch kurzen Aufenthaltsdauer des Leistungsbe-
rechtigten nach dem AsylbLG nicht mehr abge-
schlossen werden können. 

(3) Ein Sonderfall stellt der Bereich Zahnersatz dar. 
Hier gilt die gesetzliche Vorgabe, dass nur unauf-
schiebbare Behandlungen geboten sein können 
(§ 4 Abs. 1 Satz 2 AsylbLG).“
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Die zahnärztliche Behandlung von Asylbewerbern ist 
auch auf Grundlage des Rahmenvertrages Nordrhein 
2002 auf die Behandlung akuter Erkrankungen und 
Schmerzzustände beschränkt. Welche konkreten Be-
handlungen erbracht werden dürfen, ist allerdings 
nicht näher definiert. Zum Behandlungsspektrum 
können im Einzelfall durchaus die Behandlung von 
Karies sowie Parodontitis oder auch Behandlungen 
aus anderen Leistungsbereichen wie ZE-, PAR-, KFO- 
und KG-/KB-Behandlungen gehören.

Die Leistungen sind immer unter Beachtung des 
eingeschränkten Behandlungsumfanges bei Asyl-
bewerbern zu erbringen. Vor Erbringung solcher 
Behandlungsmaßnahmen, die möglicherweise den 
eingeschränkten Versorgungsanspruch im Einzelfall 
überschreiten, sollte daher die Kostenträgerstelle vor 
Behandlungsbeginn mit der Frage kontaktiert wer-
den, ob die jeweiligen Kosten übernommen werden. 
Dabei sollte auf eine schriftliche Erklärung des Kos-
tenträgers bestanden werden. 

ZE-, PAR-, KFO- und KG-/KB-Behandlungen und Kran-
kenhauseinweisungen sind im Einzelfall möglich, be-
dürfen aber der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des Kostenträgers. 

Eine Notfall- und Schmerzbehandlung ist ungeachtet 
des eingeschränkten Behandlungsumfanges immer 
durchzuführen. 

 Vgl. Kap. B. III. (S. 16), Kap. IV. (S. 17)

Da einige Fragen zum konkret möglichen Behand-
lungsumfang in Graubereichen bleiben, empfehlen 
wir Ihnen, insbesondere bei umfangreicheren/größe-
ren Behandlungsmaßnahmen stets vorab die Kosten-
frage schriftlich mit dem zuständigen Kostenträger 
zu klären.

Für die Verordnung von Arznei-, Verband-, Heil- und 
Hilfsmitteln ist das Verordnungsblatt Muster 16 zu 
verwenden. Das Feld „Sonstige“ ist anzukreuzen. 
Arznei- und Verbandverordnungen sind mit „gebüh-
renfrei“ zu kennzeichnen (§ 4 des Vertrages).

Die Abrechnung der erbrachten zahnärztlichen Leis-
tungen erfolgt nach dem gültigen nordrheinischen 
Punktwert der Allgemeinen Ortskrankenkasse über 
die KZV Nordrhein (vgl. zu Einzelheiten §§ 5, 6 des 
Vertrages).

b) Abrechnungsschein einer Krankenkasse bis zur 
Versorgung mit der egK nach der rahmenverein-
barung Nrw 2015

Seit 2016 werden nach der durch das Land NRW mit 
mehreren Krankenkassen abgeschlossenen Rahmen-
vereinbarung NRW 2015 Asylbewerber, die bereits 
auf die Gemeinden verteilt wurden, mit elektroni-
schen Gesundheitskarten (eGK) ausgestattet. Vor-
aussetzung ist die Teilnahme der Kommune an die-
ser Vereinbarung. 

 Vgl. Kap. F. V. (S. 52)

Bis zur Ausstattung der Asylbewerber mit einer eGK 
stellen die Krankenkassen den Kommunen über-
gangsweise Abrechnungsscheine aus Papier für die 
zahnärztliche Versorgung dieser Personengruppe 
zur Verfügung. Die Abrechnungsscheine sind nicht 
einheitlich, sondern je nach zuständiger Krankenkas-
se unterschiedlich gestaltet.

Die an der Rahmenvereinbarung NRW 2015 teilneh-
menden Kommunen melden den Asylbewerber nach 
Ankunft in der Zielgemeinde unverzüglich bei derje-
nigen Krankenkasse an, die die Betreuung der Kom-
mune übernommen hat. 

Der Abrechnungsnachweis verbleibt in der Praxis.

c) Kein Beitritt zum rahmenvertrag Nordrhein 2002 
oder zur rahmenvereinbarung Nrw 2015

Der Behandlungsanspruch bei Asylbewerbern in Ge-
meinden, die weder dem Rahmenvertrag NRW 2002 
noch der Rahmenvereinbarung NRW 2015 beigetre-
ten sind, basiert allein auf § 4 AsylbLG. Die zahnärzt-
liche Behandlung ist auf die Behandlung akuter Er-
krankungen und Schmerzzustände beschränkt. 

Welche konkreten Behandlungen erbracht werden 
dürfen, ist nicht näher definiert. Zum Behandlungs-
spektrum können im Einzelfall durchaus die Behand-
lung von Karies sowie Parodontitis oder auch Be-
handlungen aus anderen Leistungsbereichen wie ZE-, 
PAR-, KFO- und KG-/KB-Behandlungen gehören.

Die Leistungen sind immer unter Beachtung des ein-
geschränkten Behandlungsumfanges bei Asylbewer-
bern zu erbringen. 

Vor Erbringung solcher Behandlungsmaßnahmen, 
die möglicherweise den eingeschränkten Versor-
gungsanspruch im Einzelfall überschreiten, und 
insbesondere auch bei umfangreicheren/größeren 
Behandlungsmaßnahmen sollte daher die Kosten-
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trägerstelle vor Behandlungsbeginn mit der Frage 
kontaktiert werden, ob die jeweiligen Kosten über-
nommen werden. Dabei sollte auf eine schriftliche 
Erklärung des Kostenträgers bestanden werden. 

ZE-, PAR-, KFO- und KG-/KB-Behandlungen und Kran-
kenhauseinweisungen sind im Einzelfall möglich, be-
dürfen aber der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des Kostenträgers. 

Eine Notfall- und Schmerzbehandlung ist ungeachtet 
des eingeschränkten Behandlungsumfanges immer 
durchzuführen. 

 Vgl. Kap. B. III. (S. 16), Kap. B. IV. (S. 17)

Für die Verordnung von Arznei-, Verband-, Heil- und 
Hilfsmitteln ist das Verordnungsblatt Muster 16 zu 
verwenden. Das Feld „Sonstige“ ist anzukreuzen. 
Arznei- und Verbandverordnungen sind mit „gebüh-
renfrei“ zu kennzeichnen.

Soweit auf dieser Grundlage von den nordrheinischen 
Zahnärzten und Zahnärztinnen Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz erbracht werden, rich-
tet sich die Vergütung hierfür gemäß § 4 Abs. 3 
Satz 3 AsylbLG grundsätzlich nach dem am Ort der 
Niederlassung des Zahnarztes geltenden Gesamtver-
trag gemäß § 72 Abs. 2 SGB V, im Bereich der KZV 
Nordrhein also nach den nordrheinischen Vergü-
tungsverträgen. 

Die Abrechnung der erbrachten zahnärztlichen Leis-
tungen erfolgt unmittelbar mit dem Kostenträger 
– also in der Regel dem Sozialamt der Gemeinde –, 
der den Behandlungsschein ausgestellt hat. 

d) Auswärtiger Behandlungsschein

Auch die Vorlage eines nicht im Bereich der KZV 
Nordrhein ausgestellten Behandlungsscheines oder 
aber einer eGK kann vorkommen. Kostenträger ist in 
diesem Fall die ausstellende Gemeinde. 

ii. elektronische gesundheitskarte für 
Asylbewerber 

1. Asylbewerber mit Aufenthalt bis 15 Monate 
bei einer gemeinde (§ 264 Abs. 1 sgB V)

Bisher erhielten Asylbewerber erstmals nach Ablauf 
von 15 Monaten eine eGK und mussten in den ersten 
15 Monaten nach Ankunft in einer Gemeinde einen 
Behandlungsschein beantragen. Dies hat sich grund-

legend geändert aufgrund der bereits vorgestellten 
Rahmenvereinbarung NRW 2015.

Das Land NRW hat mit mehreren Krankenkassen auf 
Grundlage des § 264 Abs. 1 SGB V die Rahmenver-
einbarung NRW 2015 geschlossen. Hiernach melden 
die an dieser Vereinbarung teilnehmenden Kommu-
nen den Asylbewerber nach Ankunft in der Zielge-
meinde unverzüglich bei derjenigen Krankenkasse 
an, die die Betreuung dieser Kommune übernommen 
hat.

Für 2016 ist damit vorgesehen, dass Asylbewerber, 
die bereits auf die Gemeinden verteilt wurden, mit 
einer eGK ausgestattet werden. 

Mit der Einführung der eGK soll eine Vereinheitli-
chung des Verfahrens angestrebt werden. Die Teil-
nahme der Kommunen ist nach § 3 der Rahmenver-
einbarung NRW 2015 jedoch freiwillig. Mit Stand 
17.06.2016 beteiligten sich im Land NRW erst 20 
Gemeinden von insgesamt 396 Gemeinden.

Bis zur Ausgabe der eGK geben die jeweils zuständi-
gen Krankenkassen Anspruchsnachweise aus.

Fortlaufend aktualisierte Listen der teilnehmenden 
Krankenkassen und Kommunen sowie eine Übersicht 
der zuständigen Krankenkassen für die Kommunen 
im Bereich der KZV Nordrhein finden Sie unter 

www.mgepa.nrw.de/gesundheit/versorgung/ 
Gesundheitskarte-fuer-Fluechtlinge/index.php

Ist eine Kommune der Rahmenvereinbarung NRW 
2015 beigetreten und hat die aufnehmende Kommu-
ne den Asylbewerber bei der für sie zuständigen 
Krankenkasse angemeldet, wird die eGK mit dem 
Statuskennzeichen 9 als besondere Personengruppe 
gekennzeichnet. 

Das Statuskennzeichen 9 kann seit Januar 2016 von 
der Praxissoftware gelesen werden. Die ursprünglich 
unter diesem Statuskennzeichen hinterlegten Felder 
der Europäischen Krankenversichertenkarte sind in 
diesen Fällen entwertet oder als ungültig gekenn-
zeichnet. 

2. Asylbewerber nach Aufenthalt von über 
15 Monaten 

Ist kein Beitritt zur Rahmenvereinbarung NRW 2015 
erfolgt, gilt, dass diese Personengruppe wie bisher 
auch gemäß § 264 Abs. 2 SGB V nach Ablauf von 
15 Monaten eine eGK erhält.



Asylbewerber in der Zahnarztpraxis.  
Von der Behandlung bis zur Abrechnung. Stand: Juni 2016

c. AsylBewerBer iN Der prAxis: leistuNgsANspruchsNAchweis uND leistuNgsANspruch24

3. Auswärtige egK 

Auch die Vorlage einer nicht im Bereich der KZV 
Nordrhein ausgestellten eGK kann vorkommen. 

Handelt es sich um eine eGK nach der Rahmenverein-
barung NRW 2015, also einen Patienten, der in einer 
Kommune in NRW untergebracht ist, so kann die Ab-
rechnung über die KZV Nordrhein erfolgen. 

Wird eine eGK aus einem anderen Bundesland vorge-
legt, so kann die Kostenübernahme für die zahnärzt-
liche Versorgung des Patienten auf das Bundesland 
beschränkt sein, dem der Asylbewerber zugewiesen 
wurde. 

iii. fehlender leistungsanspruchsnachweis 
und Behandlungsverpflichtung

Wird kein Zahnbehandlungsschein oder ein anderer 
Leistungsanspruchsnachweis vorgelegt, darf die Be-
handlung nicht allein aus diesem Grund abgelehnt 
werden. 

Insbesondere kommt in diesem Fall gegebenenfalls 
der sogenannte „Nothelferparagraph“ (§ 6a AsylbLG) 
zur Anwendung. Nach dieser Regelung kann bei un-
aufschiebbaren Notfallbehandlungen auch ohne Be-
handlungsschein unmittelbar mit dem Kostenträger 
abgerechnet werden. Diese Regelung betrifft jedoch 
die Ausnahme. In manchen Fällen stellt der zuständi-
ge Kostenträger zur verwaltungstechnischen Verein-
fachung auch nachträglich einen Zahnbehandlungs-
schein zur Abrechnung aus. 

Bei Asylbewerbern aus Unterbringungseinrichtungen 
ist die Unterbringungseinrichtung verpflichtet, dem 
Patienten einen Notfallschein auszustellen. Ist dies 

ausnahmsweise nicht der Fall, so kann gegebenen-
falls auch ein bevorrateter Notfallschein in Abstim-
mung mit dem zuständigen Kostenträger (also der 
für die Unterbringungseinrichtung zuständigen Be-
zirksregierung) ausgestellt werden. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit des Nachrei-
chens der eGK (vgl. die Regelungen der Rahmenver-
einbarung NRW 2015 und die herkömmlichen bun-
desmantelvertraglichen Regelungen zur eGK). 

Im Fall der dauerhaften Nichtvorlage des Anspruchs-
nachweises und Nichtkenntnis des zuständigen Kos-
tenträgers kann gegebenenfalls eine Privatbehand-
lung und Privatabrechnung erfolgen.

Grundsätzlich sind die nordrheinischen Zahnärzte 
und Zahnärztinnen verpflichtet, alle Hilfesuchenden 
zu behandeln. Dies ergibt sich insbesondere aus den 
allgemeinen zahnärztlichen Berufspflichten.

 Vgl. Kap. B. I. (S. 14)

iV. pflicht zur ordnungsgemäßen Aufklärung

Bei Asylbewerbern sind gemäß dem Asylbewerber-
leistungsgesetz – mit Ausnahme der Rahmenverein-
barung NRW 2015 – lediglich Behandlungen zur Be-
hebung eines akuten Krankheitszustandes oder zur 
Beseitigung von Schmerzzuständen durch die Be-
handlungsscheine der Bezirksregierungen und So-
zialämter abgedeckt. Allerdings entbindet Sie dies 
nicht von Ihrer umfassenden Aufklärungspflicht. Soll-
te dementsprechend eine behandlungsbedürftige 
Situation vorliegen, die nicht durch den Anspruchs-
berechtigungsnachweis für eine zahnärztliche Be-
handlung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
abgedeckt ist, sind Sie als behandelnder Zahnarzt 

An der rahmenvereinbarung Nrw 2015 
beteiligten sich mit stand 17.06.2016 im Bereich 
der KZV Nordrhein folgende Kommunen:

An der rahmenvereinbarung Nrw 2015 
beteiligten sich mit stand 17.06.2016 folgende 
Krankenkassen:

  Alsdorf,
  Bonn,
  Düsseldorf,
  Köln,
  Monheim,
  Mönchengladbach,
  Moers,
  Mülheim an der Ruhr,
  Oberhausen,
  Remscheid,
  Wermelskirchen.

  AOK Rheinland/Hamburg,
  AOK NORDWEST,
  Novitas BKK,
  Knappschaft,
  DAK-Gesundheit,
  Techniker Krankenkasse,
  BARMER GEK,
  IKK classic,
  KKH Kaufmännische Krankenkasse,
  VIACTIV Krankenkasse,
  Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK).
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trotzdem verpflichtet, den Patienten korrekt und um-
fassend über alle Therapiemöglichkeiten nebst Kos-
tenfolge aufzuklären. 

 Vgl. Kap. B. I. (S. 14)

V. Behandlungsumfang 

Grundlage der Versorgung sind immer die Regelun-
gen des Fünften Sozialgesetzbuches, des BMV-Z bzw. 
EKV-Z sowie die Richtlinien nach § 92 Abs. 1 SGB V 
i. V. m. § 14 BMV-Z (Grundsatz der Wirtschaftlichkeit) 
und die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses für die vertragszahnärztliche Versorgung 
i. V. m. den Regelungen des Asylrechts. 

1. Allgemeine regelung § 4 Asylblg

Im Vergleich zu GKV-Versicherten besteht bei Asylbe-
werbern grundsätzlich ein eingeschränkter Anspruch 
auf medizinische Versorgung nach § 4 AsylbLG: 

„(1)  Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerz-
zustände sind die erforderliche ärztliche und zahn-
ärztliche Behandlung einschließlich der Versor-
gung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie 
sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur 
Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen 
erforderlichen Leistungen zu gewähren. […] Eine 
Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies 
im Einzelfall aus medizinischen Gründen unauf-
schiebbar ist. […]“

Der im Asylbewerberleistungsgesetz formulierte Be-
handlungsanspruch von Asylbewerbern wird im Be-
reich der KZV Nordrhein indes aufgrund der existie-
renden verschiedenen Verträge (Rahmenvertrag 
Nordrhein 2002, Rahmenvereinbarung NRW 2015 
sowie Vertrag mit Bezirksregierungen 2016) zum Teil 
sehr unterschiedlich definiert und konkretisiert. 

Da die Kostenträger in Einzelfällen durchaus indivi-
duelle Aussagen treffen, empfehlen wir Ihnen drin-
gend, insbesondere bei umfangreicheren/größeren 
Behandlungsmaßnahmen vorab die Kostenfrage mit 
dem zuständigen Kostenträger zu klären. Ungeach-
tet des eingeschränkten Behandlungsumfanges nach 
§ 4 AsylbLG ist immer eine Notfall- und Schmerzbe-
handlung durchzuführen. 

2. Asylbewerber mit Behandlungsschein einer 
Bezirksregierung 

Befindet sich der Asylbewerber noch in der Zustän-
digkeit einer Bezirksregierung, richtet sich der Be-

handlungsumfang nach § 4 AsylbLG i. V. m. dem am 
01.04.2016 in Kraft getretenen Vertrag mit den Be-
zirksregierungen 2016, so dass nur dann Behand-
lungskosten durch die Bezirksregierung übernom-
men werden, wenn sie der

  Behebung eines akuten Krankheitszustandes  
oder

  der Beseitigung von Schmerzzuständen 

dienen.

Hiernach kann zur Behandlung akuter Erkrankungen 
und Schmerzzustände die erforderliche ärztliche und 
zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versor-
gung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger 
zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von 
Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen 
Leistungen durchgeführt werden.

 Vgl. Kap. F. VI. (S. 60)

In jedem Fall ist neben den in der allgemeinen Rege-
lung des § 4 AsylbLG enthaltenen Voraussetzungen 
auch zu beachten, dass die Asylbewerber bei dieser 
Konstellation in der Regel innerhalb kürzester Zeit 
auf die Gemeinden verteilt werden und dann gegebe-
nenfalls eine Änderung des Kostenträgers und des 
Behandlungsumfanges eintritt.

Kch
Alle Leistungen, die zur Behandlung akuter Erkran-
kungen und Schmerzzustände notwendigerweise an-
fallen, können erbracht werden. 

Prophylaxe-Leistungen sind nicht abrechenbar.

Kg/KB
KG-/KB-Behandlungen bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des Kostenträgers und 
sind nur im Einzelfall möglich.

Die auf dem Behandlungsplan zur Kostenübernahme 
zugesagten Material- und Laborkosten sind bindend 
und dürfen bei der Abrechnung nur bis zu 30 % über-
schritten werden. Eine darüber hinausgehende Über-
schreitung bedarf einer vorherigen Bewilligung durch 
den Kostenträger.

Kfo
KFO-Behandlungen bedürfen der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung des Kostenträgers und sind nur 
im Einzelfall möglich. 

Die Erstellung von KFO-Behandlungsplänen ein-
schließlich der Anfangsdiagnostik ist nur mit vorheri-
ger Zustimmung des Kostenträgers möglich. 
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Zu den Material- und Laborkosten vgl. das unter „KG/
KB“ Gesagte.

pAr
PAR-Behandlungen bedürfen der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung des Kostenträgers und sind nur im 
Einzelfall möglich. 

Zu den Material- und Laborkosten vgl. das unter „KG/
KB“ Gesagte.

Ze
ZE-Behandlungen bedürfen der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung des Kostenträgers und sind nur im 
Einzelfall möglich.

Dies gilt grundsätzlich auch bei Zahnersatz-Repara-
turen. Ausnahmsweise ist bei unaufschiebbaren Re-
paraturen die Vorlage des Heil- und Kostenplanes 
erst bei Rechnungslegung erforderlich. Die Unauf-
schiebbarkeit ist bei Rechnungslegung zu begrün-
den. Hierzu empfehlen wir, das Bemerkungsfeld des 
Heil- und Kostenplanes zu nutzen.

Die Kostenübernahmeerklärung wird dem Zahnarzt 
vom Kostenträger schriftlich übermittelt. Die Leis-
tungshöhe ist auf die in Härtefällen durch die gesetz-
liche Krankenversicherung gewährten Leistungen 
(Regelversorgung) beschränkt.

Zu den Material- und Laborkosten vgl. das unter „KG/
KB“ Gesagte. 

3. Asylbewerber mit Behandlungsschein einer 
gemeinde

Ist der Asylbewerber einer Gemeinde zugewiesen 
worden, die dem Rahmenvertrag Nordrhein 2002 
beigetreten ist, wird der Behandlungsanspruch aus 
§ 4 AsylbLG weiter konkretisiert, nicht aber grundle-
gend geändert. Insbesondere führt § 3 des Rahmen-
vertrages weiter aus:

 „(1) […] Die Leistungen sind im Wesentlichen auf die 
erforderliche, nach den Umständen des Einzelfal-
les unabweisbare, zahnärztliche Behandlung aku-
ter Krankheiten und Schmerzzustände einschließ-
lich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln 
begrenzt. 

(2) Der Umfang der zahnärztlichen Leistungen richtet 
sich im Einzelnen danach, welche Behandlung im 
Einzelfall geboten ist. Dies ist unter medizinischen 
Gesichtspunkten zu entscheiden. Im Hinblick auf 
den Leistungsumfang gilt, dass der Umfang der 
zahnärztlichen Behandlung immer zu der unab-
weisbar gebotenen Hilfe gehört und somit nicht 

weiter reduziert werden kann. Keine Leistungs-
pflicht lösen solche Behandlungen aus, die nicht 
eindeutig medizinisch indiziert sind oder langfristi-
ge Behandlungen, die wegen der voraussichtlich 
nur noch kurzen Aufenthaltsdauer des Leistungsbe-
rechtigten nach dem AsylbLG nicht mehr abge-
schlossen werden können. 

(3) Ein Sonderfall stellt der Bereich Zahnersatz dar. 
Hier gilt die gesetzliche Vorgabe, dass nur unauf-
schiebbare Behandlungen geboten sein können 
(§ 4 Abs. 1 Satz 2 AsylbLG).“

Auch aus dieser Regelung ergibt sich, dass die zahn-
ärztliche Behandlung von Asylbewerbern auf die Be-
handlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustän-
de beschränkt ist. Welche konkreten Behandlungen 
erbracht werden dürfen, ist nicht näher definiert. 
Zum Behandlungsspektrum können im Einzelfall 
auch die Behandlung von Karies sowie Parodontitis 
oder auch Behandlungen aus anderen Leistungsbe-
reichen wie ZE-, PAR-, KFO-, KG-/KB-Behandlungen 
gehören.

 Vgl. Kap. F. IV. (S. 48)

Werden im Rahmen der Behandlung akuter Erkran-
kungen und Schmerzzustände weitere behandlungs-
bedürftige Befunde festgestellt, können auch diese 
im Einzelfall behandelt werden, wenn es zur Gene-
sung, zur Besserung oder zur Linderung von Krank-
heiten oder Krankheitsfolgen erforderlich ist. 

Beispiel: 
 Ein Asylbewerber sucht den Zahnarzt wegen 

Schmerzen am Zahn 37 auf. Während der Untersu-
chung stellt der Zahnarzt auch Karies an den Zäh-
nen 16 und 27 fest. Neben der Behandlung des 
Zahnes 37 können auch die Zähne 16 und 27 be-
handelt werden.

Die Leistungen sind aber immer unter Beachtung des 
eingeschränkten Behandlungsumfanges bei Asylbe-
werbern zu erbringen.  

Im Zweifelsfall sollte daher die Kostenträgerstelle zur 
Übernahme der Leistungen kontaktiert werden. 

Kch
Alle Leistungen, die zur Behandlung akuter Erkran-
kungen und Schmerzzustände notwendigerweise an-
fallen, können erbracht werden. 
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Kg/KB
KG-/KB-Behandlungen bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des Kostenträgers und 
sind nur im Einzelfall möglich. 

Kfo
KFO-Behandlungen bedürfen der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung des Kostenträgers und sind nur 
im Einzelfall möglich.

pAr
PAR-Behandlungen bedürfen der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung des Kostenträgers und sind nur im 
Einzelfall möglich.

Ze
ZE-Behandlungen bedürfen der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung des Kostenträgers und sind nur im 
Einzelfall möglich.

Ist im Einzelfall eine Neuversorgung mit Zahnersatz 
unabweisbar erforderlich, so kann ausnahmsweise 
ein Heil- und Kostenplan über eine Neuversorgung 
erstellt werden. Zu beachten ist jedoch, dass seitens 
des zuständigen Kostenträgers vielfach nur eine Ge-
nehmigung für eine Interimsversorgung erteilt wird, 
d. h. eine Versorgung nicht der Regelversorgung im 
GKV-Bereich entsprechen muss. 

4. Asylbewerber mit Abrechnungsschein bis zur 
Versorgung mit egK

Sollte es bei der Ausstattung mit der eGK zu zeitli-
chen Verzögerungen kommen, stellen die Kranken-
kassen den Kommunen für die Zwischenzeit Abrech-
nungsscheine für die zahnärztliche Versorgung zur 
Verfügung. 

Hinsichtlich des Behandlungsumfanges gilt das un-
ter Ziffer 5 a) Erläuterte. 

5. Asylbewerber mit egK

a) rahmenvereinbarung Nrw 2015: 
 statuskennzeichen 9

Nach § 4 Abs. 1 der Rahmenvereinbarung NRW 2015 
stellen die Krankenkassen die notwendige, zweckmä-
ßige und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung auf 
Basis der Vorschriften des SGB V zulasten der Kom-
munen sicher. Anders als in den §§ 4 und 6 AsylbLG 
vorgesehen haben Asylbewerber in NRW nach dieser 
Vereinbarung bei KCH, PAR, KFO und KG/KB aller-
dings keinen eingeschränkten Leistungsanspruch im 
Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes. 

Die einzige Ausnahme betrifft den Bereich Zahner-
satz, hierzu später mehr. 

Die Krankenkassen und das Land NRW haben sich 
bei der Rahmenvereinbarung 2015 darauf verstän-
digt, dass zur Gesundheitsversorgung der Leistungs-
berechtigten zur Konkretisierung der Abwicklung 
über die eGK für Asylsuchende zwischen drei Leis-
tungsgruppen A, B und C zu differenzieren ist.

 Vgl. Kap. F. V. (S. 52)

Ist der Asylbewerber mithin im Besitz einer eGK ent-
sprechend dieser Rahmenvereinbarung, gelten die 
im Folgenden dargestellten Einzelheiten zum Leis-
tungsanspruch und zu möglichen Einschränkungen 
im zahnmedizinischen Bereich, die der Zahnarzt im 
Rahmen der Behandlung beachten sollte: 

Kch
KCH-Leistungen fallen in den Leistungsanspruch Be-
reich A der Rahmenvereinbarung NRW 2015. 

Dieser Leistungsanspruchsbereich kann direkt über 
die eGK bezogen werden. Ein Genehmigungsverfah-
ren ist nicht erforderlich. 

Die Leistungsentscheidungen treffen die Kranken-
kassen auf Grundlage des SGB V. Das in § 4 AsylbLG 
formulierte Kriterium der Aufschiebbarkeit kann und 
wird von den Krankenkassen nicht geprüft. Die Leis-
tungen werden auf Basis des § 4 Abs. 1 der Rahmen-
vereinbarung NRW 2015 zur Verfügung gestellt. 

Kg/KB
KG-/KB-Leistungen unterfallen dem Leistungsan-
spruch Bereich B der Anlage 1 der Rahmenvereinba-
rung NRW 2015. 

Dieser Leistungsanspruchsbereich wird von den 
Krankenkassen grundsätzlich im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens zur Verfügung gestellt. 

Die Leistungsentscheidungen treffen die Kranken-
kassen auf Grundlage des SGB V. Das in § 4 AsylbLG 
formulierte Kriterium der Aufschiebbarkeit kann und 
wird von den Krankenkassen nicht geprüft. 

Kfo
KFO-Leistungen unterfallen dem Leistungsanspruch 
Bereich B der Anlage 1 der Rahmenvereinbarung 
NRW 2015. 

Dieser Leistungsanspruchsbereich wird von den 
Krankenkassen grundsätzlich im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens zur Verfügung gestellt. 
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Die Leistungsentscheidungen treffen die Kranken-
kassen auf Grundlage des SGB V. Das in § 4 AsylbLG 
formulierte Kriterium der Aufschiebbarkeit kann und 
wird von den Krankenkassen nicht geprüft. 

pAr
PAR-Leistungen unterfallen dem Leistungsanspruch 
Bereich B der Anlage 1 der Rahmenvereinbarung 
NRW 2015. 

Dieser Leistungsanspruchsbereich wird von den 
Krankenkassen regelhaft im Rahmen eines Genehmi-
gungsverfahrens zur Verfügung gestellt. 

Die Leistungsentscheidungen treffen die Kranken-
kassen auf Grundlage des SGB V. Das in § 4 AsylbLG 
formulierte Kriterium der Aufschiebbarkeit kann und 
wird von den Krankenkassen nicht geprüft. 

Ze
ZE-Leistungen unterfallen grundsätzlich dem Leis-
tungsanspruch Bereich C der Anlage 1 der Rahmen-
vereinbarung NRW 2015. 

Bei den in diesem Bereich aufgeführten ZE-Leistun-
gen erfolgt keine Leistungsgewährung durch die 
Krankenkassen. 

Vielmehr entscheiden die gemeinden in eigener Ver-
antwortung über die gestellten Anträge auf ZE-Neu-
versorgung. Leistungsanträge, die bei der Kranken-
kasse eingehen, werden daher an die Kommunen 
weitergeleitet. Bei der Neuversorgung mit ZE ist der 
Leistungsanspruch im Vergleich zu GKV-Versicherten 
eingeschränkt, da für diesen Bereich die Aufschieb-
barkeit der Leistung unterstellt wird. 

Ist im Einzelfall eine Neuversorgung mit Zahnersatz 
unabweisbar erforderlich, so kann ausnahmsweise 
ein Heil- und Kostenplan über eine Neuversorgung 
erstellt werden. Zu beachten ist jedoch, dass seitens 
des zuständigen Kostenträgers vielfach nur eine Ge-
nehmigung für eine Interimsversorgung erteilt wird, 
d. h. eine Versorgung nicht der Regelversorgung im 
GKV-Bereich entsprechen muss. 

Zudem ist bei ZE-Reparaturen sowie ZE-Erweiterun-
gen die Einschränkung zu beachten, dass bei Vorlage 
einer eGK mit dem Statuskennzeichen 9 immer eine 
Genehmigung des Heil- und Kostenplanes durch die 
zuständige Krankenkasse erforderlich ist.

b) egK ab 15 Monate

Ist kein Beitritt zur Rahmenvereinbarung NRW 2015 
erfolgt, gilt, dass diese Personengruppe wie bisher 

auch gemäß § 264 Abs. 2 SGB V nach Ablauf von 
15 Monaten eine eGK erhält.

Kch
KCH-Behandlungen können erbracht werden. 

Kg/KB
KG-/KB-Behandlungen bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des Kostenträgers und 
sind daher auch möglich.

Kfo
KFO-Behandlungen bedürfen der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung des Kostenträgers und sind da-
her auch möglich.

pAr
PAR-Behandlungen bedürfen der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung des Kostenträgers und sind daher 
auch möglich.

Ze
Bei der Versorgung mit Zahnersatz ist der Leistungs-
anspruch im Vergleich zu GKV-Versicherten einge-
schränkt. 

Nach der Regelung des § 27 Abs. 2 SGB V haben 
asylsuchende Ausländer, deren Asylverfahren noch 
nicht unanfechtbar abgeschlossen ist, nur dann An-
spruch auf Versorgung mit Zahnersatz, wenn sie un-
mittelbar vor Inanspruchnahme mindestens ein Jahr 
lang Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse oder 
familienversichert waren oder wenn die Behandlung 
aus medizinischen Gründen ausnahmsweise unauf-
schiebbar ist.

Daher wird in diesen Fällen der Heil- und Kostenplan 
durch die zuständige Krankenkasse zunächst an die 
Kommune weitergeleitet. Die Gemeinde trifft die 
Leistungsentscheidung eigenverantwortlich. 

Vielfach wird eine Genehmigung seitens des zustän-
digen Kostenträgers nur für eine Interimsversorgung 
erteilt, d. h. eine Versorgung muss nicht der Regel-
versorgung im GKV-Bereich entsprechen.

c) Auswärtige egK

Auch die Vorlage einer nicht im Bereich der KZV 
Nordrhein ausgestellten eGK kann vorkommen. 

Handelt es sich um eine eGK nach der Rahmenverein-
barung NRW 2015, also einen Patienten, der in einer 
Kommune in NRW untergebracht ist, so kann die Ab-
rechnung über die KZV Nordrhein erfolgen. 
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Wird eine eGK aus einem anderen Bundesland vorge-
legt, so kann die Kostenübernahme für die zahnärzt-
liche Versorgung des Patienten auf das Bundesland 
beschränkt sein, dem der Asylbewerber zugewiesen 
wurde. 

6. rezepte, Verordnungen

Asylbewerber haben grundsätzlich wie GKV-Versi-
cherte Anspruch auf die Verordnung von Arznei-, Ver-
band-, Heil- und Hilfsmitteln. 

Zu beachten ist im Einzelfall der jeweilige Leistungs-
anspruch des Asylbewerbers. Bei Asylbewerbern 
mit Behandlungsscheinen der Gemeinde bzw. mit 
Behandlungsscheinen der Bezirksregierung dürfen/
müssen Sie diese Verordnung nur dann ausstellen, 
sofern dies zur Beseitigung eines akuten Schmerz-
zustandes oder einer akuten Erkrankung notwendig 
ist (§ 4 AsylbLG). 

Die Verordnung erfolgt sowohl in den Fällen, in denen 
eine eGK oder aber ein Behandlungsschein der Ge-
meinde vorgelegt wird, als auch bei Behandlungs-
scheinen einer Bezirksregierung auf den entspre-
chenden GKV-Vordrucken. Für die Verordnung von 
Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln ist daher das 
Verordnungsblatt Muster 16 zu verwenden. 

Das Feld „Sonstige“ ist anzukreuzen. Arznei- und 
Verbandverordnungen sind mit „gebührenfrei“ zu 
kennzeichnen. 

Bei Vorlage von Behandlungsscheinen einer Bezirks-
regierung oder einer Gemeinde ist in das Feld „Kran-
kenkasse/Kostenträger“ die Bezirksregierung („Be-
zirksregierung …“) oder die kostentragende Stelle 
der Gemeinde bei Direktabrechnung (kein Beitritt 
zum Rahmenvertrag Nordrhein 2002) bzw. die Kas-
sennummer der Gemeinde bei Abrechnung über die 
KZV Nordrhein (Beitritt zum Rahmenvertrag Nord-
rhein 2002) einzutragen.

Wir empfehlen, dem Muster 16 zusätzlich eine Kopie 
des zahnärztlichen Behandlungsscheines beizufü-
gen, damit die Apotheke mit dem zuständigen Kos-
tenträger abrechnen kann. 

7. Zuzahlung

Asylbewerber sind gemäß §§ 61, 62 SGB V von Zu-
zahlungen befreit. 

Nach der Rahmenvereinbarung NRW 2015 war vorge-
sehen, dass die Krankenkasse bei Vorlage einer eGK 
hierzu einen Befreiungsausweis ausstellt. Diese Re-

gelung ist aber mittlerweile als überholt anzusehen, 
da die Gruppe der Asylbewerber mit eGK das Status-
kennzeichen 9 erhalten hat. 

Wenn über einen Behandlungsschein oder über die 
eGK bei vorliegendem Statuskennzeichen 9 eine Ver-
ordnung ausgestellt wird, ist daher das Feld „gebüh-
renfrei“ kenntlich zu machen. 

Lediglich bei nicht verschreibungspflichtigen Arznei-
mitteln sind die Kosten von dem Asylbewerber selbst 
zu übernehmen. 

8. Überweisungen

Notwendige Überweisungen dürfen grundsätzlich 
wie bei GKV-Versicherten ausgestellt werden, d. h. 
der Patient kann, wenn erforderlich, zur Durchfüh-
rung bestimmter zahnärztlicher Leistungen oder zur 
Weiterbehandlung überwiesen werden. Die Überwei-
sung zur Weiterbehandlung an einen anderen Zahn-
arzt ist nur in Ausnahmefällen zulässig.

Bei Vorlage eines Behandlungsscheines der Bezirks-
regierung oder einer Gemeinde ist dabei Folgendes 
zu beachten: 

Die auf dem Originalberechtigungsschein von dem 
Kostenträger vermerkten Einschränkungen sowie das 
Aktenzeichen bzw. die Versichertennummer müssen 
auf dem Überweisungsschein übernommen werden. 
Ferner sollte vermerkt werden, dass der Patient zu-
zahlungsbefreit ist. Um das Verfahren zu vereinfa-
chen, ist eine Kopie des Behandlungsscheines der 
Überweisung beizufügen. 

Asylbewerber können dann ohne Beantragung eines 
neuen Behandlungsscheines mit diesem Überwei-
sungsschein und der Kopie des Behandlungsschei-
nes unmittelbar den weiteren Behandler aufsuchen, 
an den überwiesen wurde. Der weitere Behandler 
kann mit der Kopie des Behandlungsscheines ab-
rechnen. 

9. Krankenhauseinweisungen

Notwendige Krankenhauseinweisungen dürfen 
grundsätzlich wie bei GKV-Versicherten ausgestellt 
werden. 

Krankenhauspflege soll nur verordnet werden, wenn 
sie wegen Art und Schwere der Krankheit erforder-
lich ist. Die Notwendigkeit ist zu begründen, falls sie 
sich nicht aus der Art der Erkrankung ergibt. Sie be-
darf grundsätzlich der vorherigen schriftlichen Ge-
nehmigung des Kostenträgers. Veranlasst der Zahn-
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arzt in Notfällen ausnahmsweise von sich aus die 
Aufnahme in ein Krankenhaus, so hat er dieses in der 
Verordnung gesondert zu begründen. 

Im Einzelnen sollte daher zur Verordnung stationärer 
Krankenhausbehandlung wie folgt vorgegangen wer-
den: 

Aus der allgemeinen vertragszahnärztlichen Praxis 
werden Behandlungsfälle zunächst an Vertragszahn-
arztpraxen mit chirurgischem Schwerpunkt überwie-
sen, wenn die Behandlungsumstände nach individu-
eller Einschätzung des Vertragszahnarztes dies 
erfordern. 

Dabei können sowohl zahnmedizinische Diagnosen 
als auch die körperliche Verfassung des Versicherten 
bzw. des Patienten für die Überweisung ausschlag-
gebend sein. Die Diagnosen ergeben sich fast aus-
schließlich aus der schweren Chirurgie und reichen 
vom retinierten und verlagerten Weisheitszahn über 
die groß dimensionierte Zyste bis hin zur Diagnose 
des bösartigen Tumors. Kombiniert mit dem gege-
benenfalls eingeschränkten Allgemeinbefinden des 
Patienten – z. B. bei Herzinfarktpatienten oder auch 
körperlich und geistig behinderten Patienten – erge-
ben sich diverse Überweisungstatbestände. 

Der aufnehmende, chirurgisch tätige Vertragszahn-
arzt entscheidet dann seinerseits, ob die Behandlung 
ambulant möglich ist oder eine stationäre Behand-
lung erfolgen muss. 

Soweit die stationäre Behandlung erforderlich er-
scheint, wird in der Regel zunächst in die Ambulanz 
des nächsten Krankenhauses überwiesen. Der dort 
ermächtigte vertragszahnärztliche Chirurg trifft sei-
nerseits die Entscheidung, ob im Hinblick auf die ihm 
zur Verfügung stehenden technischen Ressourcen 
des Krankenhauses gegebenenfalls eine Behandlung 
in der Ambulanz des Krankenhauses erfolgen kann 
oder ob die Aufnahme zur stationären Behandlung 
erforderlich ist mit der Folge der stationären Einwei-
sung.

Die Verordnung erfolgt sowohl in den Fällen, in denen 
eine eGK, als auch dann, wenn ein Behandlungs-
schein einer Gemeinde bzw. einer Bezirksregierung 
vorgelegt wird, auf den entsprechenden GKV-Vordru-
cken. Für die Verordnung ist daher das Verordnungs-
blatt Muster 16 zu verwenden. 

Bei Vorlage eines Behandlungsscheines der Bezirks-
regierung oder einer Gemeinde ist dabei Folgendes 
zu beachten: 

Die auf dem Originalberechtigungsschein von dem 
Kostenträger vermerkten Einschränkungen sowie das 
Aktenzeichen bzw. die Versichertennummer müssen 
auf der Krankenhauseinweisung übernommen wer-
den. Ferner sollte vermerkt werden, dass der Patient 
zuzahlungsbefreit ist. 

Asylbewerber können mit dieser Krankenhauseinwei-
sung (Ausnahme: Noteinweisung) einen entsprechen-
den Krankenbehandlungsschein bzw. die Genehmi-
gung beim zuständigen Kostenträger beantragen. 

10. gutachterverfahren

Ist bezüglich der Planung von ZE-, KFO- oder PAR-Be-
handlungen oder aber einer bereits eingegliederten 
ZE-Versorgung eine Begutachtung erforderlich, ist zu 
entscheiden, wie der Kostenträger zu einer gutach-
terlichen Beurteilung kommt. 

Nach unserem Kenntnisstand werden – insbeson-
dere in Zusammenhang mit dem Rahmenvertrag 
Nordrhein 2002 – im Einzelfall auch einvernehmlich 
bestellte Gutachter beauftragt. Diese Gutachten 
werden aber nicht im Rahmen der herkömmlichen 
bundesmantelvertraglichen Regelungen erstellt. 
Vielmehr handelt es sich um zulässige Gutachten 
außerhalb des vertraglich vereinbarten Gutachter-
verfahrens.

Bei Patienten, die eine eGK aufgrund der Rahmenver-
einbarung NRW 2015 vorlegen (§ 264 Abs. 1 SGB V), 
beinhaltet § 9 dieser Vereinbarung den Hinweis auf 
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK). 
In § 10 Abs. 7 (Abrechnungsverfahren) werden dage-
gen die „Gutachterkosten Zahnärzte im Rahmen Kie-
ferorthopädie oder Parodontosebehandlung“ neben 
den „Kosten für Medizinischen Dienst der Kranken-
kassen“ angegeben. Demzufolge ist davon auszuge-
hen, dass zumindest bei der Planung von PAR- und 
KFO-Behandlungsmaßnahmen das vertragliche Gut-
achterverfahren eingeleitet und damit eine Begut-
achtung durch die von den Krankenkassen und der 
KZV Nordrhein einvernehmlich bestellten Gutachter 
durchgeführt wird. Die Begutachtung von ZE-Planun-
gen sowie von eingegliedertem Zahnersatz ist dage-
gen nicht eindeutig geregelt. Ein Gutachten wird aber 
die Ausnahme darstellen, da der Leistungsanspruch 
im Vergleich zu GKV-Versicherten eingeschränkt ist.

Bei Vorlage einer eGK nach den Regelungen des 
§ 264 Abs. 2 SGB V (Aufenthalt ab 15 Monaten) wird 
grundsätzlich das vertraglich vereinbarte Gutachter-
verfahren angewendet. 
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Bei Vorlage eines Behandlungsscheines der Bezirks-
regierung oder einer Gemeinde ist die Anwendung 
des vertraglich vereinbarten Gutachterverfahrens 
nicht vorgesehen. Daher erfolgt eine mögliche Prü-
fung der geplanten bzw. durchgeführten Behandlung 
nach unserem Kenntnisstand im Einzelfall durch 
einvernehmlich bestellte Gutachter oder auch durch 
Amtszahnärzte. 
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Wie oben dargestellt, gibt es unterschiedliche Be-
handlungsscheine der Gemeinden, aber auch der 
Bezirksregierungen. Je nach Art des Behandlungs-
scheines erfolgt die Abrechnung unmittelbar mit 
dem die Ausstellung des Behandlungsscheines ver-
antwortenden Kostenträger oder der KZV Nordrhein.

Darüber hinaus gibt es auch Asylbewerber mit einer 
eGK sowie mit einem Abrechnungsschein bis zur 
Ausstellung einer eGK. In diesen Fällen erfolgt die 
Abrechnung stets über die KZV Nordrhein. 

i. Asylbewerber mit Behandlungsschein 
einer Bezirksregierung

Zuständiger Kostenträger ist die ausstellende Be-
zirksregierung. 

Bitte beachten Sie die Hinweise und möglichen Ein-
schränkungen auf dem Behandlungsschein (Gültig-
keitsdauer, Behandlungsumfang etc.).

Leistungen für einen Patienten, der sich in einer 
Unterbringungseinrichtung in NRW aufhält, können 
unter Angabe der entsprechenden Kostenträgernum-
mer der für diese Unterbringungseinrichtung zustän-
digen Bezirksregierung mit der KZV Nordrhein abge-
rechnet werden. 

 Vgl. Kap. G. II. 2. (S. 66)

Für die Vergütung und Abrechnung der zahnärztli-
chen Leistungen sowie für die Zahlung des abgerech-
neten Honorars gelten die jeweils mit der AOK verein-
barten Regelungen, soweit dieser Vertrag nichts 
Abweichendes bestimmt (§ 5 Abs. 1 des Vertrages 
mit den Bezirksregierungen 2016). 

Die Abrechnung der ab dem 01.04.2016 erbrachten 
Leistungen erfolgt durch elektronische Datenüber-
mittlung unmittelbar mit der KZV Nordrhein. Der Be-
handlungsschein des Kostenträgers ist im Original 
mit der Abrechnung auf dem Postweg bei der KZV 
Nordrhein ergänzend einzureichen. Der Zahnarzt, 
der Leistungen auf Überweisungen erbringt, reicht 
ergänzend eine Kopie des Behandlungsscheines ein.

ii. Asylbewerber mit Behandlungsschein 
einer gemeinde

1. Beitritt zum rahmenvertrag Nordrhein 2002

Zuständiger Kostenträger ist die den Behandlungs-
schein ausstellende Gemeinde. 

Hinweise und mögliche Einschränkungen auf dem 
Behandlungsschein (Gültigkeitsdauer, Behandlungs-
umfang etc.) sind zu beachten.

Die Abrechnung der erbrachten zahnärztlichen Leis-
tungen erfolgt nach den für den Bereich des nieder-
gelassenen Zahnarztes gültigen Punktwerten der 
Allgemeinen Ortskrankenkasse, also nach dem nord-
rheinischen Punktwert für die AOK Rheinland/Ham-
burg.

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt durch elek-
tronische Datenübermittlung unmittelbar mit der 
KZV Nordrhein. Der Behandlungsschein des Kosten-
trägers sowie Genehmigungen zu Behandlungen sind 
mit der Abrechnung auf dem Postweg bei der KZV 
Nordrhein ergänzend einzureichen. Die Besonderhei-
ten bei Überweisungen sind zu beachten. 

 Vgl. Kap. C. V. 8. (S. 25)

2. Kein Beitritt zum rahmenvertrag Nordrhein 
2002

Ist die Gemeinde, der der Asylbewerber zugewiesen 
wurde, dieser Vereinbarung nicht beigetreten, ist zu-
ständiger Kostenträger die den Behandlungsschein 
ausstellende Gemeinde.

Hinweise und mögliche Einschränkungen auf dem 
Behandlungsschein (Gültigkeitsdauer, Behandlungs-
umfang etc.) sind zu beachten. 

Soweit auf dieser Grundlage von den nordrheinischen 
Zahnärzten und Zahnärztinnen Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz erbracht werden, rich-
tet sich die Vergütung hierfür gemäß § 4 Abs. 3 
Satz 3 AsylbLG grundsätzlich nach dem am Ort der 
Niederlassung des Zahnarztes geltenden Gesamtver-
trag gemäß § 72 Abs. 2 SGB V, im Bereich der KZV 
Nordrhein also nach den nordrheinischen Vergü-
tungsverträgen. 

D. In der Praxis: Rund um die Abrechnung 



Asylbewerber in der Zahnarztpraxis.  
Von der Behandlung bis zur Abrechnung. Stand: Juni 2016

D. iN Der prAxis: ruND uM Die ABrechNuNg 35

iii. Asylbewerber mit Abrechnungsschein 
bis zur Versorgung mit egK nach der 
rahmenvereinbarung Nrw 2015 

Zuständiger Kostenträger ist die Krankenkasse, die 
den Abrechnungsschein ausgestellt hat. Die Abrech-
nungsscheine sind nicht einheitlich, sondern je nach 
zuständiger Krankenkasse unterschiedlich gestaltet. 

Die Gültigkeitsdauer des Abrechnungsscheines ist zu 
beachten. 

Die Vergütung erfolgt nach den gültigen nordrheini-
schen Vergütungsverträgen mit der jeweils zuständi-
gen Krankenkasse.

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt durch elektro-
nische Datenübermittlung unmittelbar mit der KZV 
Nordrhein. Wichtig ist dabei, dass die besondere Per-
sonengruppen-Kennzeichnung 9 erfolgt, da die Leis-
tungen anderenfalls in die Gesamtvergütung fallen 
und damit nicht „budgetfrei“ wären. 

Der Abrechnungsschein verbleibt in der Praxis.

hinweis: Der Abrechnungsweg von ZE-Neuversorgungen 
muss zurzeit noch konkret mit den Vertragspartnern der 
Rahmenvereinbarung NRW 2015 – dem Land NRW und 
mehreren gesetzlichen Krankenkassen – geklärt wer-
den. Die Krankenkassen sind derzeit der Auffassung, 
dass die Abrechnung dieser Versorgungen, die im Vor-
feld von den Kommunen genehmigt werden müssen, 
nicht über die jeweilige KZV erfolgen kann. Deswegen 
müssen Heil- und Kostenpläne mit ZE-Neuversorgungen 
nach derzeitigem Stand unmittelbar mit der zuständi-
gen Kommune abgerechnet werden. 

Die Begleitleistungen können dagegen über die KZV ab-
gerechnet werden. 

Dies betrifft nur ZE-Neuversorgungen. ZE-Reparaturen 
können unmittelbar mit der KZV abgerechnet werden. 

iV. Asylbewerber mit egK nach der 
rahmenvereinbarung Nrw 2015

Zuständiger Kostenträger ist die Krankenkasse, die 
die eGK ausgestellt hat. 

Die Vergütung erfolgt nach den gültigen nordrheini-
schen Vergütungsverträgen mit der jeweils zuständi-
gen Krankenkasse. 

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt durch elektro-
nische Datenübermittlung unmittelbar mit der KZV 
Nordrhein. Wichtig ist dabei, dass die besondere Per-
sonengruppen-Kennzeichnung 9 erfolgt, da die Leis-
tungen anderenfalls in die Gesamtvergütung fallen 
und damit nicht „budgetfrei“ wären.

hinweis: Der Abrechnungsweg von ZE-Neuversorgungen 
muss zurzeit noch konkret mit den Vertragspartnern der 
Rahmenvereinbarung NRW 2015 – dem Land NRW und 
mehreren gesetzlichen Krankenkassen – geklärt wer-
den. Die Krankenkassen sind derzeit der Auffassung, 
dass die Abrechnung dieser Versorgungen, die im Vor-
feld von den Kommunen genehmigt werden müssen, 
nicht über die jeweilige KZV erfolgen kann. Deswegen 
müssen Heil- und Kostenpläne mit ZE-Neuversorgungen 
nach derzeitigem Stand unmittelbar mit der zuständi-
gen Kommune abgerechnet werden. 

Die Begleitleistungen können dagegen über die KZV ab-
gerechnet werden. 

Dies betrifft nur ZE-Neuversorgungen. ZE-Reparaturen 
können unmittelbar mit der KZV abgerechnet werden. 

V. Asylbewerber mit egK nach Aufenthalt 
von über 15 Monaten

Zuständiger Kostenträger ist die Krankenkasse, die 
die eGK ausgestellt hat. 

Die Vergütung erfolgt nach den gültigen nordrheini-
schen Vergütungsverträgen mit der jeweils zuständi-
gen Krankenkasse.

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt durch elek-
tronische Datenübermittlung unmittelbar mit der 
KZV Nordrhein. Wichtig ist dabei, dass die besonde-
re Personengruppen-Kennzeichnung 4 erfolgt, da die 
Leistungen anderenfalls in die Gesamtvergütung fal-
len und damit nicht „budgetfrei“ wären.

Vi. Auswirkungen auf Degression, 
gesamtvergütung usw. 

1. Degression

Die Leistungen werden bei der Degressionsberech-
nung nicht berücksichtigt. 

2. gesamtvergütung

Die Vergütung der Leistungen für Asylbewerber er-
folgt nicht aus der Gesamtvergütung und ist somit 
„budgetfrei“. 
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3. sachlich-rechnerische Berichtigungen

Bei unmittelbar zwischen der Praxis und dem Kos-
tenträger abgerechneten Leistungen müssen gege-
benenfalls vorhandene Beanstandungen auch unmit-
telbar von der Praxis mit dem Kostenträger geklärt 
werden. Sollte es hierbei zu Problemen kommen, 
schaltet sich die KZV Nordrhein im Einzelfall gerne 
vermittelnd zwischen der Praxis und dem Kostenträ-
ger ein. 

Wurden die Leistungen über die KZV Nordrhein abge-
rechnet, gilt im Einzelnen:

Gemeinden, die dem Rahmenvertrag Nordrhein 2002 
beigetreten sind, können die sachlich-rechnerische 
Berichtigung innerhalb von einem Jahr nach Erhalt 
der Abrechnungsunterlagen bei der KZV Nordrhein 
beantragen (§ 7 des Rahmenvertrages Nordrhein 
2002). 

Die Bezirksregierungen können nach dem 2016 
geschlossenen Vertrag die sachlich-rechnerische 
Berichtigung innerhalb von sechs Monaten nach 
Eingang der Abrechnungsunterlagen bei der KZV 
Nordrhein beantragen. 

Auch bei der Rahmenvereinbarung NRW 2015 sowie 
der Ausgabe der eGK an einen Asylbewerber nach 
Ablauf von 15 Monaten kann die gesetzliche Kranken-
kasse entsprechend den Regelungen bei GKV-Versi-
cherten einen Antrag auf sachlich-rechnerische Be-
richtigung bei der KZV Nordrhein stellen. 

4. gewährleistung bei Zahnersatz

Bei unmittelbar zwischen der Praxis und dem Kos-
tenträger abgerechneten Leistungen müssen gege-
benenfalls vorhandene Beanstandungen auch unmit-
telbar von der Praxis mit dem Kostenträger geklärt 
werden. Sollte es hierbei zu Problemen kommen, 
schaltet sich die KZV Nordrhein im Einzelfall gerne 
vermittelnd zwischen der Praxis und dem Kostenträ-
ger ein. 

Wurden die Leistungen über die KZV Nordrhein abge-
rechnet, werden wir gerne zur Klärung der Angele-
genheit zwischen Ihnen und dem Kostenträger tätig. 

5. wirtschaftlichkeitsprüfung

Die Leistungen für Asylbewerber werden im Rahmen 
der Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 106 SGB V 
derzeit nicht mit einbezogen. 



FAQ-ListeE
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1.  welche Bezirksregierung ist für die 
Versorgung der Asylbewerber zuständig?

Vgl. Kap. A. I. (S. 8, 4. Absatz)
Vgl. Kap. A. III., Asylbewerber in Unterbringungs-
einrichtungen des Landes NRW (S. 10)
Vgl. Kap. C. I. 1. (S. 20)

2.  wie viele gemeinden beteiligen sich an dem 
nordrheinischen rahmenvertrag 2002? 
Mit welcher Kommune bestehen Verträge 
mit der KZV Nordrhein?

Vgl. Kap. A. III., Übersicht über Vertragslage (S. 11)
Vgl. Kap. G. III. 2. (S. 72)

3.  wie viele gemeinden sind der rahmen-
vereinbarung Nrw 2015 beigetreten?

Vgl. Kap. A. III., Übersicht über Vertragslage (S. 11)
Vgl. Kap. G. III. 2. (S. 72) 

4.  gibt es unterschiedliche personengruppen?

Vgl. Kap. A. III. (S. 10) 
Vgl. Kap. C. I.–II. (S. 20)

5.  gibt es einen unterschiedlichen leistungs-
umfang? 

Vgl. Kap. C. V., Behandlungsumfang (S. 25)

6.  gibt es unterschiedliche Behandlungs-
scheine?

Vgl. Kap. C. I.–II. (S. 20)

7.  welchen leistungsanspruchsnachweis hat 
der Asylbewerber bis zur Versorgung mit 
der egK nach der rahmenvereinbarung 
Nrw 2015?

Vgl. Kap. C. I. 2. b) (S. 22)

8.  welche leistungen können/müssen 
 durchgeführt werden?

Vgl. Kap. C. V. 1.–5. (S. 25)

9.  warum kann in manchen gemeinden nicht 
über die KZV Nordrhein abgerechnet 
 werden?

Vgl. Kap. A. III., Asylbewerber mit Aufenthalt bis 
15 Monate bei einer Gemeinde (S. 11)
Vgl. Kap. C. I. 2., Asylbewerber mit Aufenthalt bis 
15 Monate bei einer Gemeinde (S. 21)

10.  Muss behandelt werden, wenn kein 
Behandlungsschein vorliegt? 

Vgl. Kap. C. III. (S. 24)

11.  Können rezepte oder Verordnungen 
 ausgestellt werden?

Vgl. Kap. C. V. 6. (S. 29), Rezepte, Verordnungen

12.  Besteht eine Zuzahlungspflicht?

Vgl. Kap. C. V. 7. (S. 29)

13.  Können Überweisungen ausgestellt werden? 

Vgl. Kap. C. V. 8. (S. 29)

14.  wie kann der Überweisungsempfänger 
abrechnen? Muss (im falle der Vorlage eines 
Behandlungsscheines und damit keiner 
egK) ein neuer Behandlungsschein 
ausgestellt werden?

Vgl. Kap. C. V. 8. (S. 29) 
Vgl. Kap. D. (S. 34)

15.  Können Krankenhauseinweisungen erfolgen?

Vgl. Kap. C. V. 9. (S. 30)

16.  wie erfolgt die Abrechnung der leistungen?

Vgl. Kap. D. (S. 34)  
Vgl. Kap. G. II. 2. (S. 66)

E. FAQ-Liste 
Die bisher am häufigsten gestellten fragen im Zusammenhang mit der Behandlung von Asylbewer-
bern und die dazugehörigen Antworten haben wir nachfolgend für sie zusammengestellt: 
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17.  wie sollen sich praxen verhalten, wenn 
eine größere Anzahl von Asylbewerbern mit 
 einem Krankentransport zum Notdienst 
gefahren wird? 

Der Zahnarzt muss zunächst entscheiden, ob es 
sich um einen Notfall handelt (mindestens also kli-
nische Untersuchung zur Entscheidungsfindung), 
sodann muss in den gebotenen Fällen die entspre-
chende Behandlung nach obigen Grundsätzen (Not-
fallbehandlung) durchgeführt werden. 

18.  wie können sich praxen verhalten, wenn 
ein Betreuer von Asylbewerbern mit einer 
 größeren Anzahl von patienten auf einmal 
in die praxis kommen möchte?

Der Zahnarzt muss prüfen, ob er dies organisato-
risch einrichten kann. Wenn er die Kapazitäten 
nicht hat, sollte er darauf hinweisen und nur die An-
zahl von Patienten kommen lassen, die er bewälti-
gen kann. Der Betreuer sollte auf eine gleichmäßige 
Verteilung der Patienten auf die Zahnärzte vor Ort 
hingewiesen werden. 

19.  Darf ich einen ausländischen Zahnarzt in 
meiner praxis arbeiten lassen?

Eine Beschäftigung eines asylsuchenden Zahnme-
diziners in einer Vertragszahnarztpraxis ist mit der 
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des 
zahnärztlichen Berufs (Berufserlaubnis), die von 
der Approbation als Zahnarzt zu unterscheiden ist, 
möglich. Soweit eine Berufserlaubnis zur Ausübung 
einer Assistententätigkeit berechtigt, kann eine sol-
che Assistenzzahnarzttätigkeit bei entsprechender 
Genehmigung durch die KZV auch in einer Vertrags-
zahnarztpraxis erfolgen.

Die Tätigkeit eines durch die KZV Nordrhein geneh-
migten „Zahnarztes nach § 13 ZHG“ ähnelt der Tä-
tigkeit eines Vorbereitungsassistenten, wobei der 
entscheidende Unterschied darin besteht, dass der 
„Zahnarzt nach § 13 ZHG“ ausschließlich unter Auf-
sicht tätig werden darf und zu keinem Zeitpunkt 
vertretungsbefugt sein kann.

Die Zeit, in der ein Assistent mit Berufserlaubnis 
nach § 13 ZHG tätig werden darf, soll der Vorberei-
tung auf die Gleichwertigkeitsprüfung dienen. Nach 
der erfolgreichen Teilnahme an der Gleichwertig-
keitsprüfung samt Nachweis der für die Berufsaus-
übung erforderlichen Deutschkenntnisse wird die 
Approbation erteilt.

Die Approbation ist unter anderem zwingende Vor-
aussetzung für eine Genehmigung der Beschäfti-
gung als angestellter Zahnarzt oder eine eigene 
Zulassung.

Ansprechpartner für die „Genehmigung nach § 13 
ZHG“ ist die jeweils zuständige Bezirksregierung. 
Diese „Genehmigung nach § 13 ZHG“ ist zwingende 
Voraussetzung für eine Genehmigung durch die 
KZV. Zudem ist eine Aufenthaltsgenehmigung mit 
Arbeitserlaubnis dem bei uns erhältlichen Antrags-
vordruck beizufügen. 

20.  wie kann ich helfen – an wen kann ich mich 
wenden?

Die örtlichen Hilfsorganisationen in Ihrer Stadt sind 
sehr gut organisiert. Dazu finden Sie gegebenen-
falls auf der Homepage Ihrer Städte und auch der 
Betreuungsverbände Hinweise und Ansprechpart-
ner.

21.  welche pflichten ergeben sich für den Zahn-
arzt aus dem Behandlungsvertrag?

Bei der Behandlung von Flüchtlingen und Asylbe-
werbern gelten die rechtlichen Vorgaben des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs gleichermaßen, so dass der 
Zahnarzt verpflichtet ist, die versprochene zahnme-
dizinische Behandlung zu leisten. Zu den wichtigs-
ten Pflichten des Zahnarztes gehören zudem die 
Anamneseerhebung, die Befunderhebung, die Auf-
klärung des Patienten, die Einholung der Einwilli-
gung des Patienten, die Durchführung der Behand-
lung nach dem aktuellen und anerkannten Stand 
der zahnmedizinischen Wissenschaft und die Doku-
mentation der Behandlung.
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22.  worüber muss der Asylbewerber aufgeklärt 
werden?

Der Zahnarzt muss über sämtliche für die Einwilli-
gung wesentlichen Umstände aufklären. Inhaltlich 
gehören dazu insbesondere Art, Umfang, Durchfüh-
rung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maß-
nahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eig-
nung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die 
Diagnose oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist 
auch auf Behandlungsalternativen hinzuweisen. 

Vgl. Kap. B. I. 2., Aufklärung und Einwilligung  
(S. 14)

23. Kann von einer Aufklärung und/oder Anam-
neseerhebung ausnahmsweise abgesehen 
werden, wenn der patient weder die spra-
che des Zahnarztes spricht noch versteht?

Nein. Der Patient kann in die zahnärztliche Behand-
lung nur dann wirksam einwilligen, wenn er ord-
nungsgemäß aufgeklärt wurde; dies wiederum be-
dingt, dass er das Aufklärungsgespräch auch 
verstanden hat. Es gehört vielmehr zur Pflicht des 
Zahnarztes, sich davon zu überzeugen, dass der 
Patient dem Aufklärungsgespräch folgen kann, um 
die Gefahr von Missverständnissen auszuschließen.

Vgl. Kap. B. I. 2., Aufklärung und Einwilligung  
(S. 14)

Spricht oder versteht der Asylbewerber die Sprache 
des Zahnarztes nicht, lässt dies daher nicht die 
Pflicht, eine ordnungsgemäße Anamnese zu erhe-
ben und den Patienten persönlich – insbesondere 
über mögliche Risiken – umfassend aufzuklären, 
entfallen. 

24.  Kann eventuell ein Aufklärungsbogen in der 
sprache des patienten das Aufklärungs-
gespräch ersetzen?

Ein vorgefertigter Aufklärungsbogen kann ungeach-
tet der Sprache nicht das Aufklärungsgespräch er-
setzen, da das Aufklärungsgespräch mündlich zu 
erfolgen hat und für den Patienten verständlich sein 
muss.

Sofern zur Hilfestellung ergänzend auf schriftliche 
Unterlagen – wie z. B. Aufklärungsbögen in der Mut-
tersprache des Patienten – Bezug genommen wer-
den soll, sind diese dem Patienten in Textform zu 
überlassen.

25.  wer trägt die Beweislast für die ordnungs-
gemäße Aufklärung?

Im Zweifelsfalle trägt der Zahnarzt die Beweislast 
für eine ordnungsgemäße Aufklärung des Patienten 
und dessen Einwilligung.

26.  Muss die Behandlung abgelehnt werden, 
wenn der Asylbewerber die sprache des 
Zahnarztes weder versteht noch spricht?

Versteht der Patient die zahnärztlichen Erläuterun-
gen nicht umfassend, ist eine sofortige Behandlung 
aufgrund der fehlenden Aufklärung und Einwilligung 
nicht möglich. Ist ein Aufschub der Behandlung 
zahnmedizinisch vertretbar und dem Patienten zu-
mutbar, ist die Untersuchung und Behandlung zu 
verschieben. 

Der Patient ist in diesem Falle darauf hinzuweisen, 
dass bei ihm im Vorfeld der Behandlung eine Anam-
nese durchgeführt werden muss, und anzuhalten, 
sich mit einer sprachkundigen Person wiedervorzu-
stellen. Ausnahmen bestehen bei unaufschiebbaren 
Behandlungen (Näheres unter Frage 30).

27. wer trägt die Kosten für die erforderliche 
Beauftragung eines Dolmetschers?

Die Kosten für die Beauftragung eines Dolmet-
schers oder einer sprachkundigen Person sind 
grundsätzlich von dem Patienten zu tragen. Die 
Kostenübernahme sollte daher zuvor mit der Unter-
kunft, in welcher sich der Patient derzeit aufhält, 
geklärt werden.

28.  Kann der Asylbewerber auch zahnärztliche 
leistungen, die über den gesetzlichen 
 Anspruch des Asylbewerberleistungs-
gesetzes (Asylblg) hinausgehen, in 
 Anspruch  nehmen?

Über den gesetzlichen Anspruch des Asylbewerber-
leistungsgesetzes hinausgehende zahnärztliche 
Leistungen kann der Patient nach freier Entschei-
dung ebenfalls in Anspruch nehmen. Der Zahnarzt 
hat den Patienten dann vor Beginn der Behandlung 
in Textform darüber zu informieren, dass eine Über-
nahme der Behandlungskosten nicht erfolgt. 
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29.  in welchen weiteren fällen muss der Asyl-
bewerber über entstehende Behandlungs-
kosten informiert werden?

Ist dem Zahnarzt bekannt, dass eine vollständige 
Übernahme der Behandlungskosten durch einen 
Dritten nicht gesichert ist, oder ergeben sich nach 
den Umständen hierfür hinreichende Anhaltspunk-
te, ist der Patient hierüber in Textform zu informie-
ren.

30.  was ist, wenn der Asylbewerber dringend 
eine sofortige zahnärztliche Behandlung 
benötigt, aber die Verständigung und somit 
die ordnungsgemäße Aufklärung und Anam-
neseerhebung aufgrund der sprachschwie-
rigkeiten unmöglich ist?

Duldet eine zahnärztliche Maßnahme keinen Auf-
schub und drohen anderenfalls erhebliche Gefahren 
für die Gesundheit des Asylbewerbers (hier ist eine 
ganz enge Auslegung geboten!), darf die Maßnah-
me ohne Einwilligung des Patienten durchgeführt 
werden, wenn sie dem mutmaßlichen Willen ent-
spricht. Ausführliche Angaben darüber, wann von 
einer mutmaßlichen Einwilligung auszugehen ist: 

Kap. B. III., Unaufschiebbare Behandlungen (S. 16)

Allerdings sind diese rechtlichen Vorgaben für den 
Zahnarzt nur schwierig einzuschätzen, so dass die-
se Ausnahme restriktiv gehandhabt werden und da-
her nur in dringenden Notfällen eine Behandlung 
durchgeführt werden sollte.

31.  wie ist mit unbegleiteten minderjährigen 
flüchtlingen umzugehen?

Sofern in der Zahnarztpraxis ein unbegleiteter min-
derjähriger Flüchtling vorstellig wird, muss das Ju-
gendamt hierüber informiert und die erforderliche 
Einwilligung eingeholt werden. Anderenfalls kann – 
mit Ausnahme von unaufschiebbaren Behandlun-
gen – eine zahnärztliche Versorgung nicht durchge-
führt werden.

32.  was kann zusätzlich in die Dokumentation 
aufgenommen werden? 

Da es bei der Behandlung von Asylbewerbern im Zu-
sammenhang mit der Aufklärung und Einwilligung 
wegen der bestehenden Sprachschwierigkeiten zu 
Besonderheiten kommen kann, sollte der Zahnarzt 
diese zu seiner eigenen Absicherung ebenfalls in 
die Dokumentation aufnehmen. Eine rechtliche Ver-
pflichtung besteht insoweit nicht. Aufgenommen 
werden sollten beispielsweise die Angaben zu der 
Person eines hinzugezogenen Sprachmittlers so-
wie zu dem Umstand, dass keine Verständigung 
möglich ist und eine Behandlung zu unterbleiben 
hat. Insbesondere im Falle der Durchführung einer 
unaufschiebbaren Maßnahme ohne entsprechende 
Aufklärung und Einwilligung bedarf es einer ent-
sprechenden Dokumentation aller maßgeblichen 
Umstände.

33.  Darf der Zahnarzt die Behandlung von 
Asylbewerbern ablehnen?

Nein. Für den Zahnarzt besteht die berufsrechtliche 
Pflicht, jeden Patienten zahnmedizinisch zu behan-
deln. Asylbewerber dürfen daher weder abgewiesen 
noch an einen zahnärztlichen Kollegen verwiesen 
werden.

Davon unberührt bleibt die Notwendigkeit der – vor-
übergehenden – Behandlungsablehnung bei auf-
schiebbaren Maßnahmen infolge von Verständi-
gungsschwierigkeiten. 

34.  welche praktischen hilfen stehen zur 
Verfügung?

Die Zahnärztekammer Nordrhein hat auf ihrer 
Website unter der Rubrik „Behandlung von Asyl-
bewerbern“ auf der Startseite für Zahnärzte ein 
Anschreiben an die Patienten in 15 Sprachen zum 
Download eingestellt. Inhaltlich wird der Asylbewer-
ber dar über informiert, welche Dokumente er zum 
nächsten Termin mitbringen muss, welche Fragen 
der behandelnde Zahnarzt oder die behandelnde 
Zahnärztin stellen wird und dass eine Person anwe-
send sein sollte, mit der sich der Zahnarzt bzw. die 
Zahnärztin ausreichend verständigen kann. 
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Um zu erfahren, welche Sprache der Patient in Wort 
und Schrift versteht, kann ein Ankreuzbogen zur 
Sprachermittlung inklusive eines visuellen Hinwei-
ses für Analphabeten genutzt werden. Daneben gibt 
es mehrere Anamnese- und Aufklärungsbögen in 
verschiedenen Sprachen für das Erstgespräch mit 
ausländischen Patienten.

Für den Fall, dass der Patient weder lesen noch 
schreiben kann, dient ein Piktogrammheft der 
BZÄK zur visuellen Unterstützung. Mithilfe von Gra-
fiken können so Behandlungsabläufe erläutert wer-
den.

Des Weiteren sind ein bebilderter Therapieplan für 
die Gabe von Medikamenten und eine bebilderte 
Zahnputzanleitung in leichter Sprache in verschie-
denen Fremdsprachen zum Download eingestellt.

Eingestellt sind zudem zwei Informationsbroschü-
ren der BZÄK und KZBV, die folgende Themen be-
handeln:
  Begriffsbestimmung „Flüchtling/Asylbewerber“,
  Auszüge aus dem Asylbewerberleistungsgesetz,
  Behandlung,
  Abrechnung,
  Hilfe bei Sprachproblemen.

Zusätzlich gibt es eine Information des Jugendamts 
der Stadt Düsseldorf über die Behandlung von un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF) und 
Verlinkungen zur Informationsseite der „Zahnärztli-
chen Mitteilungen“ (zm) und zu leicht verständli-
chen Patienteninformationen der Zahnärztekam-
mer Nordrhein.

35.  in welchen sprachen werden die Materialien 
angeboten?

Insgesamt gibt es Materialien in 30 verschiedenen 
Sprachen. Nicht immer ist ein Dokument in jeder 
dieser Sprachen verfügbar. Die für die Aufklärung 
und Anamnese ergänzend zu verwendenden Doku-
mente sind jedoch in den am häufigsten vorkom-
menden Muttersprachen der in Deutschland einge-
troffenen Flüchtlinge und Asylbewerber (Arabisch, 
Kurdisch, Persisch) sowie in Englisch und Franzö-
sisch vorhanden.

36.  wer hat die Dokumente erstellt und 
übersetzt? 

Die Materialien wurden von verschiedenen Zahnärz-
tekammern, Ärztekammern, Initiativen und Verei-
nen im Bundesgebiet nach bestem Wissen und Ge-
wissen mit Muttersprachlern zusammen erstellt 
und der Zahnärztekammer Nordrhein und damit 
allen Zahnärzten und Zahnärztinnen in Nordrhein 
für den Einsatz in der Praxis zur Verfügung gestellt.

Sollte ein schwerwiegender Rechtschreib- oder 
Übersetzungsfehler in einem der Dokumente auffal-
len, so nimmt die Zahnärztekammer Nordrhein Hin-
weise gerne per E-Mail (homepage@zaek-nr.de) ent-
gegen.
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F. Rechtsgrundlagen und Vertragstexte

i. Auszug aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylblg)

§ 2 leistungen in besonderen fällen

(1) Abweichend von den §§ 3 bis 7 ist das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsbe-
rechtigten entsprechend anzuwenden, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im 
Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beein-
flusst haben. [...]

§ 4 leistungen bei Krankheit, schwangerschaft und geburt

(1) Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche ärztliche und 
zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sons-
tiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen er-
forderlichen Leistungen zu gewähren. Zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten werden 
Schutzimpfungen entsprechend den §§ 47, 52 Absatz 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch und die medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen erbracht. Eine Versorgung mit Zahn-
ersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist.

(2) Werdenden Müttern und Wöchnerinnen sind ärztliche und pflegerische Hilfe und Betreuung, Heb-
ammenhilfe, Arznei-, Verband- und Heilmittel zu gewähren.

(3) Die zuständige Behörde stellt die Versorgung mit den Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 sicher. 
Sie stellt auch sicher, dass den Leistungsberechtigten frühzeitig eine Vervollständigung ihres Impf-
schutzes angeboten wird. Soweit die Leistungen durch niedergelassene Ärzte oder Zahnärzte erfol-
gen, richtet sich die Vergütung nach den am Ort der Niederlassung des Arztes oder Zahnarztes 
geltenden Verträgen nach § 72 Absatz 2 und § 132e Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. 
Die zuständige Behörde bestimmt, welcher Vertrag Anwendung findet.

§ 6 sonstige leistungen

(1) Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des 
Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kin-
dern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. 
Die Leistungen sind als Sachleistungen, bei Vorliegen besonderer Umstände als Geldleistung zu 
gewähren.

(2) Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 24 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes besitzen und 
die besondere Bedürfnisse haben, wie beispielsweise unbegleitete Minderjährige oder Personen, die 
Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt 
erlitten haben, wird die erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe gewährt.

ii. Auszug aus dem Asylverfahrensgesetz (AsylVfg)

§ 44 schaffung und unterhaltung von Aufnahmeeinrichtungen

(1)  Die Länder sind verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erforderlichen Aufnah-
meeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im 
Hinblick auf den monatlichen Zugang Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen notwendige 
Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen. […]

(2)  Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle teilt den Ländern monatlich 
die Zahl der Zugänge von Asylbegehrenden, die voraussichtliche Entwicklung und den voraussicht-
lichen Bedarf an Unterbringungsplätzen mit. 
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§ 50 landesinterne Verteilung

(1)  Ausländer sind unverzüglich aus der Aufnahmeeinrichtung zu entlassen und innerhalb des Landes 
zu verteilen, wenn das Bundesamt der zuständigen Landesbehörde mitteilt, dass [...].

§ 62 gesundheitsuntersuchung

(1)  Ausländer, die in einer Aufnahmeeinrichtung oder Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen haben, sind 
verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf übertragbare Krankheiten einschließlich einer Röntgen-
aufnahme der Atmungsorgane zu dulden. Die oberste Landesgesundheitsbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle bestimmt den Umfang der Untersuchung und den Arzt, der die Untersuchung 
durchführt.

(2)  Das Ergebnis der Untersuchung ist der für die Unterbringung zuständigen Behörde mitzuteilen. Wird 
bei der Untersuchung der Verdacht oder das Vorliegen einer meldepflichtigen Krankheit nach § 6 
des Infektionsschutzgesetzes oder eine Infektion mit einem Krankheitserreger nach § 7 des Infek-
tionsschutzgesetzes festgestellt, ist das Ergebnis der Untersuchung auch dem Bundesamt 
 mitzuteilen.

iii. Auszug aus dem Bürgerlichen gesetzbuch (BgB)

§ 630a Vertragstypische pflichten beim Behandlungsvertrag

(1)  Durch den Behandlungsvertrag wird derjenige, welcher die medizinische Behandlung eines Patien-
ten zusagt (Behandelnder), zur Leistung der versprochenen Behandlung, der andere Teil (Patient) 
zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet, soweit nicht ein Dritter zur Zahlung ver-
pflichtet ist.

(2)  Die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, allgemein anerkannten 
fachlichen Standards zu erfolgen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

§ 630b Anwendbare Vorschriften

Auf das Behandlungsverhältnis sind die Vorschriften über das Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhält-
nis im Sinne des § 622 ist, anzuwenden, soweit nicht in diesem Untertitel etwas anderes bestimmt ist.

§ 630c Mitwirkung der Vertragsparteien; informationspflichten

(1) Behandelnder und Patient sollen zur Durchführung der Behandlung zusammenwirken.

(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung 
und, soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu 
erläutern, insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Thera-
pie und die zu und nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen. Sind für den Behandelnden 
Umstände erkennbar, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, hat er den Patienten 
über diese auf Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren zu informieren. Ist dem 
Behandelnden oder einem seiner in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehö-
rigen ein Behandlungsfehler unterlaufen, darf die Information nach Satz 2 zu Beweiszwecken in ei-
nem gegen den Behandelnden oder gegen seinen Angehörigen geführten Straf- oder Bußgeldverfah-
ren nur mit Zustimmung des Behandelnden verwendet werden.

(3) Weiß der Behandelnde, dass eine vollständige Übernahme der Behandlungskosten durch einen 
Dritten nicht gesichert ist oder ergeben sich nach den Umständen hierfür hinreichende Anhalts-
punkte, muss er den Patienten vor Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen Kosten der 
Behandlung in Textform informieren. Weitergehende Formanforderungen aus anderen Vorschriften 
bleiben unberührt.

(4) Der Information des Patienten bedarf es nicht, soweit diese ausnahmsweise aufgrund besonderer 
Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn die Behandlung unaufschiebbar ist oder der Patient 
auf die Information ausdrücklich verzichtet hat.
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§ 630d einwilligung

(1) Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in den Körper oder 
die Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Ist der 
Patient einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines hierzu Berechtigten einzuholen, soweit nicht 
eine Patientenverfügung nach § 1901a Absatz 1 Satz 1 die Maßnahme gestattet oder untersagt. 
Weitergehende Anforderungen an die Einwilligung aus anderen Vorschriften bleiben unberührt. Kann 
eine Einwilligung für eine unaufschiebbare Maßnahme nicht rechtzeitig eingeholt werden, darf sie 
ohne Einwilligung durchgeführt werden, wenn sie dem mutmaßlichen Willen des Patienten ent-
spricht.

(2) Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient oder im Falle des Absatzes 1 Satz 2 
der zur Einwilligung Berechtigte vor der Einwilligung nach Maßgabe von § 630e Absatz 1 bis 4 auf-
geklärt worden ist.

(3) Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen werden.

§ 630e Aufklärungspflichten

(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen 
Umstände aufzuklären. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende 
Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaus-
sichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen 
zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Me-
thoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können.

(2) Die Aufklärung muss 
1. mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfolgen, die über die zur Durchfüh-

rung der Maßnahme notwendige Ausbildung verfügt; ergänzend kann auch auf Unterlagen Bezug 
genommen werden, die der Patient in Textform erhält,

2. so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung wohlüberlegt 
treffen kann,

3. für den Patienten verständlich sein.

(3) Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er im Zusammenhang mit der Aufklärung oder 
Einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändigen.

(4) Der Aufklärung des Patienten bedarf es nicht, soweit diese ausnahmsweise aufgrund besonderer 
Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn die Maßnahme unaufschiebbar ist oder der Patient 
auf die Aufklärung ausdrücklich verzichtet hat.

(5) Ist nach § 630d Absatz 1 Satz 2 die Einwilligung eines hierzu Berechtigten einzuholen, ist dieser 
nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3 aufzuklären.

(6) Im Fall des § 630d Absatz 1 Satz 2 sind die wesentlichen Umstände nach Absatz 1 auch dem Patien-
ten entsprechend seinem Verständnis zu erläutern, soweit dieser auf Grund seines Entwicklungs-
standes und seiner Verständnismöglichkeiten in der Lage ist, die Erläuterung aufzunehmen, und 
soweit dies seinem Wohl nicht zuwider läuft. Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 630f Dokumentation der Behandlung

(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, zum Zweck der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen. 
Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in der Patientenakte sind nur zulässig, wenn 
neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen worden sind. Dies ist 
auch für elektronisch geführte Patientenakten sicherzustellen.

(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzei-
tige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, ins-
besondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Thera-
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pien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe 
sind in die Patientenakte aufzunehmen.

(3) Der Behandelnde hat die Patientenakte für die Dauer von zehn Jahren nach Abschluss der Behand-
lung aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Vorschriften andere Aufbewahrungsfristen beste-
hen.

§ 630g einsichtnahme in die patientenakte

(1) Dem Patienten ist auf Verlangen unverzüglich Einsicht in die vollständige, ihn betreffende Patienten-
akte zu gewähren, soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige 
erhebliche Rechte Dritter entgegenstehen. Die Ablehnung der Einsichtnahme ist zu begründen. 
§ 811 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Der Patient kann auch elektronische Abschriften von der Patientenakte verlangen. Er hat dem Be-
handelnden die entstandenen Kosten zu erstatten.

(3) Im Fall des Todes des Patienten stehen die Rechte aus den Absätzen 1 und 2 zur Wahrnehmung der 
vermögensrechtlichen Interessen seinen Erben zu. Gleiches gilt für die nächsten Angehörigen des 
Patienten, soweit sie immaterielle Interessen geltend machen. Die Rechte sind ausgeschlossen, 
soweit der Einsichtnahme der ausdrückliche oder mutmaßliche Wille des Patienten entgegensteht.

§ 630h Beweislast bei haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler

(1) Ein Fehler des Behandelnden wird vermutet, wenn sich ein allgemeines Behandlungsrisiko verwirk-
licht hat, das für den Behandelnden voll beherrschbar war und das zur Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit des Patienten geführt hat.

(2) Der Behandelnde hat zu beweisen, dass er eine Einwilligung gemäß § 630d eingeholt und entspre-
chend den Anforderungen des § 630e aufgeklärt hat. Genügt die Aufklärung nicht den Anforderun-
gen des § 630e, kann der Behandelnde sich darauf berufen, dass der Patient auch im Fall einer 
ordnungsgemäßen Aufklärung in die Maßnahme eingewilligt hätte.

(3) Hat der Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr Ergebnis entgegen 
§ 630f Absatz 1 oder Absatz 2 nicht in der Patientenakte aufgezeichnet oder hat er die Patienten-
akte entgegen § 630f Absatz 3 nicht aufbewahrt, wird vermutet, dass er diese Maßnahme nicht 
getroffen hat.

(4) War ein Behandelnder für die von ihm vorgenommene Behandlung nicht befähigt, wird vermutet, 
dass die mangelnde Befähigung für den Eintritt der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit ursächlich war.

(5) Liegt ein grober Behandlungsfehler vor und ist dieser grundsätzlich geeignet, eine Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit der tatsächlich eingetretenen Art herbeizuführen, wird 
vermutet, dass der Behandlungsfehler für diese Verletzung ursächlich war. Dies gilt auch dann, wenn 
es der Behandelnde unterlassen hat, einen medizinisch gebotenen Befund rechtzeitig zu erheben 
oder zu sichern, soweit der Befund mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis erbracht hät-
te, das Anlass zu weiteren Maßnahmen gegeben hätte, und wenn das Unterlassen solcher Maßnah-
men grob fehlerhaft gewesen wäre.
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iV. Nordrheinischer rahmenvertrag 2002 

rAhMeNVertrAg

über die zahnärztliche Versorgung der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) vom 30. Juni 1993, in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997, geändert durch 
Zweites Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) vom 25. August 1998

zwischen

a) dem städtetag Nordrhein-westfalen 
Lindenallee 13, 50968 Köln

b) dem städte- und gemeindebund Nordrhein-westfalen 
Kaiserswerther Str. 199/201, 40474 Düsseldorf

und

 der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein 
Lindemannstr. 34 – 42, 40237 Düsseldorf, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch 
seine Vorsitzenden 
 – nachstehend KZV Nr genannt –

§ 1

Zum Kreise der Hilfeempfänger gehören alle Personen, denen die nach dem AsylbLG zuständige Kom-
mune zahnärztliche Behandlung nach dem AsylbLG gewähren muss.

§ 2

(1)  Die KZV NR wirkt an der zahnärztlichen Versorgung des in § 1 genannten Personenkreises mit. 
Berechtigt aus diesem Vertrag sind die in selbständiger Praxis im Bereich der KZV NR niedergelas-
senen Zahnärzte einschließlich der nach § 19 ZHG berechtigten Personen entsprechend ihrem 
Eintragungs- und Zulassungsumfang, die diesem Vertrag durch Abgabe folgender schriftlicher Er-
klärung gegenüber der KZV NR beitreten:

   „Ich trete dem zwischen der KZV NR und der nach dem AsylbLG zuständigen Kommune abgeschlos-
senen Vertrag über die zahnärztliche Versorgung der von dem Kostenträger im Rahmen der nach dem 
AsylbLG zu betreuenden Personen bei und erkenne alle seine Bestimmungen und die Entscheidungen 
der nach dem Vertrag zuständigen Stellen als für mich verbindlich an.“

(2)  Bestehen seitens des Vertragspartners der KZV NR aus besonderen Gründen Bedenkengegen die 
Beteiligung eines Zahnarztes an diesem Vertrag oder wünscht er die Beendigung der Beteiligung 
eines Zahnarztes, so hat er sich darüber mit der KZV NR abzustimmen. Kommt eine Einigung nicht 
zustande, so entscheidet der Schlichtungsausschuss (§ 10).

 Als besondere Gründe kommen grundsätzlich nur solche in Betracht, die die Entziehung der Zulas-
sung nach der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte begründen könnten.

(3) Der Zahnarzt kann ohne Angabe von Gründen zum Ende eines jeden Kalendervierteljahres auf seine 
Berechtigung verzichten. Bereits begonnene Behandlungen sind jedoch zu den Bedingungen dieses 
Vertrages abzuwickeln. Der Verzicht ist 6 Wochen vor beabsichtigter Beendigung der Vertragsbetei-
ligung der KZV NR schriftlich bekanntzugeben.

§ 3

(1) Die Vertragszahnärzte sind verpflichtet, alle Hilfesuchenden, die einen von einem Kostenträger aus-
gestellten Behandlungsausweis (§ 4) vorlegen, im Krankheitsfalle zu behandeln.

 Die Leistungen sind im wesentlichen auf die erforderliche, nach den Umständen des Einzelfalles 
unabweisbare, zahnärztliche Behandlung akuter Krankheiten und Schmerzzustände einschließlich 
der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln begrenzt.                                                                                                                     
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(2) Der Umfang der zahnärztlichen Leistungen richtet sich im einzelnen danach, welche Behandlung 
im konkreten Fall geboten ist. Dies ist unter medizinischen Gesichtspunkten zu entscheiden. Im 
Hinblick auf den Leistungsumfang gilt, dass der Umfang dieser zahnärztlichen Behandlung  immer 
zu der unabweisbar gebotenen Hilfe gehört und somit nicht weiter reduziert werden kann. Keine 
Leistungspflicht lösen solche Behandlungen aus, die nicht eindeutig medizinisch indiziert sind oder 
langfristige Behandlungen, die wegen der voraussichtlich nur noch kurzen Aufenthaltsdauer des 
Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG nicht mehr abgeschlossen werden können. 

(3) Ein Sonderfall stellt der Zahnersatz dar. Hier gilt die gesetzliche Vorgabe, daß nur unaufschiebbare 
Behandlungen geboten sein können (§ 4 Abs. 1 Satz 2 AsylbLG).

§ 4

(1) Die Leistungsberechtigten haben bei Inanspruchnahme eines Vertragszahnarztes den vom Kosten-
träger ausgegebenen Berechtigungsschein vorzulegen. Der Berechtigungsschein gilt für den von 
der ausstellenden Stelle angegebenen Zeitraum, höchstens bis zum Quartalsende. Nach Ablauf der 
Gültigkeitsdauer ist vom Kostenträger ein neuer Berechtigungsschein auszustellen.

(2) Prothetische Versorgungen, systematische Behandlungen von Parodontopathien, kieferorthopädi-
sche Behandlungen, Behandlungen von Verletzungen / Erkrankungen des Gesichtsschädels sowie 
Krankenhauseinweisungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Kostenträgers.

(3) Für die Verordnung von Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln ist das Verordnungsblatt (Rezept-
formular) zu verwenden. Das Feld „Sonstige“ ist anzukreuzen. Arznei- und Verbandverordnungen 
sind mit „gebührenfrei“ zu kennzeichnen.

§ 5

(1) Für die zahnärztlichen Leistungen ist die Vergütung zu entrichten, welche die Ortskrankenkasse, in 
deren Bereich der Zahnarzt niedergelassen ist, jeweils zahlen muss.

(4) Im Fall eines tariflosen Zustandes mit den Ortskrankenkassen gelten bis zum Abschluss eines neu-
en Tarifes die jeweils letztgültigen Tarifsätze weiter.

§ 6

(1) Die Vertragszahnärzte sind verpflichtet, die allgemeinen, chirurgischen, konservierenden und kie-
ferorthopädischen Leistungen nach Ablauf eines Kalendervierteljahres über die KZV NR abzurech-
nen. Den Termin zur Abgabe bestimmt die KZV NR.

(2) Die KZV NR übernimmt vor Erstellung der Rechnung und Einsendung der Abrechnungsunterlagen an 
den Kostenträger die Prüfung auf rechnerische, sachliche und gebührenordnungsmäßige Richtigkeit 
und nimmt von sich aus notwendige Berichtigungen vor. Nach dieser Prüfung erstellt sie vierteljähr-
lich die Rechnung für konservierendchirurgische Leistungen und für kieferorthopädische Leistungen 
und sendet diese mit den Behandlungsausweisen dem Kostenträger zu.

(3) Die Abrechnung des Honorars für prothetische Leistungen, für systematischen Behandlungen von 
Parodontopathien sowie für Behandlungen von Verletzungen und Erkrankungen des Gesichtsschä-
dels erfolgt monatlich. Die KZV NR stellt die gesamten Genehmigungsbescheide nach Zahnärzten 
geordnet bis zum 15. eines jeden Monats dem Kostenträger zu.

§ 7

(1) Der Kostenträger verpflichtet sich, alle Zahlungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag an die KZV 
NR zu leisten. Zahlungen an die KZV NR erfolgen für die Vierteljahresrechnungen abschlagsweise  
bis zum 15. des  zweiten Vierteljahresmonats mit 75 %, errechnet aus dem zuletzt abgerechneten 
Quartal. Evtl. Überzahlungen werden mit der nachfolgenden Abschlagszahlung verrechnet. Die nach 
Zustellung der Vierteljahresrechnung dann noch verbleibende Restsumme ist innerhalb von drei 
Wochen nach Rechnungseingang zu zahlen.



Asylbewerber in der Zahnarztpraxis.  
Von der Behandlung bis zur Abrechnung. Stand: Juni 2016

f. rechtsgruNDlAgeN uND VertrAgstexte5050

(2) Das Honorar für die monatlichen Abrechnungen nach § 6 (3) ist innerhalb von zwei Wochen nach 
Rechnungseingang zu zahlen.

(3) Die Begleichung der eingegangenen Rechnungen erfolgt vorbehaltlich eventuell noch vorzunehmen-
der Überprüfung.

 Der Kostenträger kann die Berichtigung sachlicher und rechnerischer Fehler in der Abrechnung in-
nerhalb von einem Jahr nach Erhalt der Abrechnungsunterlagen beantragen. Die Anträge sind unter 
Angabe

a) des betroffenen Zahnarztes und des Patienten,

b) des konkreten Beanstandungsgrundes,

c) des Rückforderungsbetrages im Einzelfall, beschränkt auf den konkreten Beanstandungsgrund 
der KZV NR mitzuteilen.

 Sie sind abrechnungsbezogen auf das jeweilige Quartal bzw. den jeweiligen Abrechnungsmonat 
aufzulisten.

 Berichtigungen aus Irrläufern setzt der Kostenträger vom Rechnungsbetrag ab. Zur Absetzung an-
derer geltend gemachter Berichtigungsbeträge ist der Kostenträger nur berechtigt, wenn die Berich-
tigung von der KZV NR nicht innerhalb eines halben Jahres nach Eingang der Berichtigungsanzeige 
vorgenommen wird.

(4) Die Überweisung des jeweiligen Rechnungsbetrages sowie der Abschlagszahlungen nach (1) durch 
den Kostenträger an die KZV NR erfolgt in einer Summe. Die Verteilung der Beträge auf verschiede-
ne Dienststellen oder zu Lasten verschiedener Haushaltsstellen ist interne Angelegenheit des Kos-
tenträgers.

(5)  Überweist der Kostenträger die Abschlagszahlungen und die Rechnungsbeträge nicht terminge-
recht, so ist der Städtetag Nordrhein Westfalen oder der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-West-
falen zu benachrichtigen.

(6) Die Ansprüche der Vertragszahnärzte aus diesem Vertrag gegen den Kostenträger können nur gegen 
die KZV NR geltend gemacht werden, soweit ein Vertragszahnarzt bei Behandlung von Anspruchs-
berechtigten der Pflicht-Kassen nur eine Forderung gegen die KZV NR hat. In diesem Fall haben die 
Zahlungen des Kostenträgers an die KZV NR gegenüber den Vertragszahnärzten befreiende Wir-
kung.

§ 8

Die KZV NR wird auf Antrag des Kostenträgers Beschwerden über einen Zahnarzt umgehend prüfen und, 
soweit sie berechtigt sind, versuchen abzuhelfen.

§ 9

Die kreisfreien Städte sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Einzugsbereich der KZV NR 
treten diesem Vertrag durch schriftliche Erklärung gegenüber der KZV NR und dem Städtetag Nord-
rhein-Westfalen bzw. dem Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen bei. Durch den Beitritt wer-
den die Vertragsinhalte anerkannt.

§ 10

Um Rechtsstreitigkeiten nach Möglichkeit zu vermeiden, wird zur Klärung von Zweifelsfragen und zur 
Erledigung von Streitfällen, die sich aus diesem Vertrag ergeben, ein Schlichtungsausschuss gebildet. 
Der Schlichtungsausschuss besteht aus zwei Vertretern der KZV NR und je einem des Städtetages Nord-
rhein-Westfalen und des Städte- und Gemeidebundes Nordrhein-Westfalen. Die durch Anrufung des 
Schlichtungsausschusses entstandenen Kosten werden von jedem beteiligten Verband oder jeder betei-
ligten Körperschaft für die von ihm/ihr entsandten Mitglieder getragen.
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§ 11

(1) Dieser Vertrag tritt mit Wirkung vom 01.01.2002 in Kraft. 

(2) Er kann von den Vertragschließenden jeweils mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf eines 
Kalendervierteljahres schriftlich gekündigt werden.         

(3) Der Beitritt zu diesem Vertrag kann von den kreisfreien Städten sowie kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf eines Kalendervierteljahres gekündigt wer-
den.
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V. rahmenvereinbarung Nrw 2015

rAhMeNVereiNBAruNg

zur Übernahme der gesundheitsversorgung  
für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach 

§ 264 Absatz 1 sgB V  
in Verbindung mit §§ 1, 1a Asylbewerberleistungsgesetz 
in Nordrhein-westfalen

zwischen

dem land Nordrhein-westfalen 
vertreten durch das Ministerium für gesundheit, emanzipation, pflege und Alter (MgepA), 
dieses vertreten durch die Ministerin 
 – nachstehend MgepA –

und 
der AoK rheinland/hamburg 
der AoK NorDwest 
der Novitas BKK 
der Knappschaft und 
der DAK gesundheit 
die techniker Krankenkasse 
die BArMer geK 
die iKK classic 
 – nachstehend Krankenkassen genannt –

präambel

Nach den Regelungen des § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V wird die Gesundheitsversorgung von Empfängern 
laufender Leistungen nach § 2 Absatz 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) auftragsweise von der 
Krankenkasse übernommen. Leistungsberechtigte nach §§ 1, 1a AsylbLG, die keinen Anspruch auf Leis-
tung in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG haben, müssen ihren Anspruch auf Leistungen bei Krankheit 
bzw. sonstige Leistungen zur Sicherung der Gesundheit nach §§ 4 und 6 AsylbLG unmittelbar gegenüber 
den Gemeinde geltend machen.

Die vertragsschließenden Parteien sind sich einig, dass auch für den Personenkreis der Leistungsberech-
tigten nach §§ 1, 1a AsylbLG im Hinblick auf die Gesundheitsversorgung Verbesserungen anzustreben 
sind. 

Mit der Zielsetzung 
– den Zugang zum Gesundheitssystem durch Nutzung einer eGK zu vereinfachen, 
– die Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung zu erhöhen und 
–  die Gemeinden nachhaltig von Verwaltungsaufgaben zu entlasten 

hat das Land NRW – bis zu einer gesetzlichen Anpassung des § 264 SGB V – die Krankenkassen gebeten, 
die Betreuung dieses Personenkreises zu übernehmen. Aus diesen Gründen schließen die Krankenkas-
sen mit dem Land Nordrhein-Westfalen – vertreten durch das MGEPA – eine Rahmenvereinbarung nach 
§ 264 Abs. 1 SGB V in Verbindung mit § 30 Abs. 2 SGB IV ab.

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass sich grundsätzlich alle Krankenkassen an der Vereinbarung 
beteiligen sollen und eine gleichgewichtige Verteilung der zu betreuenden Personen durch die beitreten-
den Gemeinden auf die teilnehmenden Krankenkassen anzustreben ist. Aus verwaltungsökonomischen 
Gründen wird eine Zuordnung der einzelnen Gemeinden zu je einer teilnehmenden Krankenkasse ange-
strebt.
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§ 1 gegenstand der Vereinbarung

Die Vereinbarung beschreibt die auftragsweise Gesundheitsversorgung der Leistungsberechtigten nach 
§§ 1, 1a AsylbLG, die keinen Anspruch auf Leistung in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG, sondern 
gegenüber den Gemeinden Anspruch auf Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt bzw. 
sonstige Leistungen zur Sicherung der Gesundheit nach §§ 4 und 6 AsylbLG haben. Die Gesundheitsver-
sorgung wird durch die teilnehmenden Krankenkassen –nach Maßgabe dieser Vereinbarung sicherge-
stellt.

§ 2 Ziel dieser Vereinbarung

(1) In Nordrhein-Westfalen übernehmen gemäß § 1 des Ausführungsgesetzes des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes die Gemeinden die Gesundheitsversorgung der Leistungsberechtigten nach §§ 1, 1a 
AsylbLG, die keinen Anspruch auf Leistung in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG haben. Mit der 
Vereinbarung soll die Gesundheitsversorgung dieser Leistungsberechtigten durch eine Krankenkas-
se übernommen werden. Rechtsgrundlage hierfür ist § 30 Absatz 2 SGB IV in Verbindung mit § 264 
Absatz 1 SGB V.

(2) Ziel der Übertragung dieser Aufgabe ist es, durch die Krankenkasse eine professionelle, effiziente 
und effektive Gesundheitsversorgung der Leistungsberechtigten zu gewährleisten. Gleichzeitig wird 
darüber hinaus ein Beitrag zum Bürokratieabbau in den Gemeinden geleistet.

§ 3 Beitrittsrecht der gemeinden

(1) Die Gemeinden in NRW können dieser Vereinbarung beitreten.

(2) Der Beitritt ist mit einer Frist von zwei Monaten zum nächsten Quartalsbeginn schriftlich gegenüber 
dem MGEPA zu erklären. Die Regelungen dieser Vereinbarungen gelten dann mit Beginn des Folge-
quartals nach Eingang der Erklärung beim MGEPA.

(3) Der Austritt einer Gemeinde ist mit einer dreimonatigen Frist zum Quartalsende ebenfalls schriftlich 
gegenüber dem MGEPA zu erklären.

(4) Der Beitritt oder Austritt einer Gemeinde ist den teilnehmenden Krankenkassen durch das MGEPA 
unverzüglich anzuzeigen.

§ 3a Vertragspartnerschaft weiterer Krankenkassen

(1) Krankenkassen, die noch nicht Vertragspartner dieser Rahmenvereinbarung sind, zeigen ihren 
Beitritt unmittelbar gegenüber dem MGEPA NRW an. Der Austritt einer Krankenkasse ist ebenfalls 
gegenüber dem MGEPA anzuzeigen. Ein Austritt ist mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist jeweils 
zum Ende des Kalenderjahres möglich.

(2) Die beigetretene Krankenkasse nimmt mit Beginn des auf die Anzeige folgenden Quartals an dieser 
Vereinbarung teil.

(3) Das MGEPA veröffentlicht eine Liste der teilnehmenden Krankenkassen und beigetretenen Gemein-
den jeweils auf ihrer Homepage. Die Krankenkassen und beigetretenen Gemeinden stimmen der 
Veröffentlichung und der jeweiligen Aktualisierung auf der Homepage des MGEPA zu.

§ 4 umfang des leistungsanspruchs

(1) Die Krankenkassen stellen eine notwendige, zweckmäßige und wirtschaftliche Gesundheitsversor-
gung auf Basis ihrer Vorschriften zulasten der Gemeinden sicher. Dabei richtet sich der Leistungs-
umfang grundsätzlich nach §§ 4 und 6 AsylbLG (vgl. Anlage 1, Buchstabe A und B). Nicht von der 
Versorgung umfasst sind Entgeltersatzleistungen (z. B. Krankengeld und Mutterschaftsgeld) sowie 
Leistungen der Pflege und der Eingliederungshilfe. Die Gemeinden erstatten den Krankenkassen alle 
Leistungen, die der Leistungsberechtigte auf Basis der Anlage 1 Buchstabe A und B in Anspruch 
genommen hat.

(2) Für die in Anlage 1, Buchstabe C, aufgeführten GKV-Leistungen ist der Anspruch auf Gesundheits-
versorgung unmittelbar gegenüber der Gemeinde zu realisieren. Sofern entsprechende Anträge bei 
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den Krankenkassen eingehen, werden diese umgehend an die Gemeinden weitergeleitet und dort in 
eigener Verantwortung entschieden.

(3) Der Anspruch auf Leistungen im Rahmen des Betreuungsverhältnisses beginnt mit dem Zeitpunkt, 
von dem an die Voraussetzungen für den Bezug von Leistungen nach § 3 AsylbLG (Leistungsberech-
tigung nach §§ 1, 1a AsylbLG) vorliegen und der Leistungsberechtigte weder in einer Erstaufnahme-
einrichtung (EAE) noch in einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) untergebracht ist. Die 
Prüfung und Feststellung der Anspruchsberechtigung erfolgt durch die Gemeinden. Während der 
Unterbringung in einer Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) bzw. einer Zentralen Unterbringungseinrich-
tung (ZUE) greifen die Regelungen dieser Vereinbarung nicht.

(4) Der Anspruch auf Leistungen endet nach Maßgabe der Regelungen des § 1 Absatz 3 AsylbLG.

§ 5 Meldeverfahren

(1) Die Gemeinden melden die Leistungsberechtigten nach Ankunft in der Zielgemeinde unverzüglich 
bei einer teilnehmenden Krankenkasse an. Sie haben dabei die Daten für den Haushaltsvorstand 
und seine in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen mitzuteilen.

(2) Das Land wirkt auf die gleichmäßige Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Krankenkassen 
hin.

(3) Die Gemeinden, die dieser Vereinbarung beigetreten sind, teilen der Krankenkasse folgende Sach-
verhalte unter Verwendung der dieser Vereinbarung als Muster beigefügten Meldevordrucke (Anla-
gen 2 bis 4) mit:

a.  Separates Institutionskennzeichen (IK) für die Abrechnung der Leistungen der 
Leistungsberechtigten nach § 264 Abs. 1 SGB V

b.  An- und Abmeldungen des Haushaltsvorstandes (inklusive der Angehörigen)

c.  Änderung der Personenstandsdaten (z. B. Namensänderung inklusive Anschriftenänderung)

d.  Ummeldung vom Haushaltsvorstand zum Familienangehörigen eines anderen 
Haushaltsvorstandes (inklusive seiner bisherigen Angehörigen)

e.  Sonstige Änderungsmeldungen (z. B. An- und Abmeldungen einzelner Familienangehöriger)

(4) Die vorgenannten Meldungen sind von der zuständigen Gemeinde zu unterzeichnen und mit Behör-
denstempel zu versehen, soweit sie nicht elektronisch übermittelt werden. Voraussetzung für die 
elektronische Übermittlung ist, dass alle Beteiligten ein einheitliches und verbindliches Verfahren 
abgestimmt haben.

(5) Auf dem Anmeldevordruck ist der Krankenkasse von der zuständigen Gemeinde für jeden bildpflich-
tigen Leistungsberechtigten ein geeignetes Lichtbild des Leistungsberechtigten zur Ausstellung ei-
ner eGK zur Verfügung zu stellen. Zugleich bestätigt die Gemeinde mit der Anmeldung, dass das 
Lichtbild mit der Identität des Leistungsberechtigten übereinstimmt.

(6) Sind die Meldungen unleserlich oder/und enthalten sie unplausible Daten, werden sie von der Kran-
kenkasse zur kurzfristigen Klärung an die zuständige Gemeinde zurückgeschickt.

§ 6 elektronische gesundheitskarte (egK) ohne ehic

(1) Die Gültigkeitsdauer der eGK ist befristet auf 24 Kalendermonate. Der Versand der eGK erfolgt an 
den Leistungsberechtigten. Darüber hinaus ist ein Versand nur an einen Betreuer im Sinne der 
§§ 1896 BGB ff möglich. Bis zur Versorgung mit der eGK stellen die Krankenkassen den Gemeinden 
Abrechnungsscheine für die ärztliche und zahnärztliche Versorgung zur Verfügung. Die Gemeinden 
stellen sicher, dass sie die Leistungsberechtigten über die Nutzung und Anwendung der eGK infor-
mieren.

(2) Beim erstmaligen Abhandenkommen oder bei erstmaliger Meldung eines Defekts einer eGK stellt 
die Krankenkasse auf Antrag des Leistungsberechtigten eine neue eGK aus.
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(3) Für das Ausstellen der eGK erhält die Krankenkasse von der zuständigen Gemeinde für jeden Leis-
tungsberechtigten 10,00 Euro. Damit ist auch die Ausstellung einer weiteren Karte, z. B. bei Verlust 
oder Ablauf, abgegolten. Werden darüber hinaus weitere Karten benötigt, fallen je Karte 8,00 Euro 
an.

§ 7 Befreiung von der Zuzahlungspflicht

Die Leistungsberechtigten haben keine Zuzahlungen gemäß §§ 61, 62 SGB V zu leisten. Die Krankenkas-
sen stellen hierzu einen Befreiungsausweis aus. Der Befreiungsausweis wird den Leistungsberechtigten 
individuell, nach den technischen und prozessualen Möglichkeiten der jeweiligen Kasse zur Verfügung 
gestellt.

§ 8 Verfahren bei wegfall der leistungsberechtigung

(1) Sobald die Beendigung der Leistungsberechtigung nach §§ 1, 1a AsylbLG der gesamten Haushalts-
gemeinschaft oder einzelner Haushaltsangehöriger feststeht, erfolgt unverzüglich eine schriftliche 
Abmeldung durch die zuständige Gemeinde bei der Krankenkasse. Gleiches gilt beim Wechsel/Be-
endigung der Zuständigkeit der Gemeinde. Hierzu sind die vereinbarten Meldevordrucke zu verwen-
den (Anlagen 2 bis 4). Mit der Abmeldung ist die Gemeinde verpflichtet, von dem Leistungsberech-
tigten die eGK und den Befreiungsausweis einzuziehen und an die Krankenkasse zu übermitteln.

(2) Leistungsaufwendungen, die der Krankenkasse nach Eingang der Abmeldung durch die Verwendung 
der eGK entstehen, hat die zuständige Gemeinde zu erstatten.

(3) Übernimmt eine Krankenkasse Leistungen aus der auftragsweisen Gesundheitsversorgung, obwohl 
zwischenzeitlich bereits Versicherungspflicht eingetreten ist, bleibt der Erstattungsanspruch der 
Krankenkasse, die die Betreuung durchgeführt hat, gegenüber der zuständigen Gemeinde bestehen. 
Etwaige Ersatzansprüche gegenüber der aufgrund der eingetretenen Versicherungspflicht originär 
zuständigen Krankenkasse, die den Krankenversicherungsschutz nach dem SGB V sicherstellt, hat 
die Gemeinde gegenüber dieser Krankenkasse eigenständig zu verfolgen.

(4) Verlegt ein Leistungsberechtigter nach §§ 1, 1a AsylbLG seinen Wohnort, hat durch die bisher zu-
ständige Gemeinde eine Abmeldung bei der bisher betreuenden Krankenkasse zu erfolgen. Eine 
erneute Anmeldung durch die neue zuständige Gemeinde hat entsprechend den Regelungen dieser 
Vereinbarung zu erfolgen. Voraussetzung ist, dass die aufnehmende Gemeinde ebenfalls dieser 
Vereinbarung beigetreten ist.

(5) Das Betreuungsverhältnis endet mit dem Austritt der Gemeinde aus der Rahmenvereinbarung (§ 3 
Abs. 3). Abs. 1 und 2 bleiben davon unberührt.

§ 9 umlagekosten für die Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen

Die Krankenkassen beauftragen im Rahmen der Gesundheitsversorgung gemäß § 264 Absatz 1 SGB V 
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) entsprechend der gesetzlichen Regelungen. Die 
Kosten für die Umlage gemäß § 281 SGB V werden in Höhe von 10,00 Euro jährlich (Stichtag 1. Juli) pro 
Leistungsberechtigten von den jeweils zuständigen Gemeinden übernommen.

§ 10 Abrechnungsverfahren

(1) Die Krankenkasse rechnet die ihr entstandenen Ausgaben kalendervierteljährlich mit der zuständi-
gen Gemeinde ab.

(2) Die zuständige Gemeinde leistet monatlich Abschlagzahlungen je Leistungsberechtigtem. Die Sum-
me dieser Abschlagszahlungen ergibt sich durch Multiplikation der am Monatsersten gemeldeten 
Anzahl der Asylbewerber nach §§ 1, 1a AsylbLG mit dem Abschlagsbetrag nach Absatz 3. Die Ab-
schlagszahlungen beginnen im zweiten Monat des Beitrittsquartals.

(3) Der Abschlagsbetrag orientiert sich an den durchschnittlichen Leistungsausgaben für diesen Perso-
nenkreis und wird zu Beginn eines jeden Kalenderjahres neu ermittelt. Eine unterjährige Anpassung 
der Abschlagszahlung ist vorzunehmen, wenn die tatsächlichen Leistungsausgaben dieser Ab-
schlagszahlung nicht mehr entsprechen.
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(4) Bis zum 31.12.2016 orientiert sich die Höhe der Abschlagszahlung an den durchschnittlichen Aus-
gaben der Empfänger laufender Leistungen nach § 2 des AsylbLG und beträgt damit monatlich 
200,00 Euro je Leistungsberechtigtem.

(5) Die Abschlagzahlungen sind jeweils zum Zehnten eines Monats zu leisten. Überzahlungen erstattet 
die Krankenkasse der zuständigen Gemeinde, sofern sie nicht mit der nächsten Abschlagzahlung 
verrechnet werden können.

(6) In der Abrechnung sind folgende Daten je Leistungsberechtigtem zu übermitteln:
• Name
•	 Vorname
•	 Geburtsdatum
•	 Krankenversichertennummer
•	 Aktenzeichen
•	 Rechnungsnummer
•	 Leistungsaufwendungen von/bis
•	 Betrag
•	 Leistungsart
•	 Leistungsaufwendung gesamt

(7) Die Abrechnungen sind nach folgenden Leistungsarten zu differenzieren:
•	 Arzneimittel
•	 Ärztliche Behandlung (jeweils getrennt nach Morbiditätsbedingter Gesamtvergütung und extra-

budgetären Leistungen)
•	 Zahnärztliche Leistungen:

– Konservierend chirurgische Leistungen BEMA Teil 1
– Kieferbruch/Kiefergelenkserkrankungen BEMA Teil 2
– Parondontosebehandlungen BEMA Teil 4
– Kieferorthopädische Leistungen BEMA Teil 3

•	 Krankenhausbehandlung
•	 Heilmittel
•	 Hilfsmittel
•	 Häusliche Krankenpflege
•	 Soziotherapie
•	 Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen
•	 Psychotherapie
•	 Sozialpädiatrische Leistungen
•	 Medizinische Rehabilitation für Mütter
•	 Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt
•	 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen (stationär)
•	 Fahrkosten
•	 Gutachterkosten Zahnärzte im Rahmen Kieferorthopädie oder Parondontosebehandlung
•	 Gutachterkosten Psychotherapie
•	 Verwaltungskosten
•	 Kosten für Medizinischen Dienst der Krankenkassen
•	 Kosten für Versichertenkarten (eGK)
•	 Sprechstundenbedarf

(8) Die Abrechnung der budgetierten ärztlichen Leistungen erfolgt für diesen Personenkreis – analog 
des Verfahrens für Betreute nach § 264 Abs. 2 SGB V – in Höhe des sich aus der tatsächlichen In-
anspruchnahme ergebenden durchschnittlichen Betrages.

(9) Zur Abgeltung des Sprechstundenbedarfs (einschl. der Impfkosten) für Leistungsberechtigte bei der 
Behandlung von Vertragsärzten beteiligt sich die zuständige Gemeinde an der Umlage der Kranken-
kassen(verbände).

(10) Die Verwaltungskosten sind personenbezogen abzurechnen.
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(11) Die personenbezogenen Abrechnungen der Leistungsberechtigten werden in einer Sammelrechnung 
in Papierform zusammengefasst. Die Sammelrechnung weist die Gesamtsumme der Leistungen, 
der Pauschalen und der Verwaltungskosten sowie die Endsumme aus. Die Endsumme ist zum Ablauf 
des auf die Abrechnung folgenden Kalendermonats an die Krankenkasse zu leisten.

(12) Eine Abrechnung auf maschinell verwertbaren Datenträgern wird angestrebt. Belege über die Leis-
tungsaufwendungen werden der zuständigen Gemeinde im Rahmen des Abrechnungsverfahrens 
nicht zur Verfügung gestellt. § 264 Abs. 7 Satz 3 SGB V bleibt hiervon unberührt. Die in § 264 Abs. 7 
Satz 3 SGB V genannten Anhaltspunkte für Unwirtschaftlichkeit können sich nur auf absolute Aus-
nahmefälle beziehen, in denen den Gemeinden konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die für 
die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) geltenden Vorschriften für eine wirtschaftliche Leis-
tungserbringung und -gewährung offensichtlich nicht angewendet wurden.

(13) Krankenkassen und Gemeinden sind sich darüber einig, dass §§ 110, 111 und 113 SGB X keine An-
wendung finden. In den Rechtsbeziehungen zwischen Gemeinden und Krankenkassen findet ab dem 
Zeitpunkt der Bestandskraft eines Verwaltungsaktes bzw. eines Urteils die dreijährige Verjährungs-
frist des BGB Anwendung.

§ 11 Verwaltungskosten

(1) Zur Abgeltung der entstehenden Verwaltungsaufwendungen leistet die zuständige Gemeinde Ver-
waltungskostenersatz für die von der Krankenkasse durchzuführende Wahrnehmung der Gesund-
heitsversorgung gemäß § 264 Absatz 1 SGB V in Höhe von 8 % der entstandenen Leistungsaufwen-
dungen, mindestens jedoch 10,00 EUR pro angefangenem Betreuungsmonat je Leistungsberech- 
tigtem.

(2) Die zu erstattenden Verwaltungskosten werden quartalsweise anhand der im jeweiligen Quartal pro 
Leistungsberechtigtem angefallenen Leistungsaufwendungen ermittelt. Maßgeblich für die Quar-
talszuordnung der Leistungsaufwendungen ist der Tag der Inanspruchnahme. Der sich hieraus pro-
zentual berechnete Betrag wird mit dem quartalsweisen Mindestverwaltungskostenaufwand je Leis-
tungsberechtigtem abgeglichen. Der höhere Betrag ist zu erstatten.

§ 12 widersprüche und Klageverfahren

(1) Die Krankenkasse entscheidet – sofern sie nach dieser Vereinbarung für die Leistungsentscheidung 
zuständig ist – über Widersprüche. Dementsprechend richten sich Klagen vor den Sozialgerichten 
ebenfalls gegen die Krankenkasse. Die zuständige Gemeinde als Beteiligte im Sinne des SGB X er-
hält die Widerspruchsbescheide nachrichtlich.

(2) Die Gemeinde ersetzt der Krankenkasse alle anfallenden Verfahrenskosten (Anwalts- und Gerichts-
kosten) unabhängig vom Ausgang des Verfahrens. Dies gilt auch, wenn die Krankenkasse zum Bei-
spiel von einem Gericht zur Übernahme von Behandlungskosten verurteilt wird, sie ein Anerkenntnis 
abgibt, sie einen Vergleich schließt bzw. einem Widerspruch stattgibt. Die Geltendmachung erfolgt 
im Wege der quartalsweisen Abrechnung gemäß § 10 dieser Vereinbarung.

§ 13 weiterleitung von möglichen schadensersatzansprüchen

Die Krankenkasse verfolgt keine möglichen Ersatzansprüche, sofern Leistungen an Leistungsberechtigte 
nach §§ 1, 1a AsylbLG aufgrund von Schadensereignissen im Sinne des § 116 SGB X erbracht werden. 
Anspruchsträger für etwaige Schadensersatzansprüche für diesen Personenkreis bleibt die zuständige 
Gemeinde. Erlangt die Krankenkasse dennoch Kenntnis über eine möglicherweise bestehende Schadens-
ersatzforderung, hat sie die zuständige Gemeinde zeitnah zu informieren. Die Durchsetzung der Scha-
densersatzansprüche obliegt der Gemeinde.

§ 14 Datenschutz

Die Vereinbarungspartner verpflichten sich, entsprechend der sich aus den Bestimmungen dieser Ver-
einbarung ergebenden Arbeitsteilung sicherzustellen, dass
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(1) die personenbezogenen Daten unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Datenschutzbestim-
mungen für die gesetzliche Krankenversicherung (insbes. § 35 SGB I, §§ 284 ff. Sozialgesetzbuch 
SGB V und §§ 67 ff. SGB X) bzw. für Behörden, Einrichtungen und sonstigen öffentlichen Stellen des 
Landes NRW, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie für die sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen (Daten-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen, Bundesdatenschutzgesetz bzw. Sozialgesetzbuch) erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden,

(2) alle Personen, die mit der Bearbeitung der in der Vereinbarung genannten Tätigkeiten und mit der 
Erfüllung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen befasst sind oder befasst sein können, die 
unter Ziffer 1 genannten Regelungen und Gesetze kennen und dass bei der Durchführung des Ver-
trages nur Personen eingesetzt werden, die entsprechend belehrt, zur Geheimhaltung verpflichtet 
wurden und auf die Straf- und Ordnungswidrigkeitsvorschriften hingewiesen sind.

§ 15 evaluation und Qualitätssicherung

(1) Die teilnehmenden Krankenkassen und Gemeinden vereinbaren regelmäßige Gespräche insbeson-
dere zur Entwicklung der Leistungsausgaben. Ziel dieser Gespräche ist es, Möglichkeiten zur Steu-
erung der Ausgaben und der Optimierung des Melde- und Abrechnungsverfahrens und der Klärung 
von Leistungsansprüchen zu erörtern und zu vereinbaren.

(2) Nach Abrechnung der ersten beiden Quartale wird die Angemessenheit der Verwaltungskosten über-
prüft. Auf der Basis dieses Evaluationsergebnisses wird eine Anpassung der Rahmenvereinbarung 
erfolgen, falls und soweit sich die Höhe der Verwaltungskosten als nicht sachgerecht darstellen 
sollte.

§ 16 Meinungsverschiedenheiten

Meinungsverschiedenheiten über den Inhalt oder die Auslegung der vorliegenden Vereinbarung werden 
zur Vermeidung gerichtlicher Verfahren zwischen den Vereinbarungspartnern in gegenseitigem Einver-
nehmen geregelt.

§ 17 schriftformerfordernis und salvatorische Klausel

(1) Alle Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung einschließlich dieser Klausel bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit eines von den Vereinbarungspartnern unterzeichneten Nachtrages.

(2) Sofern einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein sollten oder Auslassungen ent-
halten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirk-
samen Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck 
der unwirksamen Bestimmung entspricht. Im Fall von Auslassungen gilt diejenige Bestimmung als 
vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck dieser Vereinbarung vernünftigerweise 
vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein bedacht.

(3) Die Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung.

§ 18 laufzeit der Vereinbarung

(1) Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung der vertragsschließenden Parteien in Kraft.

(2) Die Vereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres, frü-
hestens jedoch zum 31.07.2016, schriftlich gekündigt werden. Die außerordentliche Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt.

(3) Soweit sich durch neue bundesrechtliche Regelungen ein Änderungsbedarf für diese Vereinbarung 
ergibt, treten die Vereinbarungspartner unverzüglich in Gespräche zur Anpassung dieser Vereinba-
rung ein. Das Kündigungsrecht nach § 3 Abs. 3 bleibt unberührt.

(4) Unbeschadet des Absatzes 2 kann diese Vereinbarung in gegenseitigem Einvernehmen jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist beendet werden.
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Anlage 1 zur Rahmenvereinbarung
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Vi. Vertrag mit Bezirksregierungen 2016

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung westfalen-lippe, Münster  
und 
die Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, Düsseldorf 
 – nachstehend KZVen genannt –

sowie

das land Nordrhein-westfalen 
vertreten durch die Bezirksregierungen 
 – nachstehend Kostenträger genannt – 

schließen folgenden 

VertrAg

über die zahnärztliche Versorgung von leistungsberechtigten nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz (Asylblg) 
in unterbringungseinrichtungen des landes Nrw

§ 1 gegenstand und grundlagen des Vertrages

(1) Dieser Vertrag regelt die zahnärztliche Versorgung von Leistungsberechtigten gemäß § 1 des 
 AsylbLG für zahnärztliche Leistungen bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen gem. § 4 
 AsylbLG einschließlich ggf. notwendiger Verordnungen während ihres Aufenthaltes in Unterbrin-
gungseinrichtungen des Landes NRW. Nicht geregelt werden entsprechende Leistungen nach 
 AsylbLG für Asylbewerber in Kostenträgerschaft der örtlichen Sozialhilfeträger. 

(2) Grundlage der Versorgung sind das SGB V, der Bundesmantelvertrag-Zahnärzte (BMV-Z) einschließ-
lich dessen Anlagen sowie die Richtlinien nach § 92 Abs. 1 SGB V in Verbindung mit § 14 BMV-Z 
(Grundsatz der Wirtschaftlichkeit), die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses für die 
vertragszahnärztliche Versorgung in ihrer jeweils geltenden Fassung und die zwischen der KZVWL  
und der AOK NORDWEST sowie die zwischen der KZVNR und der AOK Rheinland/Hamburg getrof-
fenen Vereinbarungen, sofern in diesem Vertrag nichts Abweichendes vereinbart wird und das 
 AsylbLG in der jeweils geltenden Fassung dem nicht entgegen steht.

(3) Die KZVen teilen alle Änderungen dieser Grundlagen den Kostenträgern mit.  

(4) Das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Kostenträger, stellt mit dieser Vereinbarung die 
notwendige, zweckmäßige und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung zur Behandlung akuter Er-
krankungen und Schmerzzustände im Bereich der zahnärztlichen Versorgung  nach  AsylbLG sicher. 
Die Prüfung und Feststellung der Anspruchsberechtigung der Leistungsberechtigten erfolgt durch 
das Land Nordrhein-Westfalen bzw seine Kostenträger. 

(5) Die Abrechnung der zahnärztlichen Leistungen erfolgt durch die KZVen mit   dem jeweiligen Kosten-
träger.

(6) Kostenträger im vorgenannten Sinne sind die Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, 
Köln und Münster. Zuständiger Kostenträger ist die Bezirksregierung, in deren Unterbringungsein-
richtung sich der Leistungsberechtigte zum Zeitpunkt der zahnärztlichen Versorgung gem. § 1 
Abs. 1 aufhält.

§ 2 teilnehmende Zahnärzte und einrichtungen 

(1) Zur ambulanten zahnärztlichen Behandlung der Leistungsberechtigten sind alle zur vertragszahn-
ärztlichen Versorgung zugelassenen und ermächtigten Zahnärzte und ermächtigten zahnärztlich 
geleiteten Einrichtungen berechtigt. Die zahnärztliche Versorgung durch ermächtigte Zahnärzte 
sowie ermächtigte zahnärztlich geleitete Einrichtungen ist auf den im Ermächtigungsbescheid der 
KZVen genannten Umfang beschränkt. 
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(2) Die KZVen stellen den Kostenträgern gemäß § 1 Abs. 3 dieses Vertrages einmal jährlich ein Zahn-
arztverzeichnis zur Verfügung und teilen Änderungen und Ergänzungen umgehend mit.

§ 3 Anspruchsberechtigungsnachweis

(1) Der Leistungsberechtigte weist seine Anspruchsberechtigung durch Vorlage eines vom zuständigen 
Kostenträger ausgestellten Anspruchsberechtigungsnachweises nach (Zahnbehandlungsschein = 
Anlage 1), der vor Behandlungsbeginn vorzulegen ist. Dieser ist für den zulässigen Behandlungsrah-
men der Anspruchsberechtigungsnachweis, der eine mit den KZVen abgestimmte Kostenträger-Ab-
rechnungsnummer für die jeweilige Bezirksregierung aufweist.

(2) Der Anspruchsberechtigungsnachweis gilt jeweils für das ausgewiesene Kalendervierteljahr, sofern 
nicht eine abweichende Geltungsdauer bestimmt wurde. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ist vom 
Kostenträger bei Bedarf ein neuer Anspruchsberechtigungsnachweis auszustellen. Wird innerhalb 
des ausgewiesenen Zeitraums ein anderer Kostenträger zuständig, ohne dass der Behandler davon 
Kenntnis erhält, übernimmt der Kostenträger, der den Anspruchsberechtigungsnachweis nach 
Satz 1 ausgestellt hat, die Kosten der Behandlung.

(3) Während der Behandlung können die Leistungsberechtigten den Vertragszahnarzt nur aus wichti-
gem Grund wechseln. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei Wegzug aus dem Tätigkeitsbe-
reich des Vertragszahnarztes oder bei Praxisverlegung des Vertragszahnarztes aus dem Wohnbe-
zirk des Leistungsberechtigten. Davon ausgenommen sind Behandlungen im organisierten 
zahnärztlichen Notfalldienst.

(4) Der Zahnarzt kann den Leistungsempfänger zur Durchführung bestimmter zahnärztlicher Leistun-
gen oder zur Weiterbehandlung an einen anderen Zahnarzt oder einer zur zahnärztlichen Behand-
lung berechtigten Stelle überweisen. Der überweisende Zahnarzt stellt eine Überweisung aus und 
fügt dieser eine Kopie der Vorderseite des vorliegenden Anspruchsberechtigungsnachweises bei. 

(5) Ausschlüsse oder Einschränkungen, die sich aus dem Anspruchsberechtigungsnachweis ergeben, 
hat der Zahnarzt auch bei Weiterbehandlung nach Überweisung zu beachten. 

(6) Leistungen im Rahmen des von den KZVen  oder den Zahnärztekammern organisierten zahnärztli-
chen Notfalldienstes werden mangels Anspruchsberechtigungsnachweis auf einem besonderen Not-
fall-/Vertretungsschein  mit dem jeweils zuständigen Kostenträger über die KZVen abgerechnet. Die 
Unterbringungseinrichtung ist verpflichtet, dem Patienten einen Notfallschein auszustellen. Ge-
schieht dies ausnahmsweise nicht, kann der Zahnarzt einen in der Praxis bevorrateten Notfallbe-
handlungsschein in Abstimmung mit dem zuständigen Kostenträger nach Angaben des Patienten 
ausstellen. 

 Der Zahnarzt soll die vorhandenen Angaben (z.B. zuständige Behörde/Az., Name, Geburtsdatum, 
Adresse, etc.) den vom Leistungsberechtigten vorgelegten Unterlagen entnehmen. 

§ 4 leistungen

(1) Zur zahnärztlichen Behandlung nach diesem Vertrag gehören Leistungen des Einheitlichen Bewer-
tungsmaßstabes für zahnärztliche Leistungen ( BE-MA-Z) gemäß § 87 SGB V unter Berücksichtigung 
der Bestimmungen des § 1 Abs. 1 (akute Erkrankungen und Schmerzzustände einschließlich ggf. 
notwendiger Verordnungen) dieses Vertrages. Bei der zahnärztlichen Behandlung sind die Regelun-
gen des SGB V und der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses für Zahnärzte und Kran-
kenkassen in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 

(2) Die Leistungen des Vertragszahnarztes sind auf die nach den Umständen des Einzelfalls erforderli-
che zahnärztliche Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände einschließlich der Ver-
sorgung mit Arzneimitteln zu begrenzen. 

(3) Prophylaxe-Leistungen nach BEMA sind ausgeschlossen.  

(4) Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dieses im Einzelfall aus medizinischen Gründen 
unaufschiebbar ist und der jeweilige Kostenträger vorher seine Genehmigung erteilt.
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(5) Vor Beginn einer Behandlung in den BEMA-Teilen 2, 3, 4 und 5 (Kiefergelenk, Kieferorthopädie, PAR 
und Zahnersatz) muss ein Heil- und Kostenplan/Behandlungsplan erstellt und dem zuständigen 
Kostenträger zur Entscheidung über die Zuschussfestsetzung gemäß den in der GKV vereinbarten 
Regelungen vorgelegt werden. Dies gilt grundsätzlich auch bei wiederherstellungsbedürftigem 
Zahn ersatz. Die Vorlage eines Heil- u. Kostenplan ist bei unaufschiebbaren Reparaturen ausnahms-
weise erst bei Rechnungslegung erforderlich. Im Fall des § 4 Abs. 5 S. 3 ist die Unaufschiebbarkeit 
der Leistungen bei Rechnungslegung zu begründen. 

(6) Die Kostenübernahmeerklärung wird dem behandelnden Zahnarzt (Leistungserbringer) vom Kosten-
träger schriftlich übermittelt. Die Leistungshöhe ist gemäß § 4 Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz 
i. V. m. § 72 Abs. 2 SGB V auf die in Härtefällen durch die gesetzliche Krankenversicherung gewähr-
ten Leistungen (Regelversorgung) beschränkt. 

  

(7) Die Abrechnung der Leistungen im Bereich Zahnersatz erfolgt auf der Grundlage von § 87 Abs. 1a 
SGB V mit der KZV WL bzw. der KZV NR. 

(8) Die Erstellung von Kfo-Behandlungsplänen einschl. der Anfangsdiagnostik ist nur mit vorheriger 
Zustimmung des Kostenträgers möglich.

§ 5 Bewertung und Vergütung der zahnärztlichen leistungen

(1) Für die Vergütung und Abrechnung der zahnärztlichen Leistungen sowie für die Zahlung des abge-
rechneten Honorars gelten die jeweils mit der AOK vereinbarten Regelungen, soweit dieser Vertrag 
nichts Abweichendes bestimmt.

(2)  Die Vergütung der nach diesem Vertrag ausgeführten zahnärztlichen Leistungen erfolgt gegenüber 
dem Zahnarzt nach Einzelleistungen. Der Wert eines Punktes des „Einheitlichen Bewertungsmaß-
stabes für zahnärztliche Leistungen (BEMA-Z)“ richtet sich jeweils nach den zwischen den KZVen 
und der jeweiligen AOK abgeschlossenen Vereinbarungen.

(3) Die auf dem Heil- und Kostenplan für ZE, KG und auf dem Kfo-Behandlungsplan und dem PAR-Status 
zur Kostenübernahme zugesagten Material- und Laborkosten sind bindend und dürfen bei der Ab-
rechnung nur bis zu 30 % überschritten werden. Eine darüber hinausgehende Überschreitung be-
darf einer vorherigen Bewilligung durch den Kostenträger.

§ 6 rechnungslegung und prüfung der zahnärztlichen leistungen

(1) Der Vertragszahnarzt rechnet die von ihm erbrachten Leistungen zu den von der jeweiligen KZV 
festgelegten Abrechnungsterminen unter Beifügung des jeweiligen Berechtigungsnachweises im 
Original ab. Der Vertragszahnarzt, der Leistungen auf Überweisungen erbringt, fügt der Abrechnung 
eine Kopie des Berechtigungsscheines bei.

(2) Die KZVen rechnen die Vergütungen jeweils nach den Leistungsarten des BEMA Z vierteljährlich ab. 

 Die KZVen ermitteln aus den von ihr festgestellten Honorarforderungen vierteljährlich die Summen 
der bei ihr nach Abs. 1 abgerechneten Beträge und teilen sie dem jeweiligen Kostenträger als Anfor-
derung der jeweiligen Vergütung mit. Die Summen der abgerechneten Beträge werden in einer 
Sammelrechnung in Papierform und/oder im Wege elektronischer Datenübertragung oder maschi-
nell verwertbar auf Datenträgern übermittelt. 

 Der jeweilige Kostenträger begleicht die Abrechnungen der KZVen innerhalb von vier Wochen nach 
Zugang der jeweiligen Abrechnung und der dazugehörigen Abrechnungsunterlagen.  

(3) Vor der Rechnungslegung prüft die jeweilige KZV die von den Zahnärzten eingereichten Abrechnun-
gen und berichtigt sie, soweit es erforderlich ist.

 Die jeweilige KZV übernimmt damit die Gewährleistung für die gebührenordnungsmäßige, sachliche 
und rechnerische Richtigstellung.

(4) Nachträgliche Berichtigungen kann der jeweilige Kostenträger innerhalb von 6 Monaten nach Ein-
gang der Rechnungsunterlagen bei der KZV beantragen. Die KZV teilt dem Kostenträger die Ent-
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scheidung über den Antrag schriftlich und innerhalb einer Frist von 6 Monaten mit. Das Recht zur 
Aufrechnung bei Überschreiten dieser Frist bleibt dem Kostenträger unbenommen.

(5) Die Abrechnung von zahnärztlichen Leistungen ist nach Ablauf eines Jahres, vom Ende des Monats 
an gerechnet, in dem die Leistungen erbracht worden sind, ausgeschlossen.

§ 7 schlichtungsausschuss

Über Zweifelsfragen und zur Bereinigung von Streitfällen die auf der Erbringung von Leistungen nach 
diesem Vertrag oder ihrer Abrechnung beruhen sowie solche, die sich aus diesem Vertrag ergeben, ent-
scheidet der auf Verlangen eines Vertragspartners unverzüglich seitens der jeweils zuständigen KZV 
einzuberufende Schlichtungsausschuss, dem zwei Vertreter der örtlich zuständigen Bezirksregierung  
und jeweils zwei Vertreter der zuständigen KZV angehören.

Der Weg zu den Sozialgerichten ist erst nach erfolglosem Durchlaufen des Schlichtungsausschusses 
eröffnet.

§ 8 Datenschutz

Die  Vertragspartner verpflichten sich, entsprechend der sich aus den Bestimmungen dieses Vertrags 
ergebenden Arbeitsteilung sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
einschlägigen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen für die gesetzliche Krankenversicherung bzw. für  
Behörden, Einrichtungen und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes NRW, Gemeinden und Gemein-
deverbände sowie für die sonstigen, der Aufsicht des Landes NRW unterstehenden juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden, alle Perso-
nen, die mit der Bearbeitung der in der Vereinbarung genannten Tätigkeiten und mit der Erfüllung der 
sich daraus ergebenden Verpflichtungen befasst sind oder befasst sein können, die genannten Regelun-
gen und Gesetze kennen und dass bei der Durchführung des Vertrags nur Personen eingesetzt werden, 
die entsprechend belehrt, zur Geheimhaltung verpflichtet wurden und auf Straf- und Ordnungswidrigkei-
ten hingewiesen wurden. 

§ 9 gültigkeit des Vertrages

(1) Dieser Vertrag tritt vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Aufsichtsbehörden mit Wirkung 
vom 01.04.2016 in Kraft.

(2) Der Vertrag kann von den Vertragsschließenden unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungs-
frist zum Ende eines Vierteljahres, frühestens zum 31.03.2017 gekündigt werden. Eine außerordent-
liche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Der Vertrag kann im gegenseitigen 
Einvernehmen jederzeit ohne die Einhaltung einer Kündigungsfrist beendet werden. 

(3) Soweit sich durch neue gesetzliche Regelungen ein Änderungsbedarf für diesen Vertrag ergibt, tre-
ten die Vertragspartner unverzüglich in Verhandlungen zur Anpassung dieses Vertrags ein. 

(4) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch hinsichtlich 
der Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 

(5) Sofern einer der in diesem Vertrag niedergelegten Vereinbarungen unwirksam ist, bleibt die Wirk-
samkeit des Vertrages im Übrigen davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer 
unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung 
zu treffen. 
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G. Informationsunterlagen

i. informationen von BZÄK und KZBV

1. informationsheft

Die KZBV und die BZÄK haben im Dezember 2015 
gemeinsame Informationsunterlagen zur zahnme-
dizinischen Versorgung von Asylbewerbern veröf-
fentlicht. Beinhaltet sind unter anderem eine kurze 
Darstellung des augenblicklichen Verfahrens nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Hilfen bei 
Sprachproblemen. Zur Erleichterung der Kommuni-
kation und Aufklärung sind insbesondere folgende 
Unterlagen beigefügt:

  in Anlage 6 Piktogrammheft für die Zahnarzt-
praxis – Kommunikation ohne Worte –,

  in Anlage 7 ein Fragebogen zur Feststellung 
der Muttersprache,

  in Anlage 8 Informationsbögen zur zahnärzt-
lichen Behandlung in 15 Sprachen und

  in Anlage 9 Fragebögen zur Notfallbehandlung 
in 15 Sprachen.

Das Informationsheft, das unter anderem folgende 
Themen behandelt:

  Begriffsbestimmung „Flüchtling/Asylbewerber“,

  Auszüge aus dem Asylbewerberleistungsgesetz,

  Behandlung,

  Abrechnung,

  Hilfe bei Sprachproblemen,

mit allen Anlagen finden Sie auf der Homepage unter 
„Behandlung von Asylbewerbern“.

Diese Dokumente werden zudem auch auf den Web-
sites der KZBV und der BZÄK zum Download bereit-
gestellt.

2. themenseite der „Zahnärztlichen 
Mitteilungen“ 

Die Zeitschrift „Zahnärztliche Mitteilungen“ (zm), 
das offizielle Organ von BZÄK und KZBV, hat eine 
eigene Themenseite zur zahnmedizinischen Behand-
lung von Flüchtlingen eingerichtet. Dort werden alle 

Artikel, die zu dem Themenkomplex veröffentlicht 
werden, übersichtlich und aktuell zusammengestellt: 

www.zm-online.de/themen/Zahnmedizinische- 
Versorgung-von-Fluechtlingen_318082.html

ii. informationen der KZV Nordrhein

1. myKZV

Informationen rund um die Behandlung von Asylbe-
werbern werden in Kürze unter www.mykzv.de bzw. 
über den  „myKZV“-Zugang auf der Internetseite der 
KZV Nordrhein unter www.kzvnr.de abrufbar sein. 
Bitte beachten Sie, dass die Informationen fortlau-
fend aktualisiert werden: 

  Übersicht der 165 Gemeinden im Gebiet der 
KZV Nordrhein und deren Status,

  Muster von Behandlungsscheinen,

  ID-Artikel,

  Verträge,

  diese Broschüre.
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2. Kurzübersicht zu Behandlungsumfang und Abrechnung

Unterbringungs-
einrichtung

Gemeinde mit Rahmen-
vereinbarung NRW 2015

Gemeinde mit 
 Rahmenvertrag  
Nordrhein 2002

Gemeinde ohne 
 Rahmenvereinbarung/

Rahmenvertrag

Zuständig: 
Bezirksregierungen 

 Arnsberg, Detmold, Düs-
seldorf, Köln, Münster

Zuständig: 
jeweilige Krankenkasse 
Ausnahme: ZE-Neu = 
jeweilige Gemeinde

Zuständig:
 jeweilige Gemeinde

Zuständig: 
jeweilige Gemeinde

Anspruchsnachweis:
Papier

Anspruchsnachweis:
eGK oder  

Papier-Ersatzschein

Anspruchsnachweis:
Papier

Anspruchsnachweis:
 Papier

Kostenträger-Nrn:
913001786100 D‘dorf
913001787900 Köln

937007171800 Arnsberg
937007173400 Detmold
937007167900 Münster

Kostenträger-Nrn:
KK-Nr. + KZ „9“
z. B. DAK (Asyl):

213406799600 + „9“

Kostenträger-Nrn:
z. B. Stadt Duisburg 

(Asyl):
913001742100

Abrechnung  
KZV- Kostenträger:

elektronisch + Papier- 
Anspruchsnachweis 

Abrechnung  
KZV- Kostenträger:

elektronisch

Abrechnung  
KZV-Kostenträger:

Papierrechnungen + 
Anspruchsnachweise +

ggf. HKP, PAR-Status, KG

Abrechnung ZA – KZV NR:
elektronisch + Papier- 
Anspruchsnachweis

Abrechnung ZA – KZV NR:
elektronisch

Abrechnung ZA – KZV NR:
elektronisch + Papier- 
Anspruchsnachweis +  

ggf. genehmigte  
ZE-/PAR-/KG-Formulare

Direktabrechnung 
 zwischen ZA und  

Gemeinde 

Asylbewerber
Der Patient  befindet sich in der:

Leistungsumfang   
vgl. Kap. C. V. (S. 25)

Leistungsumfang   
vgl. Kap. C. V. (S. 25)

Leistungsumfang   
vgl. Kap. C. V. (S. 25)

Leistungsumfang   
vgl. Kap. C. V. (S. 25)
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3. Aktuelle Übersicht der 165 nordrheinischen gemeinden sowie der Bezirksregierungen 
in Nrw und deren status  

Aachen 913001772200 SOZ Aachen – Asylbew. –
Aldenhoven Direktabrechnung
Alfter 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Alpen Direktabrechnung
Alsdorf 113421250500 + „9“ ASYL AOK Rheinland/Hamburg
Arnsberg (Unterbringungseinr.) 937007171800 Bezirksregierung Arnsberg 
Bad Honnef 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Bad Münstereifel 913001756000 SOZ Kreis Euskirchen – Asylbew. –
Baesweiler Direktabrechnung
Bedburg (Stadt) 913001735800 SOZ Stadt Bedburg – Asylbew. –
Bedburg-Hau 913001724300 SOZ Bedburg-Hau – Asylbew. –
Bergheim 913001703100 SOZ Bergheim – Asylbew. –
Bergisch-Gladbach Direktabrechnung
Bergneustadt Direktabrechnung
Blankenheim 913001756000 SOZ Kreis Euskirchen – Asylbew. –
Bonn 213407750100 + „9“ ASYL TECHNIKER
Bornheim 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Brüggen 913001747100 SOZ Brüggen – Asylbew. –
Brühl 913001736600 SOZ Stadt Brühl – Asylbew. –
Burscheid Direktabrechnung
Dahlem 913001756000 SOZ Kreis Euskirchen – Asylbew. –
Detmold (Unterbringungseinr.) 937007173400 Bezirksregierung Detmold 
Dinslaken 913001706500 SOZ Dinslaken – Asylbew. –
Dormagen 913001773000 SOZ Dormagen – Asylbew. –
Duisburg 913001742100 SOZ Duisburg – Asylbew. –
Düren 913001731600 SOZ Stadt Düren – Asylbew. –
Düsseldorf (Unterbringungseinr.) 913001786100 Bezirksregierung Düsseldorf 
Düsseldorf 113421250500 + „9“ ASYL AOK Rheinland/Hamburg
Eitorf 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Elsdorf Direktabrechnung
Emmerich Direktabrechnung
Engelskirchen Direktabrechnung
Erftstadt 913001704900 SOZ Erftstadt – Asylbew. –
Erkelenz 913001718800 SOZ Erkelenz – Asylbew. –
Erkrath 913001744700 SOZ Erkrath – Asylbew. –
Eschweiler Direktabrechnung
Essen 913001741300 SOZ Stadt Essen – Asylbew. –
Euskirchen 913001756000 SOZ Kreis Euskirchen – Asylbew. –
Frechen 913001730800 SOZ Frechen – Asylbew. –
Gangelt 913001717000 SOZ Gangelt – Asylbew. –
Geilenkirchen 913001716200 SOZ Geilenkirchen – Asylbew. –
Geldern 913001722700 SOZ Geldern – Asylbew. –
Goch Direktabrechnung
Grefrath 913001748900 SOZ Grefrath – Asylbew. –
Grevenbroich 913001774800 SOZ Grevenbroich – Asylbew. –
Gummersbach Direktabrechnung
Haan 913001740500 SOZ Haan – Asylbew. –
Hamminkeln Direktabrechnung
Heiligenhaus 913001743900 SOZ Heiligenhaus – Asylbew. –
Heimbach 913001710400 SOZ Heimbach – Asylbew. –
Heinsberg 913001728500 SOZ Stadt Heinsberg – Asylbew. –
Hellenthal 913001756000 SOZ Kreis Euskirchen – Asylbew. –
Hennef 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Herzogenrath Direktabrechnung
Hilden 913001738200 SOZ Hilden – Asylbew. –
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Hückelhoven 913001727700 SOZ Hückelhoven – Asylbew. –
Hückeswagen Direktabrechnung
Hünxe Direktabrechnung
Hürtgenwald 9130017845 00 SOZ Hürtgenwald – Asylbew. –
Hürth 913001712000 SOZ Hürth – Asylbew. –
Inden 913001762500 SOZ Inden – Asylbew. –
Issum 913001725100 SOZ Issum – Asylbew. –
Jüchen 913001768300 SOZ Jüchen – Asylbew. –
Jülich 913001776400 SOZ Jülich – Asylbew. –
Kaarst 913001769100 SOZ Kaarst  – Asylbew. –
Kalkar Direktabrechnung
Kall 913001756000 SOZ Kreis Euskirchen – Asylbew. –
Kamp-Lintfort Direktabrechnung
Kempen 913001714600 SOZ Kempen – Asylbew. –
Kerken Direktabrechnung
Kerpen 913001734000 SOZ Kerpen – Asylbew. –
Kevelaer Direktabrechnung
Kleve 913001726900 SOZ Kleve – Asylbew. –
Köln (Unterbringungseinr.) 913001787900 Bezirksregierung Köln
Köln 213406799600 + „9“ ASYL DAK
Königswinter 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Korschenbroich 913001770600 SOZ Korschenbroich – Asylbew. –
Kranenburg Direktabrechnung
Krefeld 913001733200 SOZ Krefeld – Asylbew. –
Kreuzau 913001780300 SOZ Gem. Kreuzau  – Asylbew. –
Kürten Direktabrechnung
Langenfeld 913001765900 SOZ Langenfeld – Asylbew. –
Langerwehe 913001782900 SOZ Gde. Langerwehe – Asylbew. –
Leichlingen Direktabrechnung
Leverkusen 913001757800 SOZ Leverkusen – Asylbew. –
Lindlar Direktabrechnung
Linnich 913001719600 SOZ Linnich – Asylbew. –
Lohmar 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Marienheide Direktabrechnung
Mechernich 913001756000 SOZ Kreis Euskirchen – Asylbew. –
Meckenheim 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Meerbusch 913001760900 SOZ Meerbusch – Asylbew. –
Merzenich 913001707300 SOZ Merzenich – Asylbew. –
Mettmann 913001715400 SOZ Mettmann – Asylbew. –
Mönchengladbach 113720279300 + „9“ ASYL IKK Classic
Moers 113449170700 + „9“ ASYL Novitas BKK
Monheim 113449170700 + „9“ ASYL Novitas BKK
Monschau Direktabrechnung
Morsbach Direktabrechnung
Much 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Mülheim a. d. Ruhr 113421250500 + „9“ ASYL AOK Rheinland/Hamburg
Münster (Unterbringungseinr.) 937007167900 Bezirksregierung Münster
Nettersheim 913001756000 SOZ Kreis Euskirchen – Asylbew. –
Nettetal 913001749700 SOZ Nettetal – Asylbew. –
Neukirchen-Vluyn Direktabrechnung
Neunkirchen-Seelscheid 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Neuss 913001783700 SOZ Neuss – Asylbew. –
Nideggen Direktabrechnung
Niederkassel 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Niederkrüchten 913001750200 SOZ Niederkrüchten – Asylbew. –
Niederzier 913001705700 SOZ Niederzier – Asylbew. –
Nörvenich 913001788700 SOZ Kreis Düren – Asylbew. –
Nümbrecht Direktabrechnung
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Oberhausen 113449170700 + „9“ ASYL Novitas BKK
Odenthal Direktabrechnung
Overath Direktabrechnung
Pulheim 913001711200 SOZ Pulheim – Asylbew. –
Radevormwald Direktabrechnung
Ratingen 913001758600 SOZ Ratingen – Asylbew. –
Rees Direktabrechnung
Reichshof Direktabrechnung
Remscheid 213408000500 + „9“ ASYL Barmer/GEK
Rheinbach 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Rheinberg Direktabrechnung
Rheurdt 913001720100 SOZ Rheurdt – Asylbew. –
Rösrath Direktabrechnung
Rötgen Direktabrechnung
Rommerskirchen 913001771400 SOZ Rommerskirchen – Asylbew. –
Ruppichteroth 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Schermbeck Direktabrechnung
Schleiden 913001756000 SOZ Kreis Euskirchen – Asylbew. –
Schwalmtal 913001751000 SOZ Schwalmtal – Asylbew. –
Selfkant 913001779800 SOZ Selfkant – Asylbew. –
Siegburg 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Simmerath Direktabrechnung
Solingen 913001745500 SOZ Solingen – Asylbew. –
Sonsbeck Direktabrechnung
St. Augustin 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Stolberg Direktabrechnung
Straelen Direktabrechnung
Swisttal 913001761700 SOZ Swisttal – Asylbew. –
Titz 913001785300 SOZ Gem. Titz – Asylbew. –
Tönisvorst 913001752800 SOZ Tönisvorst – Asylbew. –
Troisdorf 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Übach-Palenberg 913001777200 SOZ Übach-Palenberg – Asylbew. –
Uedem 913001723500 SOZ Uedem – Asylbew. –
Velbert 913001767500 SOZ Velbert – Asylbew. –
Vettweiß 913001709900 SOZ Vettweiß – Asylbew. –
Viersen 913001753600 SOZ Viersen – Asylbew. –
Voerde 913001708100 SOZ Voerde – Asylbew. –
Wachtberg 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Wachtendonk Direktabrechnung
Waldbröl Direktabrechnung
Waldfeucht 913001778000 SOZ Waldfeucht – Asylbew. –
Wassenberg 913001713800 SOZ Wassenberg – Asylbew. –
Weeze 913001721900 SOZ Weeze – Asylbew. –
Wegberg 913001781100 SOZ Stadt Wegberg – Asylbew. –
Weilerswist 913001756000 SOZ Kreis Euskirchen – Asylbew. –
Wermelskirchen 213408000500 + „9“ ASYL Barmer/GEK
Wesel Direktabrechnung
Wesseling 913001702300 SOZ Wesseling – Asylbew. –
Wiehl Direktabrechnung
Willich 913001754400 SOZ Willich – Asylbew. –
Windeck 913001759400 SOZ Rhein-Sieg-Kreis – Asylbew. –
Wipperfürth Direktabrechnung
Wülfrath 913001700700 SOZ Wülfrath – Asylbew. –
Würselen Direktabrechnung 
Wuppertal 913001763300 SOZ Wuppertal – Asylbew. –
Xanten Direktabrechnung
Zülpich 913001756000 SOZ Kreis Euskirchen – Asylbew. –
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4. Muster Behandlungsschein Bezirksregierungen Nrw
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iii. informationen der ZÄK Nordrhein

Die große Anzahl der Flüchtlinge aus Kriegs- und 
Krisengebieten in den letzten Monaten bedeutet für 
unsere Gesellschaft in vielen Bereichen eine Heraus-
forderung. Dies gilt auch für die Zahnärzte und Zahn-
ärztinnen in Nordrhein: Bei der zahnmedizinischen 
Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern ent-
stehen in der Zahnarztpraxis viele Fragen – am häu-
figsten stehen Zahnärzte, Mitarbeiter und Patienten 
dabei vor einer sprachlichen Hürde.

Schon seit Ende August 2015 gibt es daher auf der 
Website der Zahnärztekammer Nordrhein auf der 
Startseite für Zahnärzte die Rubrik „Behandlung von 
Asylbewerbern“. Zahnarztpraxen aus dem Kammer-
bereich können sich dort verschiedene Informatio-
nen und fremdsprachige Vorlagen für den Gebrauch 
in der Praxis herunterladen. Dieser wichtige Service 
der Zahnärztekammer Nordrhein ist in den letzten 
Monaten mehr als 15.000 Mal in Anspruch genom-
men worden.

Im Folgenden möchten wir Ihnen die einzelnen Hilfe-
stellungen kurz aufführen. Die einzelnen Informa-
tionen und Materialien wurden von der Zahnärzte-
kammer Nordrhein in Zusammenarbeit mit anderen 
Kammern und Institutionen erstellt und werden 
ständig aktualisiert und erweitert. Daher empfiehlt 
es sich, regelmäßig nachzusehen unter: 

www.zahnaerztekammernordrhein.de/ 
fuer-zahnaerzte/behandlung-von-asylbewerbern

infomaterialien der Zahnärztekammer Nordrhein

1. fremdsprachige Anamnesebögen und 
 Materialien

In der täglichen Praxis steht man häufig vor dem Pro-
blem, dass die Patienten mit ausländischen Wurzeln 
weder Deutsch noch Englisch sprechen oder verste-
hen und in den meisten Fällen auch kein Dolmetscher 
anwesend ist.

Bei der zahnärztlichen Behandlung ist es daher ent-
scheidend, erst einmal eine Sprachbarriere zu über-
winden. 

Unter diesen Voraussetzungen ein Aufklärungsge-
spräch zu führen, eine Anamnese zu erheben oder 
nach dem Krankenbehandlungsschein zu fragen, ge-
staltet sich häufig sehr schwierig. Zu diesem Zweck 
wurde ein Anschreiben an die patienten erstellt und 
in 15 sprachen übersetzt. 

Um zu erfahren, welche Sprache der Patient in Wort 
und Schrift versteht, kann ein Ankreuzbogen zur 
sprachermittlung inklusive eines visuellen Hinwei-
ses für Analphabeten genutzt werden. Für den Fall, 
dass der Patient weder lesen noch schreiben kann, 
dient ein piktogrammheft der BZÄK zur visuellen 
Unterstützung. Mithilfe von Grafiken können so Be-
handlungsabläufe erläutert werden.

Weitere fremdsprachige Anamnese- und Aufklä-
rungsbögen sollen dabei helfen, die zahnmedizini-
sche Versorgung unter anderem der Flüchtlinge aus 
Kriegs- und Krisengebieten, die zurzeit in NRW le-
ben, einfacher zu machen. 

Die fremdsprachigen Zahnputzanleitungen wurden bereits mit erfolg 

bei einer Aktion zum tag der Zahngesundheit 2015 in einer Düssel-

dorfer flüchtlingsunterkunft eingesetzt.

Auch ein bebilderter therapieplan für die Gabe von 
Medikamenten und eine bebilderte Zahnputzan-
leitung in leichter sprache sind in verschiedenen 
Fremdsprachen zum Download eingestellt.
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2. Behandlung von unbegleiteten minderjährigen 
flüchtlingen (umf)

Nach jüngsten Angaben (Stand: Ende Januar 2016) 
leben derzeit etwa 12.000 unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge (umF) in Nordrhein-Westfalen  (Quelle: 
Bundesfachverband unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge). Eine Einwilligung in eine zahnärztliche 
Behandlung ist also durch den Erziehungsberechtig-
ten nicht möglich. 

Für die daraus resultierende Frage nach der gesetzli-
chen Vertretung dieser Flüchtlinge hat das Ju-
gendamt der Stadt Düsseldorf eine Information zur 
Verfügung gestellt. Sollten ärztliche Behandlungen 
notwendig sein, ist demnach das Jugendamt berech-
tigt, die Einwilligung auszusprechen.

3. Versorgung immobiler patienten

Für die Versorgung von immobilen Patienten können 
die Mitglieder der Zahnärztekammer Nordrhein eine 
mobile Behandlungseinheit ausleihen. Dabei handelt 
es sich um einen Koffer, der geöffnet alles enthält, 
was zur Behandlung benötigt wird: eine Turbine, ei-
nen Mikromotor (ohne Winkelstück), eine Spritze für 
Wasser, Luft und Spray, außerdem Absaugung, Was-
ser- und Abwasserbehälter. Das für die Behandlung 
notwendige Instrumentarium ist in Kassetten aus der 
Praxis mitzunehmen. Die Behandlungseinheit kann 
über die jeweils zuständige Bezirksstelle ausgeliehen 
werden. 

Für die zahnärztliche Behandlung außerhalb der 
Praxis ist die Arbeitsanweisung „AA21_Hygiene bei 
Haus- und Heimbesuchen“ zu beachten. Generell 
sollte dabei bei den behandelnden Zahnärzten und 
Zahnärztinnen sowie dem Praxisteam auf einen kom-
pletten Impfschutz geachtet werden.

4. leicht verständliche patienteninformationen

Seit Mai 2014 werden die Patienteninformationen 
der Zahnärztekammer Nordrhein auch in leichter 
Sprache angeboten (geeignet für Menschen mit ge-
ringen Deutschkenntnissen). Neben Informationen 
über die Patientenberatung der Zahnärztekammer 
Nordrhein und die Notdienst- und Zahnarztsuche fin-
den sich auf der Seite verschiedene Patienteninfor-
mationen, darunter Hinweise zum richtigen Verhalten 
bei einem Zahnunfall, zum schädlichen Einfluss von 
Zigaretten auf die Mundgesundheit oder Tipps gegen 
die Angst vor dem Zahnarzt.

patientenseite in leichter sprache: Durch das 

Abscannen mit dem smartphone oder tablet 

gelangen sie direkt zur patientenseite.

infoseite „Behandlung von Asylbewerbern“: 

Durch das Abscannen mit dem smartphone 

oder tablet gelangen sie direkt zur infoseite.

Verfügbare sprachen

Ankreuzbogen zur sprachermittlung und patientenanschreiben (15):
Albanisch, Arabisch, Englisch, Französisch, Kroatisch, Kurdisch-Kurmandschi, Kurdisch-Sorani, 
Kurdisch-Zazaisch, Mazedonisch, Montenegrinisch, Persisch, Romani, Serbisch, Türkisch, Usbekisch

Anamnesebögen (13): 
Arabisch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, 
Russisch, Spanisch, Türkisch, Ungarisch

Anamnese- und Aufklärungsbögen (10):
Albanisch, Amharisch, Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Ungarisch

therapieplan für die gabe von Medikamenten (21):
Deutsch, Albanisch, Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Farsi, Italienisch, 
Japanisch, Kurdisch, Koreanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Tigrinya, 
Türkisch, Urdu, Vietnamesisch

Zahnputzanleitung in leichter sprache (5): 
Deutsch, Englisch, Spanisch, Arabisch, Französisch



HAnlagen
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minderjährigen flüchtlingen (umf)

Anlage 2:  Ankreuzbogen zur sprachermittlung

Anlage 3:  patientenanschreiben Deutsch, englisch, Kurdisch

Anlage 4:  Anamnese- und Aufklärungsbogen farsi

Anlage 5:  Anamnesebogen Arabisch

Anlage 6:  Bebilderter therapieplan

Anlage 7:  Zahnputzanleitung leichte sprache, Arabisch
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Anlage 1: Information des Jugendamts Düsseldorf zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF)

H. Anlagen
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Anlage 2: Ankreuzbogen zur Sprachermittlung: © ZÄK und KZV Westfalen-Lippe
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Anlage 3: Patientenanschreiben Deutsch, Englisch, Kurdisch: © ZÄK und KZV Westfalen-Lippe (S. 1)
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Anlage 3: Patientenanschreiben Deutsch, Englisch, Kurdisch: © ZÄK und KZV Westfalen-Lippe (S. 2)
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Anlage 3: Patientenanschreiben Deutsch, Englisch, Kurdisch: © ZÄK und KZV Westfalen-Lippe (S. 3)
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Anlage 4: Anamnese- und Aufklärungsbogen Farsi: © ZBV Niederbayern (S. 1)
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Anlage 4: Anamnese- und Aufklärungsbogen Farsi: © ZBV Niederbayern (S. 2)
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Anlage 4: Anamnese- und Aufklärungsbogen Farsi: © ZBV Niederbayern (S. 3)
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Anlage 5: Anamnesebogen Arabisch: © Armut und Gesundheit in Deutschland e. V., LÄK Rheinland-Pfalz (S. 1)
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Anlage 5: Anamnesebogen Arabisch: © Armut und Gesundheit in Deutschland e. V., LÄK Rheinland-Pfalz (S. 2)
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Anlage 6: Bebilderter Therapieplan: © Bild und Sprache e. V. (S. 1)

© setzer verlag, keine Gewähr

		 q…… q …… q …… q ……

  morgens mittags abends zur Nacht
  sabahları        öğleyin akşamları geceleyin
  утром в обед вечером на ночь
  al mattino a mezzogiorno          di sera            di notte
  ujutro                               u podne                       naveče            za noć
  por la mañana al mediodía por la tarde por la noche
  au matin à midi le soir  la nuit
  in the morning    at noon            in the evening   at night  

q      q       q                 q 
vor      zum          nach dem Essen    ......................................
önce       yemekle birlikte    yemekten sonra
перед      к      после обеда
prima                                durante                            dopo i pasti
pre                                    uz                                posle obroka   
antes      durante        después de las comidad
avant      pendant     après le repas  
before            during         after the meals  

tip doc          Therapieplan 1

      Te d av i         Ле ч е н и е         Te ra p i a         Tre t m a n         Trat a m i e nto         Tra i te m e nt         Tre at m e nt
       Türkisch       Russisch           I talienisch     Serbisch           Spanisch                  Französisch          Englisch            Arabisch         Farsi

Datum:
____________

2                                    1 1                                  1 1                                 2

Datum
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Anlage 6: Bebilderter Therapieplan: © Bild und Sprache e. V. (S. 2)

Fax +49 (0) 7 11 / 63 323 62
Weitere tıp-doc-Materialien und Sprachen unter www.tipdoc.de. Bei Ihrer Bestellung bitte Adresse nicht vergessen!!

Kostenloser Download unter www.medi-bild.de

                                    seyfferstraße 53, 70197 stuttgart, www.setzer-verlag.de, info@setzer-verlag.de

© setzer verlag, keine Gewähr

B U S
Bild und Sprache e. V.

B U S
Bild und Sprache e. V.

       q……    q……   q……       q……………………
zusätzlich:         bei Fieber   bei Schmerzen  bei Bedarf    Wiederkommen
ilave olarak:         ateşde    ağrılarda       gerekirse   tekrar gelmek 
дополнительно:  при температуре  при болях   по потребности  прийти на приём
in aggiunta:        in caso di febbre  in caso di dolori  in caso di bisogno  ritornare
dodatni:         pri temperaturi   pri bolu   po potrebi     opet doći/termin
adicional:           con fiebre   dolores   si necesario    otra cita
additionnel:          avec la fièvre   avec douleurs  si nécessaire   un autre rendez-vous
additional:          when fever      when pain      if required   another appointment   

q ……      q ……       q……           
nicht mehr/ nicht öfter als alle …*  einnehmen bis die Tabletten alle sind   Tabletten nicht unterbrechen 
en fazla … tablet/damla 4* saat´de  tabletler bitene kadar alın     tabletlere ara vermeyin
не принимать/не чаще как …*   принимать пока не закончатся    не прерывать приём
non più/ non più frequentemente di…* terminare la confezione     non interrompere la cura    
ne više/ ne češće nego …*   tablete upotrebljavati dok se potroši      upotrebu tableta ne prekidati 
no más/ no más frecuentemente de …* tome hasta que el medicamento se haya terminado   no interrumpa el tratamiento   
pas plus/ pas plus fréquemment que …* prennez jusqu´à que le médicament soit fini  n´interrompez pas le traitement 
not more/ no more often than every…* ingest until the medicine is finished      don´t discontinue administration
                 …                        /  
*…                       /…

39,5 ˚C/103 ˚F

        

*4  Stunden    4x2  Tabletten 3x20  Tropfen
…… Stunden …… Tabletten ……  Tropfen
 saat  tabletler  damla
 часов  таблетки  капли
 ore  compresse  gocce
 sat  tablete  kapi
 horas  comprimidos  goats
 heures  cachets  gouttes
 hours  tablets  drops
                 ……                         ……                       ……
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Anlage 7: Zahnputzanleitung leichte Sprache, Arabisch: © Special Olympics Deutschland,  
Übersetzung: ZÄK Nordrhein
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